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Zigeuner bewältigen 
• 
IOn "Die Todesopfer der Zigeuner unter der national

sozialististischen Barbarei in Zahlen ausdrücken zu 
wollen, wird dem psychischen und physischen Leiden 
der Ermordeten und überlebenden nicht gerecht. 

Dieses Heft ist vor Drucklegung juristisch 
dahingehend überprüft worden, daß weder 
Inhalt noch Aufmachung irgendwelche 
BAD-Strafgesetze verletzen oder sozial
ethische Verwirrung unter Jugendlichen 
auslösen. 

Die meisten Autoren einigten sich auf eine halbe 
Million, wobei diese in keinster Weise durch Karteien, 
Listen oder Lagerbücher nachzuweisen ist." 

Justus-Liebig-Universität Gießen, Fachbereich Gesellschafts
wissenschaften, Institut für Soziologie, Projekt Tsiganologie, 
1978, von Bernhard Streck, S. 27 
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Ein neu es Thema 

soll festgeschrieben werden: 

"500.000 ermordete Z igeu ne r '' 

Würden sich nicht offizielle Behörden zwecks "Beein
flussung der öffentlichen Meinung" und in offensichtlich 
ebenso vorsätzlicher wie hemmungsloser Diskri
mlmerung der "nationalsozialistischen Gewaltherr
schaft" zum Schaden des deutschen Volkes auch für 
Gegenwart und Zukunft für die Verfestigung der 
Legende von der "Ermordung von 500.000 Zigeun~m 
während des Zweiten Weltkrieges" zum "offenkundigen 
historischen Tatbestand" eingesetzt haben, so würde 
man über solche Behauptungen kein Wort mehr ver
lieren. Doch sie taten··es in "amtlichen" Druckschriften 
und Schriftsätzen bzw. sie ließen zur Tarnung und 
"Absicherung" solche Druckschriften, finanziert mit 
offiziellen Geldern, von "unabhängigen" Instituten und 
politischen Bildungsstellen in die Öffentlichkeit lancie-
ren. Die "unabhängige" Welt-Presse machte den Assi
stenten und verstand ihr Geschäft in unablässigen 
Wiederholungen und abgewandelten Variationen. Als 
Brennpunkt blieb angesteuert: 500.000 ermordete Zi
geuner und eine weitere unbekannte Anzahl sterilisiert, 
-durch die "NS-Gewaltherrscher". 

Aus den genannten Gründen ist es für die historische 
Forschung unerläßlich geworden, dieses Thema zu 
analysieren, seinen Ursprüngen nachzugehen, die Beweis
lage zu prüfen. Auch ist der Frage nachzugehen, welche 
Kriterien dafür verantwortlich sind, daß derartige Be
hauptungen sowohl in der Welt-Presse als auch amt
licherseits bisher weder auf Widerstand gestoßen noch 
überhaupt kritisiert oder detailliert untersucht worden 
sind. Wie ist es schließlich möglich, daß derartige 
Pauschalbehauptungen in ihrer unpräzisen Art und mit 
absurden Globalzahlen aufdringlich propagiert werdenl 

Man ist unverzüglich ap Nahum Goldmann erinnert, 
wie er seine Verhandlungen mit Dr. Konrad Adenauer 
und dessen Ministern in der Nachkriegszeit schilderte. 
Man lese z.B. den Abschnitt in seinem Buch "Das 
jüdische Paradox" mit der Überschrift "Wie man mit 
Geschichten erzählen Millionen verdient". 1) Nicht nur 

1) Nahum Go ldmann, "Das jüdische Paradox", Köln- Frankfurt/ M 1978, 
s. 172 - 182 

die Art seines Vorgehens hat offensichtlich Schule ge
macht. Nutznießer des allüerten Sieges von 1945 hatten 
zweifellos erkannt, daß die bundesrepublikanischen 
Führungsstrategen von einer Geistesverfassung geprägt 
sind, die es ihnen weder erlaubt, Greuelbehauptungen 
gegenüber den "Nazis" zu untersuchen, zu dementieren 
noc~ gar Unrechtshandlungen oder Morde an Deutschen 
als solche zu bezeichnen oder womöglich hierfür Wieder
gutmachung zu verlangen. 

Nicht nur die Art, "wie man mit Geschichten er
zählen Millionen verdient", ist eines historischen 
Rückblickes wert, sondern auch, wie mit diesen "er
zählten Geschichten" angebliche "historische Tatbe
stände" festgeschrieben werden, ohne sie je untersucht 
zu haben. So schrieb Nah um Goldmann (er war immer
hin 39 Jahre Präsident des Jüdischen Weltkongresses 
und ver;valtete "als Diktator" Budgets von einer 
Größenordnung ganzer Staaten): 

"... nannte ich sofort die Vorbedingung für die eigentlichen 
Verhandlungen: Die Bundesrepublik müsse die Forderung Israels 
- eine Milliarde Dollar - nicht als zu erreichendes Ziel, sondern 
als Ausgangspunkt akzeptieren ..... 

Im allgemeinen habe ich nichts für große Worte übrig, aber die 
Stunde, in der der Vertreter des jüdischen Volkes dem Regierungs
chef der deutschen Nation gegenübersteht, die sechs Millionen 
Juden ermordet hat, muß historisch genannt werden, und ich 
möchte Ihnen auch erklären, weshalb. Ich bitte Sie nur darum, 
mich zwanzig Minuten lang ohne Unterbrechung sprechen zu 
lassen ..... 

Adenauer sah mich an, bevor er antwortete: 
'Herr Goldmann, ich hatte bisher nie das Vergnügen, Ihnen zu 

begegnen ..... 
Sie kennen mich nun seit einer halben Stunde ..... 
Adenauer: 
'Gehen Sie bitte nach nebenan. Ich schicke Ihnen meine 

Sekretärin: diktieren Sie ihr den Brief, und ich werde ihn 
unterschreiben .... Schicken Sie Herrn Barou heute nachmittag zu 
mir; ich werde ihm den unterzeichneten Brief übergeben.' 

Für den Fall, daß Journalisten Wind bekommen sollten, 
wollten wir beide abstreiten, einander je begegnet zu sein ..... 

Ich sage immer, daß ein Präsident ein Mann ist, der ein 
Abkommen unterzeichnet, ohne dessen Inhalt zu kennen. Ich bin 
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eine Art Großhändler und habe keinerlei Geduld, die Paragraphen 
einzeln zu untersuchen. Schäffcr 2) drängte jedoch weiter. 

'Unser Experte Robinson schätzt die Gesamtsumme auf unge
fähr sechs Milliarden Mark', sagte ich. 

'Aber unsere Sachverständigen sind auf acht Milliarden ge
kommen, und das ist viel zu viel", antwortete er. 

In Wirklichkeit zahlte Deutschland bis zum heutigen Tage 
sechzig Milliarden Mark, und die Gesamtsumme wird sich auf 

achtzig Milliarden belaufen . .. .. 3) 
Der Bundeskanzler fragte mich, was ich dazu zu sagen hätte. 

D;uaufhin erzählte ich ihm folgende Geschichte: 
'Ein Israeli fragt einen anderen: 'Warum hat Israel eine 

Milliarde Dollar von den Deutschen verlangt? Wieso weiß die 
Regierung, daß die Integration von 500.000 Flüchtlingen genau 
eine Milliarde kostet? Tatsächlich kostet es vielleicht zehn 

Millionen weniger, vielleicht zwanzig Millionen mehr. Warum also 
eine Milliarde?' 

Darauf antwortete der andere: 'In meinem Dorf gab es einen 
Lebcnsmittelhändler, der stotterte. Eines Tages kommt eine alte 
Jüdin in sein Geschäft und fragte: Moshe, wieviel kostet ein Kilo 
Kartoffeln? - Zwanzig Kopeken. - Und ein Viertel Butter? -
Zwanzig Kopeken. - Auf jede Frage antwortet er: Zwanzig 
Kopeken. - Nach einer Weile wundert sich die Alte: Wie ist es 
denn möglich, Moshe, daß alles zwanzig Kopeken kostet? - Und 
Moshe antwortet: 

'Weil sich das leichter sagt.' 
Adenauer lächelte, verstand aber nicht, worauf ich hinaus

wollte. 
'Stellen Sie sich vor, daß ich nach sechsmonatigen Verhand

lungen mit dreihundertfünfzig Millionen Dollar nach New York 

zurückkehre', erklärte ich. 'Das reißt keinen vom Stuhl. Fünf
hundert Millionen aber sind eine glatte runde Summe, gegen die 
niemand etwas einwenden wird.' 

'Gut, dann eben eine halbe Milliarde', entschied der Kanzler. 

Und nun zur zweiten Episode des Kapitels 'Wie verdient man 
Geld, indem man Geschic hten erzählt'; sie spielte sich viele Jahre 
später ab, an einem Tag, an dem Israel dringend zwanzig Millionen 
Mark benötige ..... " 1) 

Zigeuner 
sammen 
1925) 

und Jenische zu
auf der Reise (um 

( Hier mann Arnold, "Die Zigeuner" , 
Freiburg 1965) 

2) Bundesfinanzminister Fritz Schäffer 
3) Auch diese Summe ist längst über · 

schritten 
4) Seiton Delmer . "Die Deutschen und 

ich", Harnburg 1 962, S. 632. 
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Wir verzichten auf die Wiedergabe weiterer solcher 
Belege, mit denen historische Sachverhalte festge
schrieben worden sind, weil einige Politiker in solcher 
A1t Konversation einander "Geschichten erzählten", 
wobei sie sich darin einig waren, die Öffentlichkeit bei 
Bedarf zu beschwindeln. Diese moralische Grund
haltung, die hier von Nahum Goldmann eingestanden 
wurde, kann sich jedoch nicht nur darauf beschränken, 
eine persönliche Begegnung abzustreiten oder nicht, 
sondern bezieht sich naturgemäß auf den Gesamtinhalt 
der Gespräche ebenso. Man denke auch an den briti
schen Chef-Greuelpropagandisten von 1940 - 1946, 
Sefton Delmer: 

• O• O• O•O•O•O• O•O•O•O•O• O• O• O•O• O• O• O• 
0 0 • • 0 "Über unsere Methoden weiß die Öffentlichkeit 0 

0 nichts. Das muß so bleiben." 4) 0 
• • 
O•O•O•O• D•D•D• O•O•O•O•O•D• D• D•D• O••O+D 

Die Einblendung dieser Passagen über die Regelung 
der Wiedergutmachungsthematik gegenüber ,dem jüdi
schen Volk erscheint bei der Abhandlung des hier zur 
Untersuchung anstehenden Komplexes sachgeboten. 
Denn augenfällige Parallelen zeichnen sich ab, zwar nicht 
was die bundesrepublikanische Zahlungsfreudigkeit an
betrifft, doch was die Vorgeschichte und die Begleitum
stände kennzeichnet. Man hat schließlich von den ande
ren gelernt - und diese anderen halfen ja auch das 
Zigeunerthema bearbeiten! Dient diese Zusammen
arbeit doch dem gleichen Ziel: den "Verbrechens
komplex Deutschland" so umfassend und einmalig 
wie nie zuvor etwas in der menschlichen Geschichte 
auszuweiten und auszubauen. 



Der us-amerikanische Präsident Ronald Reagan hatte 
sich am 11.8.1984 in ejner Sprechprobe, die jedoch 
Eingang in alle Medien fand, zu dem nahezu unglaub
lichen, gefährlichen und makabren Ausspruch hinreißen 
lassen (man stelle sich vor, Adolf Hitler wäre solches 
nachzusagen ! ) : 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • ! "Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, daß ich ! 
! gerade ein Gesetz unterzeichnet habe, das Rußland für ! 
• • • vogelfrei erklärt. Das Bombardement beginnt in fünf • • • : Minuten." ! 
• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Die hier zum Ausdruck gekommene Mentalität ent
hüllt dramatisch, was in Wirklichkeit seit dem Ersten 
Weltkrieg gegenüber dem deutschen Volk, bzw. den 
dieses Volk repräsentierenden Reichsregierungen unab
lässig praktiziert worden war: Sie sind für vogelfrei 
erklärt worden, und zwar von den Weltmächten der 
westlichen ebenso wie der östlichen Hemisphäre. Di~s 
schließt ein, daß selbst amtlich verbreitete Lügen jed
weder Art zur Diskriminierung dieses - wie überhaupt 
eines so lchen die Einheit eines deutschen politischen 
Willens verkörpernden - Machtträgers legalisiert sind. 
Sie gehören zur Tagesordnung der offiziellen Feindbild
strategie und werden "wissenschaftlich perfektioniert" 
dargereicht. Da infolge der bedingungslosen Kapitulation 
Deutschlands der Weltpropaganda keinerlei Widerstand 
mehr entgegengesetzt werden konnte, brauchten sich die 
Besitzer der bzw. die Verfüg er über die Medien keinerlei 
Hemmungen mehr aufzuerlegen, diese nach wie vor für 
"vogelfrei erklärten'' Herrschaftsordnungen zu ver
leumden , wie immer sie wollen. Erklärte einst Sefton 
Delmer als Devise für sein Handeln: "Deckung, Dreck, 
Deckung, Deckung, Dreck, Deckung, Dreck" 5) , so 
brauchte man nach Beendigung des Krieges die Deckung 
nicht mehr. Sollte jemand meinen, das hier bezeichnete 
Schleudern von "Dreck" sei seit dem 8. Mai 1945 
beendet, so möge der Beweis dafür geliefert werden. 

iemand wird auch nur Ansätze für eine solche Um
stellung der unmoralischen Kriegspropagandamaßstäbe 
in Friedensmaßstäbe, die auf Wahrheit und Ehrlichkeit 
verpflichtet wären, nachweisen können! Man muß als 
Historiker diese Faktenlage so ungeschminkt sezieren, 
auch auf die unzähligen Fälschungen von Dokumenten 
verweisen, die in die offiziellen deutschen Akten einge
schmuggelt worde,n sind, will man überhaupt Zugang zu 
faktengetreuen Geschichtsvorgängen finden. 

Kein einziger Bundes- oder Landtagsabgeordneter hat 
sich bislang - immerhin über 40 Jahre nach Kriegsende 
- gegen die amtliche, offiziöse oder die in der "freien, 
unabhängigen" Presse und Publizistik sich nieder-

5) S. Delmer aaO . S. 497 . 

schlagende Verunglimpfung der deutschen Geschichte 
zur Wehr gesetzt, ihre Methoden, ihre Lügen ange
prangert und sich für eine objektive Geschichts
schreibung in bezug auf die deutsche Vergangenheit 
eingesetzt. Ein beschämendes Zeugnis für eine angeb 
lich deutsche " Souveränität" und einen "freien demo
kratischen Staat"! Das gilt für die BRD in gleicher Weise 
wie für die "DDR". Wobei das Urteil der Geschichte für 
die " Demokraten in Bann" noch sehr viel beschämender · 
ausfällt als für die "Volksvertreter" in Berlin-Pankow, da 
sie ganz andere Möglichkeiten der Information und des 
öffentlichen Auftretens haben. Quer durch die Parteien 
scheint ein Politritual als offensichtlich existenznot
wendig erkannt: nichts darf die internationalen Be
ziehungen trüben, was so viel heißt, daß alles krit iklos 
auszuführen ist , was an Grundsatzsprachregelungen vom 
Ausland vorgegeben wird, somit auch an Propaganda
richtlinien. 

Und die internationalen Propagandamaschinen gegen 
Deutschland arbeiten im Rotationsverfahren. Das Bei
spiel "Volksmord an den Zigeunern" ist eines ihrer 
Nebent hemen. So wird 's gemacht: 

Bis 27 Jahre nach Kriegsende 1945, also bis 1972, 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
gab es so gut wie keinerlei erbeutete deutsche Doku-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~• 
mente oder sonstige historische Nachweise von einem 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
"NS-Rassenmord" an Zigeunern. Auf einen solchen 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 
"NS-Rassenmord " abzielende vereinzelte Behauptungen 
wurden sogar offiziell bestritten. Am 22. Februar 1950 
teilte z . .B., das baden-württembergische Landesamt für 
Wiedergutmachung in einem Runderlaß (E 19 -
202/1330) mit: 

"Die Prüfung der Wiedergutmachungsberechtigung von 
Zige unern und Zigeunermischlingen nach den Vorschriften des 
Entschädigungsgesetzes habe zu dem Ergebnis geführt, daß der 
genannte Personenkreis überwiegend nicht aus rassischen 
Gründen, sondern wegen seiner asozialen und kriminellen Haltung 
verfolgt und inhaftiert worden sei." 6) 

Auch der Bundesgerichtshof entschied am 7 .1.1956, 
daß die Deportationen von 2.500 Zigeunern ip1 Jahre 
1940 als sicherheitspolizeiliche Maßnahmen und nicht 
als Rassenverfolgung anzusehen seien (AZ: IV ZR 
211/55). Auch das Oberlandesgericht München be
streitet am 1. März 1961 (AZ: 9 EU 475/59) den 
Charakter einer Rassenverfolgung bei kriegsbedingten 
Deportationen, u.a. mit der Begründung: 6) 

"S ie lebten in offenen Lagern, verlassenen Judenvierteln 
oder auf dem Lande bei Bauern, meist recht primitiv, aber doch 
frei . Sie wurden verschiedentli ch auch zur Arbeit in Rüstungs
werken o der auch zum Straßen· und Ste llungsbau herangezogen 

6) Rechtsprechung zum Wiedergutmachungsrecht, 12. Jg., Heft 7, Mün
chen, Juli 1961, S. 313 
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und zwangsverpflichtet. Daß sie solche Arbeit unter Aufsicht · 
und unter einem gewissen Zwang verrichten mußten, lag in der 
Natur der Sache. Die Arbeit war aber aus diesem Grunde allein 
noch keine Zwangsarbeit unter haftähnlichen Bedingungen, 
da die Arbeitsverpflichteten außerhalb ihrer Arbeitszeit im allge
meinen in ihrer Freiheit nicht beschränkt waren. Im übrigen war 
die Behandlung der in Polen lebenden Zigeuner deutscher Her
kunft sicher unterschiedlich . Mißtlandlungen sind zweifellos vor
gekommen, besonders wenn sich einzelne weniger arbeitsfähig 
oder arbeitswillig zeigten. Gelegentlich wurden die Zigeuner 
auch von Polizei, SS oder Wehrmachtsdienststellen festgenom
men und kürzere oder längere Zeit in Gefängnissen .oder geschlos
senen Lagern festgehalten. Dies alles geschah jedoch nicht, um sie 
aus Griinden der Rasse zu verfolgen, sondern weil sie ziel- und 
planlos umherzogen, sich über ihre Person nicht ausweisen konn
ten oder für Spione gehalten wurden." 7) 

Mit dem Jahre 1972 ändert sich die "Offenkundig
keit der Tatsachen". Denn in diesem Jahr erscheint 
erstmals in London ein Buch von den beiden Autoren 
Grattan Puxon und Dr. Donald Kenrick mit dem Titel 
"The Destiny of Europe's Gypsies" (in deutscher Über
setzung 1981 erschienen mit dem veränderten Titel: 
"Sinti und Roma, - die Vernichtung eines Volkes im 
NS-Staat", herausgegeben von der "Gesellschaft für be
drohte Völker", Verlag, Göttingen, Reihe pogrom 
69/70). Ergebnis: "Gesicherte Vernichtungszahl:. 
219.000 Zigeuner-Opfer der NS-Rassenpolitik"; "die 
meisten in- und ausländischen Autoren schätzen heute 
die Zahl dieser Opfer auf eine halbe Million". (S. 2) 

Wer sind die Autoren? 

Grattan Puxon, geh. 1939, britischer Fahrender, 
Generalsekretär des Weltverbandes der Zigeuner, der 
"Roma-Union", wohnhaft in Serbien, im kommu
nistischen Regime. 

Dr. Donald Kenrick, jüdischer Linguist aus England, 
Direktor des dortigen Instituts für zeitgeschichtliche 
Zigeunerforschung. 

Finanziert wurde die genannte Schrift, die als 
"Forschungsarbeit" weitergereicht wird, von einer 
Stiftung "Columbus" der Sussex-Universität (England), 
dem American Jewish Committee, dem Erzbischof von 
Canterbury, der Wiener Library, nicht zuletzt auch von 
der deutschen "Gesellschaft fU.r christlich-jüdische Zu
sammenarbeit". Diese Proteg~s im Hintergrund scheinen 
schon per se zu verbürgen, daß die so kreierte litera
rische Schöpfung die Wahrheit, nichts als die Wahrheit, 
- wissenschaftliche Erkenntnis ist. Denn seitdem dieses 
Buch auf diese Weise in die Öffentlichkeit, ja unmittel
bar "in die Wissenschaft" eingeführt worden ist, erhält es 
allerorten als neues "Evangelium" seinen Segen. Wobei 
nicht etwa auf die "gesicherte Zahl von 219.000" 
abgehoben wird, sondern sogleich auf die "halbe 
Million". ("Es spricht sich einfacher"). 

Keinem dieser Rezensenten scheint aufzufallen -
niemanden gar zu stören -, daß in dem ganzen Buch 
noch nicht einmal ein einziger Ansatz dazu enthalten ist, 
auch nur die Zahl von 219.000 zu beweisen oder 

Der Agitation folgt die Tat: Die Lage unseres Volkes: Geschlagen und vertrieben in der eigenen Heimat: 
Anläßlich eines friedlichen Veteranentreffens ehemaliger Waffen-SS-Angehöriger prügeln Zigeuner unter Berufung auf ihr 
"Vergangenheitssyndrom" auf die einstigen Soldaten ein. Notwehr würde den ehemaligen Soldaten von den Medienherrschern 
und ihren Schreiberlingen als extremistische Gewalt gegen die armen und verfolgten Sinti-Überlebenden ausgelegt. 

7) " I I I. Welt-Roma-Kongreß 1981", Sonderausgabepogrom - Zeitschrift 
f ür bedrohte Völker. Göttingen, S. 68 
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darzutun, wieso man von "gesicherter Erkenntnis" 
sprechen kann. 

Daß dann die nachfolgenden 500.000 auch nur eine 
" Schätzung" - "von den meisten in- und ausländischen 
Autoren", welchen eigentlich? - ist und worauf deren 

Schätzung aufbaut, erwähnt der Einfachheit halber kei
ner dieser Publizisten mehr, geschweige denn fragt da
nach. Bleibt also "eine halbe Million Zigeuner, die 
vergast, erschossen, verhungert sind". So "Die Welt am 
Sonntag" vom 18. Juni 1978. 

Zu den "meisten in- und ausländischen Autoren" -
die Vielzahl von Autoren gilt offenbar schon als Beweis 
ftir die Richtigkeit dessen, was sie schreiben! - gesellte 
sich 1979 ein Tilman Zülch, Vorstandsmitglied der 
"Gesellschaft für bedrohte Völker", um ebenfalls in 
eigener Sache Geschichte zu schreiben, - im rororo
aktuell Taschenbuch Nr. 4430 s) mit dem Titel "In 
Auschwitz vergast, bis heute verfolgt". Ein schon un
wissenschaftlicher Titel: Wer bis 1945 zu Tode vergast 
worden sein soll, kann wohl anschließend nicht mehr 
verfolgt werden. Aber was macht das schon. Jedenfalls: 
Aus den bisherigen "Schätzungen" ungenannter 
Schätzer und ungenannter Anhaltspunkte für die 
"Schätzungen" ist inzwischen ohne jegliche Beweis
führung ein "historischer Tatbestand" geworden, ja das 
Minimum eines wahrscheinlich weit größeren Massen
mordes. Seite 12 klärt uns auf: 

"Mindestens eine halbe Million europäischer Zigeuner fie len 
der Rassenpolitik des Dritten Reiches zum Opfer. Sie sind nicht 
nur in den Konzentrationslagern verhungert, wurden dort vergast 
oder erschossen. Zehntausende starben auch durch Deportationen 
oder durch die Erschießungskommandos in vielen Teilen des 
nationalsozialistisch besetzten Europas. Einem der Satelliten
regimes des Dritten Reiches, dem Kroatien der Ustaschas, gelang 
sogar die fast totale 'Endlösung der Zigeunerfragc' in ihrem 
Herrschaftsgebiet." 

Zieht man Bilanz aus diesen nahezu endlosen Unge
reimtheiten, die jeglicher wissenschaftlichen Sorgfalts
pflicht entbehren, so ergibt sich, daß die Autoren 
Kenrick, Puxon und Zülch keinen Anspruch auf wissen
schaftliche Ernsthaftigkeit für ihre Gesamtaussagen be
anspruchen können. Sie schwatzen anklagend in eigener 
Sache daher, was ihnen gerade sinnvoll erscheint, ohne 
Korrektheit, ohne Beweisführung, ohne kritische Distanz 
den von ihnen verwendeten Quellen gegenüber, ohne 
technische, organisatorische Details, ohne zuverlässiges 
Belegsystem, ohne Berücksichtigung der Herrschaftsver
hältnisse im bolschewistise!hen Regime, das schließlich 
den gesamten osteuropäischen Raum für neutrale, 
wissenschaftliche Forschungen unzugänglich macht, 
ohne gesicherte Dokumentationen, selbst ohne wie auch 
immer beeidete Zeugenaussagen. Die Demokratie sichert 

8) Titman Zülch Hrsg., "ln Auschwitz vergast, b is heute verfo lgt - Zur 
Situation der Roma !Zigeuner) in Deutschland und Europa", Hamburg 
1983, rororo -Taschenbuch Nr. 4430 

ihnen Rede- und Meinungsfreiheit, aber auch jedwede 
Diffamierungsmöglichkeit gegenüber dem "NB-Unrecht
staat" zu, aber auch die Freiheit, zu behaupten, daß das, 
was sie publiziert haben, "wissenschaftliche Erkennt
nisse" seien. 

Doch solche Behauptungen ohne die dazu not
wendigen Qualitätsmerkmale zerfallen in ein Nichts und 
bleiben Romanschriftstellerei mit üblem, volksver
hetzendem Beigesclunack. So wird man dem Andenken 
der Toten des Zweiten Weltkrieges nicht gerecht, wobei 
anzumerken bleibt, daß den Toten des Weltkrieges 
beider Seiten der Fronten ein gleichwertiges Andenken 
gebührt und nicht etwa nur den ehemaligen Angehörigen 
der schließlich siegreichen Truppe. 

Unter der Strafrechtsdrohung, das Andenken nur 
ganz bestimmter Verstorbener nicht verunglimpfen zu 
dürfen - anderer hingegen durchaus-, lassen sich weder 
Willkürb.ehauptungen noch Übertreibungen angeblicher 
Tötungsakte oder gar eines "Völkermordes" in wissen
schaftliche Qualität umfunktionieren. Die Verun
glimpfung von Verstorbenen der anderen Seite wäre 
damit impliziert. Eine solche Einseitigkeit verträgt die 
Wissenschaft nicht. Ein "Rechtsstaat" widerspricht 
seinen Grundsätzen, der eine gesonderte Handhabung 
zum Schutz des Andenkens nur ganz bestimmter Ver
storbener juristisch kodifiziert. Zur Groteske wirkt sich 
aus, wenn ein Staat solchermaßen ungleiches Recht noch 
zum Nachteil des eigenen Volkes im Strafgesetzbuch 
verank~ti:, wie es beim westdeutschen Strafgesetzbuch
paragrapllen 189 der Fall ist. Normalerweise müßte ein 
solcher Fall, wie er im vorliegenden Heft seziert worden 
ist, unverzüglich aus der Welt zu schaffen sein. Und 
zwar dadurch, daß ein Verunglimpfer der ehemaligen 
deutschen Wehrmacht oder anderer ehemaliger deut
scher \Nehrverbände nach Veröffentlichung solcher 
Anklagen, wie sie z.B. Kenrick, Puxon, Zülch , das In
stitut für Zeitgeschichte in München, die politische 
Bildungsstelle iedersachsen, Die Zeit, Die Welt, Der 
Spiegel und andere Zeitungen veröffentlicht haben, 
zu veranlassen wären, die Beweise auf den Tisch zu le
gen. Andernfalls hätten sie derartige Anklag,en unter 
Strafdrohung, die sich auf Gesetze beziehen, die sie 
gleichermaßen flir sich in Anspruch nehmen können, 
zurückzunehmen bzw. grundsätzlich zu unterlassen. 

Doch im besiegten, zerstückelten, geteilten, freundbe
setzten Deutschland sind die Verhältnisse offensichtlich 
anders, was sich naturgemäß auch bei den Zigeunern 
herumgesprochen hat. Für die Wissenschaft sind dies 
jedoch keine verbindlichen Maßstäbe. 

Um dies verständlich werden zu lassen, sei eine 
weitere Rückblende gestattet. 
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Zigeuner mit einem gerichtlichen Durch
suchu ngsbefehl der Bundesrepublik Deutschland. 
- Nach Auskunft des Bundesfamilienministe
riums erhalten 63% der sich in Westdeutschland 
aufhaltenden Zigeuner Sozialhilfe; von Wie
dergutmachungsgeldem zu schweigen. 

DEMOKRATISCHE VORBILDER 
"Im Jahre I 925 befanden sich bei der Zigeunerpolizeistelle 

München bereits über 14.000 Zigeunerakten und -Vormerkungen 
aus ganz Deutschland. 

Die im Jahre 1925 während der 'lntnnationalen Polizei
technischen Ausstellung in Karlsruhe gegründete 'Deutsche Kri
minalpolizeiliche Kommission' nahm auf ihrer ersten Tagung in 
Karlsruhe eine Entschließung an, in der ein geschlossenes Vor
gehen sämtlicher deutschen Länderregierungen zur Bekämpfung 
der Zigeunerplage gefordert wurde. Am 16.7.1926 erließ Bayern 
ein Gesetz zur Bekämpfung von Zigeunern , Landfahrern und 
Arbeitsscheuen. 

Für Preußen war schon am 17.2.1906 (MBl. S. 53) eine 
Minist.-Anweisung betreffend Bekämpfung der Zigeunerplage 
ergangen Ein Erlaß des Preußischen Ministers des lnnern vom 
3.11.1927 (MBiiV S. 1045) betreffend Fingerabdruckverfahren 
bei Zigeunern schrieb die Fingerabdrucknahme von allen nicht 
seßhaften Zigeunern und nach Zigeunerart herumziehenden 
Persont:n und die l\Iitführung von Bescheinigungen über die 
erfolgte Fingerabdrucknahme , mit Fingerabdruck für diese 
Personen vor. In der Zeit vom 23. - 26.1 1.1927 wurde planmäßig 
die Fingerabdn;cknahme der Zigeuner usw. im ganzen Lande 
Preußen durchgeführt. Diesem Vorgehen Preußens sch Iossen sich 
die meisten anderen Länder an. In Preußen wurden in diesen 
Tagen mehr als 8.000 solche; Persoi1en daktyloskopierl. 

In Verfolg der Vorschläge der Deutschen Kriminalpolizeilichen 

Kommission kam eine Ländervereinbarung über Richtlinien [ür 
die Bekämpfung der Zigeunerpla~ vom 16./ I 7.4.1929 zustande 
und damit eine zentralisierte Überwachung für das ganze Reich 
durch die Zigeunerpolizeistelle München. 

••••••••••••••••••••••••••• 
ach Aufhebung des Bayer. Gesetzes zur Bekämpfung von 

Zigeunern , Landfahrern und Arbeitsscheuen vom 16.7.1926 

9) Hanns Eller, "Die Zigeuner- Ein Problem" in: Kriminalistik, Harnburg 
1954.5.124 
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durch die Militärregierung am 28.7.1947 hat sich das Landfahrer· 
unwesen in Bayern zu einer allgemeinen Landplage entwickelt. 
Eine Neuregelung war daher unerläßlich. ach schwierigen und 
langwierigen Vorarbeiten hat nunmehr der Bayerische Landtag am 
22.12.53 (Bay. GVBI. Nr. 27/53) eine Landfahrerordnung heraus
gegeben, die in großen Zügen folgende Bestimmungen enthält: 

'Landfahrer bedürfen zum Umherziehen mit Fahrzeugen 
insbes . mit Wohnwagen oder Wohnkarren, der Erlaubnis der 
zuständigen kreisverwaltungsbehörde. 

Landfahrer dürfen nicht mit Schulpflichtigen umherziehen. 
Landfahrer benötigen zum mherziehen mit Tieren der Er

laubn.is. 
Landfahrer bedürfen zum Besitz von Hieb- oder Stichwaffen, 

Messern, die im Griffe feststehen oder feststellbar sind, Schuß
waffen oder Munition einer besonderen Erlaubnis. 

Landfahrer, die im Familienverband oder in einer Horde 
umherziehen, müssen in einem gemeinsamen Landfahrerbuch 
eingetragen sein, das vom Oberhaupt der Familie oder Horde 
mitzuführen ist. 

Landfahrer dürfen nur an Plätzen, die ihnen vom Gemeinderat 
angewiesen werden und nur für die vom Gemeinderat be~timmte 
Zeitdauer, unterm freien Himmel lagern oder ihre Fahrzeuge 
aufstellen. Mit der Anweisung des Platzes können Auflag,~n in 
bezug auf Benutzung und Sicherheitsleistung verbunden werden. 

Landfahrer haben sich beim Gemeinderat ihres jeweiligen 
Übernachtungsortes sofort nach der Ankunft anzumelden und 
sich über ihre Person und die von ihnen mitgeführten Tiere 
auszuweisen. 

Außer den in anderen gesetzlichen Bestimmungen vorge 
sehenen Fällen kann die zuständige Kreisverwaltungsbehörde zur 
Vorbeugung gegen strafbare Handlungen, Landfahrer, die vorbe
straft sind, besonderen Aufenthaltsbeschränkungen unterwerfen. 

Mit Haft bis zu 6 Wochen oder mit Geldstrafe bis zu 150,-- DM 
werden Landfahrer bestraft. wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig 
gegen die oben genannten Vorschriften zuwiderhandeln'." 9) 



"Spiegel"-
''Gesch ichtsch re i bung" 

Liest man die in der Zigeuner-Literatur - "vier von 
fünf sind jüdische Autoren" 10) - immer wieder als 

"historischen Beweis"-Beleg zitierte Seite 198 des "Spie
gel" vom 5.3.1979 - Nr. 10/1979 -, so muß dazu 
zunächst Grundsätzliches über die Rechtsordnung der 
Bundesrepublik und speziell über das Rollenverständnis 
des "Spiegel" vorangeschickt werden: 

Die deutschstämmigen politischen Vertreter der Bun
desrepublik verstehen sich seit der Zeit, als die west
lichen Siegermächte ihnen Erlaubnis, rechtmäßige Ab
sicherung und Strukturordnung für ihr öffentlichkeits
wirken eingeräumt haben, als "Anti-fa-Kämpfer" im 
Schutze der westlichen Großmächte. Die täglich laut
starke Verteufelung des Nationalsozialismus gehört zu 
ihren wesentlichen Existenzgrundlagen. Sie wissen sehr· 
gerlau, daß " man" dies seit Anbeginn der Lizenzertei
lung durch die allüerten Besatzungsmächte von ihnen 
erwartet. Dieser Diffamierungshaß, dessen sie sich seit
her befleißigen, ist für diese Leute auch völlig ungefähr
lich, da der Gegner tot ist und sich nicht mehr wehren 
kann. Wohingegen die lebende Generation, die sich 
historische Wahrheiten nicht dialektisch ins Gegenteil 
verkehren lassen will, durch Strafrechtsparagraphen, 
überwältigende, im Gleichstrom anflutende Presse
schwemme und für den Fall einer selbst parteipolitisch
parlamentarischen Gegenwehr mittels vielfältiger staat
licher Methoden ihrer Existenzgrundlagen beraubt wird. 
Wie einfach ist es, unter solchen Voraussetzungen daher
zuschreiben, was Sefton Delmer sachgerecht mit unent
wegtem "Dreckschleudern" gegenüber dem zum öffent
lichen Freiwild erklärten Regime bezeichnete. Solche 
Dreckschleuderei ist jedoch noc~ lange keine historische 
Beweisführung oder auch nur Geschichtsschreibung. 

Und Leute, die sich auf Zitate solcher Provenienz 
berufen, sind selber nicht viel besser. Denn entweder 
wissen sie um ,die Unseriosität so fundierter Aussagen 
eines, wenn auch weltweit verbreiteten, Wochenmaga
zins, oder aber, falls sie es nicht wissen, sind ihre 

1 O) Fritz Greußing, Göttingen , " Die Kontinuität der NS-Zigeunerfor

schung", Zeitschrift für Kulturaustausch, lnst itut für Auslandsbezieh
ungen, Stuttgart, Charlottenplatz 17, Heft 4/1981, S, 405. 

- Fritz Greußing ist Vorstandsmitg lied der Gesellschaft für bedrohte 
Völker 

diesbezüglichen Quellenhinweise schon aus diesem Grun
de historisch ohne Wert. 

"Der Spiegel" ist ein Polit-Magazin zur Festigung 
einer bestimmten politischen Zielrichtung. Er ist jedoch 
kein wissenschaftlich fachqualifiziertes Publikations
organ. Weder die Fülle der allerorten zusammengetra
genen Informationen noch die Auflagenhöhe und publi
zistische Reichweite selbst in die Kreise der Intelligenz 
hinein qualifizieren für die von der Wissenschaft gefor
derten Ansprüche. 

Es ist hier nicht das Thema, um diesen Sachverhalt an 
Hand unzähliger Beispiele für total abwegige historische 
Darstellungen des "Spiegel" nachzuweisen, sondern es 
mag hier das Beispiel "Die Zigeuner der Hitler-Ära" in 
der Ausgabe Nr. 10/1979 vom 5.3.1979, Seite 198 
genügen. Dort heißt es u.a.: 

"Kein Buch hält ihr Martyrium fest, keine Monographie 
beschreibt ihren Weg in die Gaskammern und vor die Exekutions
kommandosdes Dritten Reiches. 

Dabei. hatten sie, proportional gesehen, kaum weniger Men· 
schenopfer zu beklagen als Juden oder Slawen: Fast eine halbe 
Million Zigeuner (Gesamtzahl in Europa: 3 Millionen 11 )) wurden 
von SS und Wehrmacht ermordet, allein von den Zigeunern 
Mitteleuropas kamen 80.000 um, unter ihnen die meisten der 
etwa 40.000 deutschen Zigeuner. 12) 

Ihre Vernichtung wurde freilich so lautlos und geheim betrie
ben, daß noch der Bundesgerichtshof 1956 in einem Urtei l 
erklärte, die ersten Deportationen deutscher Zigeuner nach dem 
Osten seien primär nicht Aktionen der NS-Verfolgung gewesen, 
sondern polizeiliche Maßnahmen im Interesse der militärischen 
Sicherheit." 

Also: "Fast eine halbe Million von SS und Wehr-
• 

macht ermordet, .... unter ihnen die meisten der etwa 
40. OO<J deutschen Zigeuner". 

Einen Nachweis hat der "Spiegel" weder für die "fast 
eine halbe Million" erbracht noch für "die meisten der 
etwa 40.000 deutschen Zigeuner". - Es wird einfach 
behauptet! - Sprechblasen! 
Die Ungeheuerlichkeit solcher Behauptungen wird 
für den Spiegel durch das "Recht auf freie Meinung, 
Lehr- und Pressefreiheit" usw. gewährleistet. Andere 

11) Auch diese Zahl ist fa lsch: ca. 1 Million, verg l. Seite 14 

12) Auch diese Zahl ist fa lsch: ca. 20.000 Zigeuner lebten im ehemaligen 
Reichsgebiet; siehe S. 18 
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Publizisten, die nur Anzuzweifeln oder gar in Abrede zu 
stellen wagen - sogar ihre Darlegungen wissenschaftlich 
beweiskräftig belegen - landen vor den Großen Straf
kammern des Landes. So bleiben dann derartige publi
zierte Ungeheuerlichkeiten dem öffentlichen Anschein 
nach unwidersprochen. 

Und in einigen Jahren hat man sich daran gewöhnt. 
Die Jugend - ohnehin jahrelang zusätzlich zu den 
einseitigen Schulrichtlinien zum Geschichtsunterricht 
von "jugendgefährdenden" grundsätzlichen historisch
wissenschaftlichen Untersuchungen abgeschirmt 
"weiß es" nach einigen Jahren im wahlberechtigten 
Alter, "daß es so war". Schließlich haben ja die Poli
tiker, Professoren, Journalisten, Lehrer und Theologen 
ihnen das alles jahrelang unwidersprochen vorerzählt. 
Und das sind ja schließlich "intelligente" Leute. Und 
jene, die dazu geschwiegen haben, "konnten offenbar 
nicht widersprechen", weil es "eben Fakten waren".
Vom Opportunismus der beamteten oder angestellten 
Intelligenz, von den realen Auswirkungen selbst "demo
kratischer" Machtverhältnisse in einem freundbesetzten 
Land weiß die Jugend freilich noch nichts. Sie hat . 
schließlich bisher noch kein Geld verdienen, sich nicht 
anpassen - man könnte auch sagen "gleichrichten" -
müssen. Doch wenn sie es schließlich lernt, fehlt ihr 
entweder das Wissen oder a u c h die Courage, in je
dem Fall die "immer alles richtig, besser wissende 
Mehrheit". 

Wie weitgehend der Frei
brief für Leute vom Schlage 
des "Spiegel" ist, zeigt das Bei
spiel aus der Springer-Presse: 
Die "Bild-Ze itnng" hatte am 
17.5.1984 dem in Chile ver
storbenen ehemaligen SS-Ober
sturmbannführer Rauff ange
lastet, persönlich für den Mord 
an 250 Millionen Juden verant
wortlich zu sein. Den darauf
hin gegen den Springer-Verlag 
angestrengten Strafantrag we
gen Verunglimpfung des An
denkens Verstorbener, Volks
verhetzung, Aufstachetung 
zum Rassenhaß und Verlet
zung der presserechtlich vor
geschriebenen Sorgpfaltspflicht 
wies die Staatsanwaltschaft 
Harnburg mit der Begründung 
ab, daß durch solche Behaupt
ungen keinerlei Straftatbestän
de erfüllt worden seien. Auf 

Wie "harmlos" machen sich demgegenüber die Zahlen 
und Behauptungen des "Spiegel" aus! Braucht ein Chef 
des "Spiegel"-Magazins oder ein "Spiegel"-Redakteur 
unter solchen Voraussetzungen irgendwelche Gewissens
bisse oder Beklemmungen zu haben, wenn er folgendes 
schreibt? 

"Als die deutschen Armeen in Rußland einfielen, befahl 
Himmler die Ausrottung des Zigeunertums .... " 

Weder der Chef noch sein Redakteur sind schließlich 
beweispflichtig. Weder benötigen sie Angaben über Text, 
Datum, Ort, Befehlsweg eines solchen "Ausrottungs
befehls für das Zigeunertum" noch Beweisstücke für die 
vollzogene "Ausrottung", keine Daten, Orte, Fundstät
ten, Namen, Einheiten, - nichts. Sie können auch weiter 
schreiben: 

"Doch inmitten des Mordens, 1942, verlangsamte Himmler 
plötzlich seinen Vernichtungsfeldzug. Der Rassenfanatiker Himm
ler hatte Bedenken, Leute ermorden zu lassen, die er für Nach
fahren der indogermanischen Urvölker hielt, und rettete sich aus 
seinem Dilemma mit einem abstrusen Projekt: Die 6.000 Ange
hörigen der angeblich reinrassigen Zigeunerstämme Sinte und 
Lallerie wollte er unter Denkmalschutz stellen und am Neusiedler 
See ansiedeln, dagegen die restlichen deutschen Zigeuner in 
Konzentrationslager bringen. 

Noch 1942 wurden die deutsch~n Zigeuner verhaftet und in 
KZ geschleppt, die meisten nach Auschwitz. Dort trat ein RKPA
Kommando (RKPA = Reiehskriminalpolizeiamt) zusammen, um 

Seite 36 der Nr. 21 "T-li.~tori

sche Tnt:achen" sei diesbezüg-
Polü·.ei kontrolliert Wauderzigeuner in Oberschwaben (um 1925) 

lieh verwiesen. 
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im Familienlager die Sinte- und Lallerie-Zigeuner herauszufinden, 
die der Reichsführer-SS um jeden Preis haben wollte. 

Von den übriggebliebenen 20.943 Zigeunern, in überfüllten 
Baracken zusammengepfercht, Hunger und Seuchen ausgesetzt, 
durften nur die Arbeitsfähigen am Leben bleiben. In der Nacht 
vom 31. Juli zum 1. August 1944 wurden die letzten Zigeuner 
vergast- 4.000 Menschen." 

So makaber es sich anhört, doch so urteilen nun 
einmal weltweite Großverleger, wie z.B. Rupert Mur
doch (vgl. "Historische Tatsachen" Nr. 22, Seite 40): 
Man ist schließlich in der "Unterhaltungsbranche", in 
der eben alles erlaubt ist. Vom Denkmalschutz für 
Menschen bis zur Vergasung von 4.000 Menschen in 

einer Nacht in Auschwitz (die Bevölkerung einer Klein
stadt! , in einer Nacht!), "der letzten Zigeuner".- Alles 
auf Veranlassung eines einzelnen Mannes im Dritten 
Reich, der noch nicht einmal der Diktator selber war, 
aber dennoch offenbar ohne jegliche Erlaubnis der 
Staatsführung nach persönlichem Gutdünken Millionen 
von Menschen ~mbringen konnte. Mitten im Krieg, wo 
offenbar nichts anderes seine Zeit und Arbeitskraft in 
Anspruch genommen hat, wo ihm offenbar trotz Feh-

Zigeuner (bei Kaln): • Wohin wir sollen, sagt uns niemand• 

lens aller notwendigen Kompetenzen, Materialien, Ver
kehrsmittel, Energien, Personalreserven usw. usw. alles 
reibungslos und ohne Spuren zu hinterlassen gelungen 
ist, was er "wollte". Er, der weder der Wehrmacht noch 
den Gauleitern Befehle erteilen konnte, brauehre mitten 
im Krieg offenbar nur etwas zu "wollen", und alle 
machten sich spontan zu Mittärern in einem millionen
fachen Mordgeschehen, das jedoch außerordentlich ge
heim blieb? Sie alle hatten im Krieg nichts anderes zu 
tun? 

1956 - 11 Jahre nach Kriegsende - war selbst dem 
Bundesgerichtshof davon nichts bekannt. Doch im Jahre 
1979 soll alles wie selbstverständlich auch ohne jegliche 
Beweisführung als '~bekannt vorausgesetzt" werden, da 
man anscheinend keinen anderen Wortschatz mehr zu 
kennen scheint? 

Solches ist keine Geschichtsschreibung, ist nicht se
riös. Es ist schlicht gesagt: Volksverhetzung! Gleicher
maßen einzustufen sind jene Behauptungen ähnlichen 
oder gleichlautenden Inhalts anderer Autoren, die sich 
auf solche Ausführungen des "Spiegel" als Beweis-Beleg 
berufen. 

"Bei Hitler waren wir wenigstens Deutsche" 
Zigeuner in der Bundesrepublik - noch immer verfolgt? 

Das Zitat der Bildunterschrift des Spiegel vom 22. Okt. 1979, S. 97 gibt offensichtlich die Meinung der betroffenen 
Erlebenszeugen wieder, die - insbesondere weil sie vom Kommentator des Spiegel in Fettdruck unter das Foto gesetzt wurde 
historisch beachtliches Gewicht hat. 
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"Ke iner der NS-Mörder von 500.000 Sinti und Roma verurte ilt" 

Mehr als 1 oder 6 
Mi lion Oberlebende 

Zu den neuzeitlichen Autoren, die Donald Kenrick, 
Grattan Puxon und Tilrnan Zülch literarisch zur Seite 
t re ten, gehört Fritz Greußing . t 3) Seine Quellen sind die 
gleichen wie die der anderen. Man beruft sich gegenseitig 
auf das vom Anderen Behauptete und suggeriert damit 
dem Leser, historische Faktenbeweise geliefert zu haben. 
Der Verweis auf viele amen und Behauptungen aus 
dem Bereich des "Endlösungs"-Komplexes scheint ach
weise ohnehin zu erübrigen. 

Von Herrn Greußing erfahren wir jedoch manch 
bedeutende Einzelheit über Sachverhalte, die in den 
anderen Schriften nicht zur Sprache gekommen sind: 

a) Erst zu Beginn des Krieges wurden im Reichsge
biet (fast 20 .000) Genealogien über die Sinti und Roma 
zusammengestellt, eine behördliche Erfassung, die im 
November 1942 abgeschlossen wurde. 

"über die eigentliche S-Rassekartei , die eingangs beschrie
benen anthropologischen Vermessungen von fast 20.000 Sinti und 
Roma und die zugehörigen Genealogien, hüllte sich das Bundes
archiv und auch das Bundesinnenministerium in Schweigen, ob
wohl beiden alle wesentlichen Einzelheiten des nachfolgend be
schriebenen Skandals genau bekannt waren." (S. 388) 

"Die 'rassischen Begutachtungen ' von 18.922 Sinti und Roma 
wurden ab 1939 begonnen und im November 1942 abgeschlos
sen." (S. 390) 

b) Die Behörden der Bundesrepublik Deutschland, 
die seit Jahrzehnten einen weltgeschichtlich nie dage
wesenen Übereifer entwickelten, um ja alle Verbrechen 
des Vorgängerregimes aufzudecken, abzustrafen und 
publizistisch präsent zu erhalten - bei Ausklammerung 
aller Schandtaten Anderer oder auch von Anlässen und 
Zusammenhängen -, haben sich weder um diese Zigeu
nerakten je gekümmert, noch irgendwelche Folgerungen 

131 Fritz Greußing, Göttingen , " Qie Kont inu ität der NS-Zigeuner-
forschu ng", Zeitschri ft , für Kulturaustausch, I nstitut für Auslands
beziehungen, St uttg>rt , Charlottenplatz 17 , Heft 4 / 1981 

Wie gesagt: Vorstandsmitglied der Gese llschaft für bedrohte Völker, 
also Schreiber in eigener Sache. Und jeder kann ja schreiben, was er 
wi II, - sofern er ni cht von Amts wegen als "offenkundig" bezeichne
te "historische Tatsache n" le ugnet, verharmlost oder in der Art des 
Verharmlosens "in die Nähe des Bil l igens gerät". Doch diese Straf
grenzen gelten nur fü r Hersteller "rechtsextrem istischer" Schriften. 
ln diesem Gefah renbere ich bewegt sich Herr Greußing ni cht. Ihm 
ist freies Schußfeld flir j edes Kal iber zugebilligt. 
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daraus gezogen. Sie haben bisher "keinen NS-Mörder 
von 500.000 Sinti und Roma verurteilt". Dies ist doch 
nur dadurch zu erklären, daß es für derartige Behauptun
gen keinerlei Beweise und somit auch keine Täter, keine 
konkreten Belege gibt! 

" ... die Länder und der Bund nie um diese fast 20.000 NS
Zigeunerrasseakten und Genealogien kümmerten, mit denen An
tragsteller ihre rassische Verfolgung sofort hätten belegen kön
nen." (S. 391) 

"Angesichts der Tatsache, daß sich das Bundesarchiv und die 
Bundesregierung nie um die Sicherstellung von Beweismaterial für 
den Völkermord an Sinti und Roma ernsthaft kümmerten, son
dern NS-Zigeunerakten in den Kellern von Polizeibehörden, 
Staatsanwaltschaften und Instituten verschwunden sein ließen 
und der öffentlichen Aufarbeitung vorenthielten, ist es weiter 
nicht verwunderlich, daß keiner der NS-Mörder von 500 .000 Sinti 
und Roma verurteilt wurde und daß die Richter von Majdanek 
nach 35 Jahren den angeblichen Mangel von Beweismaterial 
bedauern koun!en." (S. 391) 

c) Gleichermaßen gibt es keine ernsthafte wissen
schaftliche, unparteiische Arbeit für das anstehende The
ma. 

"Tilman Zülch, Bundesvorstandsmitglied der 'Gesellschaft für 
bedrohte Völker', nahm die festliche Gelegenheit Qahreskongreß 
der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie und Humangenetik 
Ende September 1981), zum Anlaß und warf den renommierten 
Wissenschaftlern in einem kurzentschlossenen Referat bei Kon
greßeröffnung vor: 

.. .'Daß es bis heute keine ernsthafte wissenschaftliche {\I·beit 
eines aus der S-Zeit unbelasteten Anthropologen gebe, in der das 
Problem der Zigeunervernichtung aufgearbeitet worden sei.' ... " 
(S. 392) 

" Während 1n de n vergangenen dreieinhalb Jahrzehnten zahl
reiche Bücher über den an den europäischen Juden begangenen 
Völkermord erschienen sind, hat die deutsche Geschichts - und 
Sozialwissenschaft bis 197 9 der Erforschung des Genozids an den 
Sinti und Roma keinerlei Aufmerksamkeit geschenkt. 

Das bisher einzige Standardwerk von Kenrick und Puxon zur 
Vernichtung der europäischen Roma wurde zunächst nur in 
englischer, französischer und italienischer Sprache publiziert und 



erschien in Deutschland erst 198 L. Auch die Arbeiten von Selma 
Steinmetz (Wien) und Miriam Novitch Qerusalem) sowie Ben Sijes 
(Amsterdam) fanden im deutschen Sprachgebiet kaum Wider
haU." (S. 405) 

" ... Vier der fünf genannten Autoren - Kenrick, Steinmetz, 
Sijes und Novitch - gehören dem jüdischen Volk an, eine 
Tatsache, die sicherlich auch als Zeichen der Solidarität von 
jüdischer Seite gegenüber den Rarna-Leidensgenossen interpretiert 
werden könnte .... " (S. 405) 

d) Es gab im Dritten Reich kein rassistisches Anti
Zigeuner-Gesetz. Dennoch versteht es Herr Greußing, 
gerade daraus eine Schuld abzuleiten. Das geschieht 
dann so: 

"Mit theoretischen Lücken in der rassistischen Gesetzgebung 
bis 1942 oder in Erlassen der Nazis und damit, daß sich die 
Zigeunervernichtung auf kein logisch nachvollziehba~:es Konzept 
festlegen lasse, eine rassische Verfolgung 1981 leugnen zu wollen, 
wie Dr. Streck es tut, ist vor allem dann peinlich, wenn er noch 
197 8 unter der Überschrift 'Das nie verabschiedete Zigeuner
gesetz' formulierte (veröffentlicht 197 9 im rororo-aktuell von T. 
Zülch 'In Auschwitz vergast .. .'), daß den Nazis lange die Anti
Zigeunergesetze aus der Weimarer Zeit für ihre Verfolgungs

maßnahmen ausgereicht hätten und daß Himmler und die 
'NS-Spitzen im Falle der Zigeuner bewußt auf eine gesetzliche 
Grundlage verzichtet hätten, um nicht von Justiz und Behörden 
behindert zu werden.' (Streck sti~mt dabei mit Hans Buchheim, 
"Die Verfolgung der Zigeuner aus rassischen Gründen .. .'', 1958, 
überein.) .. .'' (S. 417) 

e) Nicht unbedeutende Leute warnen davor, den Zeu
genaussagen der Zigeuner ohne weiteres Glauben zu 
schenken: 

"In seiner vorerst letzten Veröffentlichung 'Ein Menschenalter 
danach' warnt Arnold (angesehener 'Zigeunersachverständiger') 
davor, Zeugenaussagen und Berichten der Sinti und Roma, die das 

Dritte Reich und Auschwitz überlebt 
haben, ohne weiteres Glauben zu schen
ken und spricht die NS-Rasseforscher, 
die Mediziner Dr. Robert Ritter und 
Dr. Eva J ustin, von ihrer Mitverantwor
tung an der NS- Roma· Verfolgung fr~i." 
... (S. 405) t4) 

Arnold, überzeugter Vertreter der 
Eugenik und Rassenhygiene, war min
destens bis 197 6 Mitglied des Sachver
ständigenrates für Zige unerfragen beim 
Bundesministerium für Jugend, Familie 
und Gesundheit, dem jedoch kein ein
ziger Sinto oder Rom angehörte, sowie 
langjähriger Berater der katholischen 
Caritas." ... (S. 405) 

f) Mehr als eine Million Sinti und Roma haben den 
Krieg 1945 in Europa überlebt. Doch ein großer Teil von 
ihnen stellte keine Wiedergutmachungsanträge, obgleich 
das Entschädigungsgesetz noch nicht einmal handfeste 
Nachweise für rassische Verfolgung vorgesehen hat: 

"1953, acht Jahre, nachdem die letzten der Überlebenden aus 
den Konzentrationslagern entlassen worden waren, wurde das 
erste von zwei Gesetzen verabschiedet, das Opfern eine Wiedergut
machung zugesteht. Es dauerte eine Weile, bis diese Nachricht zu 
den Roma und Sinti durchsickerte, von denen wenige Zeitung 
lesen. Als sie schließlich von einer möglichen Wiedergutmachung 
hörten, gab es bei der Anmeldung von Ansprüchen keinen plötz
lichen Ansturm. Vielen verbaten ihre moralischen Grundsätze, für 
einen toten Vater, eine tote Mutter oder ein totes Kind Geld zu 
kassieren. Andere nahmen das schwierige Unterfangen auf sich, 
einen Rechtsanwalt zu finden, der sowohl willens war, den Fall zu 
übernehmen, als auch wohlwollend gegenüber Klienten, die mög
licherweise ihren .Geburtstag oder den Namen nicht kannten, 
unter dem sie registriert worden sein könnten. " (S. 395) 

"Weitere vom Bundesgerichtshof 195 8 und 1961 gefällte 
Urteile erreichten neue Höhen der Absurdität. Sie entschieden, 
daß ein seßhafter Sinto mit festem Arbeitsplatz, der 1938 verhaf
tet worden war, nicht aus rassischen Gründen verhaftet worden 
sei. Die Polizei habe im Sinne des Gesetzes korrekt gehandelt, ihn 
als 'arbeitsscheu' zu verhaften, da sie damals - natürlich zu 
Unrecht - glaubte, daß er dies sei . Die vorinstanzliehe Ent· 
scheidung, Wiedergutmachung zu leisten, wurde verworfen. Der 
Erfolg der Bundesgerichtsentscheidungen war, daß niemandem 
Wiedergutmachung für vor März 1943 Erlittenes gezahlt wurde, 
dem Datum, an dem auf Himmlers Befehl die Sinti und Roma · 

nach Auschwitz geschickt wurden. Jede davor ergriffene Maß
nahme war entsprechend der Entscheidung keine rassische Ver· 
folgung .... " (S. 396) 

"Drei Jahre später legte das dritte und letzte Ent· 
Schädigungsgesetz fest, daß Roma und Sinti zur Berechtigung 
einer \~iedergutmachung nicht den Nachweis zu erbringen hätten, 

14) Der ehema lige Leiter der Rassehygieni
schen und KriminalbiologiSi!hen For
schungsstelle in BePiin, Dr. Dr. Ritter, war 
1948 einem Ermitt lungsverfahren unter
worfen worden, das jedoch ohne Anklage
verfahren eingestellt worden ist. (St A 
Fra nkturt/M . 55/3 Js 5582/48). Or. Ritter 
ist nach Einstellung des Verfahrens gestor 
ben. - Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 

4/ 1959, s. 428. 

"Zigeunersiedlung, Müllkippe Kistnersgrund: 'Noch ein halbes Jahr 

- Der Spiegel -, Nr. 43, 22. Okt. 1979, S. 114 
Vergl. hier S. 24 rechte Spalte. Bild- und Text-Fortsetzung Seite 16 
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daß die Verfolgung im Zeitraum 1938 bis 1943 rassische Gründe 
gehabt habe. Es wurde vorausgesetzt, daß eine solche Verfolgung 
rassisc he Motive hatte , solange die Gerichte nicht gegente ilige 
Beweise (inden konnten. Oie Frist für Schadensforderungen 
wurde bis 1969 verlängert und jeder, dessen Schadensforderung 
die J a hre 1938 bis 1943 betreffend abgewiesen worden war , 
konnte die Wi ederaufnahme seines Falles fordern .... " (S. 396) 

I 
"Mehr als eine Million Überlebende und deren Ver

wandte hatten rechtmäßige EntschädigunrJ;forderungen, 
die Westdeutschland oder den Regierungen gegenüber hät
ten gestellt werden sollen, deren Staatsangehörige sie wa
ren." (S . 396) I 
Aber halt! Das sind keineswegs a 1 ~ e überlebenden! 

Sechs Millionen haben überlebt, will man den jüdi
schen und zigeunerischen Publizisten des rororo
Taschenbuches "In Auschwitz vergast, bis heute ver
folgt" Glauben schenken : 

"Mit rund sechs Millionen sind die Roma die größte, I 
nicht territorial gebundene nationale Minderheit in 
Europa." 1s) 

" .... ein _i:,'Toße r Teil der Sinti und Roma als analphabetischc 
und verängst igte Überlebende bis zum A blauf der Wiedergut
machungsfriste n keine Wiedergutmachungsanträge zu ste lle n 
wa)o\ten ." (Greußing S. 404) 

Das Institut fü r Zeitgeschichte in Miinchen bestätigte 
im Jahre 1959, daß bis dato in Entschädigungsprozessen 
"nur wenig beweiskräftiges Material vorgelegen" hat und 
die Zigeuner- Lebenssituation nur selten rekonstruierbar 
war. r6) - Angesichts der behaupteten angeblichen 
Mordziffer von einer halben Million ist dies doch :wohl 
eine sensationelle Meldung jener Leute, die seit Jahren 
die Umerziehung des deutschen Volkes im Siegerin
teresse nicht unwesentlich mitgestaltet haben. Immer
hin waren damals bereits 14 Jahre nach Kriegsende 
vergangen, und d ie Tribunale und ihre unzähligen 
Helfer aus nahen und fernen Ländern hatten alles zu
sammengetragen, was sie wußten. Doch es war "nuT 
wenig beweiskräftiges Material"! 

"Während die Verfo lgung der .Juden durch den Nationalsozia
lismus zahlreiche Darstellungen gefunden hat und gleichwohl 
noch zu unserer 'unbewältigten Vergangenheit' gehört, ist die 
Behandlung der Zigeuner, der 'zweiten' Gruppe der 'Fremdvölki
schen' in Deut schland, selbst unter Berücksichtigung ihres gerin· 
gc n Umfangs se hr wenig untersucht worden. Eine Rolle spiel t 
dabei der Umstand, daß Maßnahmen, die sich gegen die Zigeuner 

richteten, n icht immer oder ausschließlich aus 'ra ssischen' Grün
den erklärt werden können bzw. er klärt zu werden brauchen. 

Schon deshalb wird in Entschädi~ngsprozessen für 
die geltend gemachte rassische Verfolgung oft nur wenig 
beweiskräftiges Material vorgelegt. 

Überdies läßt sich die Lebenssituation des einzelnen 
Zigeuners für eine bestimmte Zeit mit einer juristischen 
Ansprüchen genüge11den Siche~heit nur selten rekonstru
ieren. 

Es ist allgemein bekannt, daß die mittlere und namentlich die 
Bagatell-Kriminalität der Zigeuner - insbesondere der Zigeuner
mi schlinge - bedeutend höher liegt als die der seßhaften, nicht 

15) Ti Iman Zülch Hrsg ., "ln Au schwitz vergast , b is heute verfolgt" aaO S. 
29 (ro roro Taschenbuch) 
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zigeunerischen Bevölkerung. Als der nationalsozialistische Staat 
mit Beginn der so genannten 'vorbeugenden Verbreehensbekämpf· 
ung' durch die Polizei in den Jahren 1.937/38 Maßnahmen von 
einem Umfang ergriff, die ihresgleichen in früheren Zeiten nicht 
hatten, trafen diese daher an sich begreiflicherweise die Zigeuner 
härter als jede andere Gruppe .... " 16) 

g) Eine Anerkennung steht noch aus: 

" .. .In der Frage einer globalen Zahlung ist seit mehreren Jahren 
keine offizielle Stellungnahme erfolgt. 

Bis zu einer halben Million Tote und weit mehr physisch und 
psyc hisch Verletzte. Und doch sind in den darauffolgenden 35 
Jahren lediglich ein paar der Mörder mehr als nur symbolisch 
verurteilt und wenige der Opfer entschädigt worden. Die Über · 
lebenden erwarten noch immer von der deutschen Regierung eine 
reelle Abbitte in Gestalt von barer Münze, um den dem Volk der 
Romani zugefügten Schaden wiedergutzumachen und die Dis
kriminierung zu beenden, unter der die überlebenden Sinti und 
Roma noch immer leiden." (Greußing, S. 397) 

"Eine der wichtigsten Anerkennungen der Anliegen deutscher 
Sinti und Roma und der Roma im in ternationalen Ausland blieb 
aber bis heute immer noch aus: Die Erklärung d es Kanzlers der 
deutschen Bundesregierung, die das Bedauern über den Völker· 
mord im Dritten Reich a usdriickt . Nachdem der Bundeskanzler 
einen Empfang von Sinti· und Roma-Delegierten im Anschluß an 
die Gedenkkundgebung in Sergen-Belsen 1979 ablehnte, das 
Kanzleramt die wesentlichen F01·derungen des Memorandums 
unmittelbar vor Beginn des Hungerstreiks in Dachau 1980 negativ 
beschied und die Förderung eines eigenen Kulturzentrums für 
Sinti und Roma unter Hinwe is a uf einen in Köln bereits geförder

te n Sinti-Kindergarten ablehnte, nahm d er 'VDS' das Bekannt
werden rassistischer Methoden der Erfassung und Datenspeiche
rung der 'Zige unernamen' bei Polizei und Justiz und andere 
'kriminalpräventive Maßnahmen' von Behörden nach Prinzipien 
des S-Staates erneut zum Anlaß , sich im November 1981 an den 
Bundeskanzler mit einem eindringlichen Schreiben zu wenden 
und a uf der längst fä lligen Erfüllung der Forderungen zu bestehen. 

Der 'VDS' teilte dem Bundeskanzler mit, daß sich Sinti und Roma 
nicht länger auf ein Gespräch und eine Anerkennung d es NS
Holocaust vertrösten lasse n können, sondern daß dieses statt
finde n muß als moralische Wiedergutmachung durch die Bundes· 
regierung, so wie sie gegenüber den jüdischen Leidensgenossen 
schon unter Adena uer eingesetzt hat.. .. " (S . 421) 

h) Vor dem Krieg lebten im gesamten Reichsgebiet 
20.000, zuzüglich jener 11.200 in Osterreich == 31.200, 
von denen jedoch 21.500 umgebracht wmden sein sol
len, was ihre verbliebene Anzahl auf rund 10.000 ver
mindert haben würde. Doch nach dem Krieg - im Jahre 
1980 - lebten allein in der kleinen Bundesrepublik 
50.000 von ihnen. 

Oder in einem anderen Zahlenvergleich ausgedrückt: 
In der "Encyclopedia Americana - International 

Edition", Band (volume) 13 sind unter dem Stichwort 
"Gypsies" als Vorkriegszahlen für Europa"" 750.000, 1 
Million oder 1,5 Millionen Zigeuner ausgewiesen. 

ach eigenen Aussagen der maßgebenden Zigeuner
und jüdischen Autoren haben davon 1 Million Zigeuner 
den Krieg überlebt. 17) Nach Aussagen derselben Leute 

16) V ierte ljahrshef te f ür Zeit(Jeschichte, München 4/1959, S. 418. 



leben nach Kriegsende in Europa "als die größte, nicht 
territorial gebundene nationale Minderheit" = "rund 
sechs Millionen"! 18

) Dieselben Leute bestätigen weiter: 

"Bislang ungeklärt ist die Frage, von wem und zu welchem 
Zeitpunkt der Befehl zur Liquidierung der in der Sowjetunion 
lebenden Roma gegeben wurde. Außerdem ist es auch nicht 
möglich, mit einigermaßen genauen Zahlen die Gesamtzahl der 
Opfer anzugeben . ... 

Es existie ren keine schriftlichen Dokumente mehr über Be
fehle, die zur Massenexekution von Roma und Juden in der 
Sowjetunion erlassen worden sind .... 

Die Einsatzgruppen hatten mit Sicherheit keinen verbindlichen 
Befehl, Roma zu töten, insbesondere Frauen und Kinder. ... 

Natiirlich haben sich die Romaals Partisanen aktiv am Wider
stand in der UdSS R beteiligt .... 

Man kann jedoch daraus schließen, daß ein verhältnismäßig 
großer Teil der russischen Roma den Krieg iiberlebte." 19) 

Folgt man Herrn Greußing weiter, so ergibt sich noch 
etwas Erstaunliches: 

" Wenn die Zahl der Sinti und Roma in der Bundesrepublik 
inzwisc hen - ohne die Gastarbeiter - etwa 50.000 Menschen 
erreicht hat, so geht das nicht nur zurück auf die hohe Geburten
quote dieser Volksgruppe, sondern auch auf die Einwanderung 
zahlreicher osteuropäischer Roma seit Kriegsende .... " (S. 400) 

"In den 50er Jahren trafen im Rahmen der Umsiedlung von 
Ostdeutschen aus den bis 1945 deutschen Ostgebieten auch 
polnische Roma aus dem eigentlichen Polen in der Bundesrepu
blik ein .... " (S. 400) 

Also auch Roma aus Polen haben in nennenswerter 
Anzahl den Krieg überlebt. Und sie kamen offenbar gern 
zu diesem "bösen Volk der Deutschen" zurück. 50.000 
blieben hier. Sie hätten ja auch weiterziehen können, wo 
anscheinend "bessere Menschen" leben, die ihnen nicht 
solches Leid angetan haben. Warum wohl blieben sie 
hier? 

Ein ganz erstaunliches Volk! 
Für wie dumm hält man eigentlich die Deutschen? 

"Ein kon7.ipicrter und in die Tat umgesetzter Plan zum konsequenten Genozid (d.h. Völkermord) 

der Zigeuner konnte nicht rekonstruiert werden." 

Tziganologe Dr. Streck in: Z cilschriftfiir Kulturaustausch, Stuttgart, 32.Jg. 1981, r. 4, S. 418 ················ ........................................................................................................................... ..... 
"Vernichtung eines Volkes im NS- Staat" 

Greifen wir andere Beispiele heraus: 
Von den 11.200 Zigeunern, die 1939 für Österreich 

angegeben werden, sollen nach Kenrick und Puxon 
6.500, also mehr als die Hälfte ermordet worden 
sein . 10

) Als Beleg wird auf die Schrift Selma Steinmetz 
" Österreichs Zigeuner im S-Staat", Wien, Europa Ver
lag 1966 verwiesen. Nichts weiter. Alles was dort ge
schrieben steht, soll somit richtig sein. Behauptungen 
eines anderen dienen als historischer Beweis, ohne jeg
liche Begründung dafür, warum das Behauptete beweis
kräftig sei. So erspart man sich Einzelheiten und ach
fragen oder gar Detailbelege. 

Weder Kenrick und Puxon noch Selma Steinmetz 
sehen sich indessen für diese Mo'rdziffer auch nur zu der 
geringsten seriösen ~eweisfi.ihrung veranlaßt. 

Anderes Beispiel: 
Donald Kenrick und Grattan Puxon in ihrem Buch 

17) Fri tz Greußing, " Die Kontl'nuität der Zigeuner-Forschung" aaO . S. 
396. 

18) T ilman Zülch , " ln Auschwitz vergast , b is heute verfolgt' ", rororo 
Rowohlt Taschenbuch Nr . 4430, Hamburg 1979, S 29. 

19) Donald Kenrick und Grattan Puxon, " Sinti und Roma- die Vernich
tung eines Volkes im NS.Staat", Re ihepogrom 69/70. Göttingen 1981, 
s. 102,103, 105. 

20) Donald Kenrick und Grattan Puxon, 
" Sinti und Roma, die Vernichtung eines Volkes im NS-Staat", Re ihe 

pogrom 69/70, Göttingen 1981, S. 135 "Statistik" · 

"Sinti und Roma - Die Vernichtung eines Volkes im 
NS-St.a<~:t". übrigens ein Titel, der schon in sich sach
widrig -ist, da Sinti und Roma nachgewiesenermaßen 
noch am Leben sind, dieses "Volk also n i c h t ver
nichtet" ist. 21) Greifen wir die Seiten 56 und 57 heraus: 

"Neben der Deportation war eine zweite radikale Lösung 
vorgesehen, die Sterilisierung. Den ersten dokumentar.ischen Hin
weis auf Sterilisierung, den wir in Deutschland gefunden haben, 
datiert aus dem Jahre 1937, als im Reichsverwaltungsblatt (Nr. 
10) mitgeteilt wurde, daß 99% der Roma-Kinder in Serieburg reif 
für die Sterilisierung seien. Aber wahrscheinlich lassen sich auch 
noch friihere Belege finden." 

Wir haben das Reichsverwaltungsblatt Nr. 10 aus 
1937 nachgeprüft: Dort hat der Bürgermeister von Ber
leburg, ~ Dr . Günther, einen Artikel veröffentlicht mit 
dem Titel "Seßhafte Zigeuner ". Dort erwähnt er neben 
einem historischen Rückblick u.a., daß bis 1937 in bezug 
auf Zigeuner seit der Ministerialanweisung vom 
17.2.1906 keinerlei gesetzliche Bestimmungen ergangen 
sind, daß die Seßhaftmachung von Zigeunern zahlreiche 
Probleme mit sich gebracht habe, u.a. auch Erbschäden 
dm·ch Inzucht. Er wirft danach die Frage auf, ob 
irgendwann, wenn solche Gefahren der Inzucht nicht 
anders vermieden werden können, möglicherweise ir-

21) Man beachte die Vermehrungsquote Seiten 14 + 18 
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gendwelche Maßnahmen zur Verhütung erb
kranken Nachwuchses bedacht ("notwen
dig") werden sollten. Erbschäden seien au
genblicklich zwar noch nicht häufig, sie 
würden jedoch bei faltschreitender Inzucht 
zu erwatten sein, vor allem vererbbarer 
Schwachsinn. Und dann kommt der zitierte 
Satz: 

"Denn eine Umfrage bei den Schulleitern hat 
ergeben, daß die 52 katholischen und 2 evangeli· 
sehen Zigeunerschulkinder zu 99 v.H. reif für die 
Sterilisierung seien." 

Es war die politisch unverbindliche Auf
fassung einiger Schulleiter, die sie aus 
bereits vorliegenden vererbliehen Krank
heitssymptomen hergeleitet hatten. Diese 
unverbindliche Auffassung auf Grund kon
kreter Einzelfälle wird von D. Kenrick und 
G. Puxon in eine "von der politischen 
Führung des Dritten Reiches vorgesehene 
radikale Lösung, die Sterilisierung" um
funktioniert. i dann haben wir sie zugeschüttet": Kistnersgrund.ßewohner" ,.. 

Wie verwerflich jedoch die Verfäl
schungsabsicht historischer Sachverhalte 
dieser beiden Autoren ist, wird erst richtig 
ermessen, wer die nachfolgenden Texte die
ses Reichsverwaltungsblattes liest, und zwar 
von Regierungsrat Rohne, Regierung Lieg
nitz (Schlesien). Dott heißt es u.a.: 

: Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1979: Ort: . Bad Hersfeld • ,.. 
: - Der Spiegel, Nr. 43, 22. Okt. 1979, S. 114 
• 
1 Wie sähe wohl die Propaganda aus, würden diese Bilder und Texte ,.. 
: S. 13 + 16 aus dem Dritten Reich stammen? - Nicht auszudenken! 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

"Die Zigeuner sind fremdes Blut. Wir können sie daher nicht 
zum deutschen Volke zählen. Betrachten wir sie aber als ein 
fremdes Volkstum, so wollen wir uns einerseits der oft ausge
sprochenen Worte des Führers erinnern, daß das nat.-soz. Deutsch
land weit davon entfernt ist, fremdes Volkstum deshalb zu 
mißachten, weil es nicht deutsch ist. 

Auf die Zigeunerfrage angewendet, bedeutet dies, daß keine 
Maßna.hme nach Inhalt, Form und Zweck nur gegen den Fremd· 
rassigen als solchen zu richten ist. Was nicht schadet oder das 
Nützliche nicht hindert, braucht deshalb nicht Gegenstand staat
licher Regelung zu sein. Hieraus ergibt sich aber schon klar, was 
durch den Staat erfaßt werden muß: Dem fremdrassigen Zigeuner 
unter uns kann Eigengestaltung nur insoweit zugebilligt werden, 
als er damit die völkische Ordnung der Deutschen nicht stört ..... 

Wir sind als Volk stark und selbstbewußt genug, um die 
Lebensgestaltung dieses unter uns lebenden Fremdstammes ohne 
Haß und unvoreingenommen regeln zu können, wir sind uns aber 
der Verantwortung vor dem Leben unsere,r eigenen Nation zu sehr 
bewußt, als daß wir die geringste Schädigung durch fremdrassige 
Einflüsse hinnehmen könnten, und wir sind entschlossen, uns 
diese klare Erkenntnis durch keine Gefühlsduselei trüben zu 
lassen. So betrachtet, muß die Bekämpfung des Zigeunerunwe
sens, also desjenigen Verhaltens der Zigeuner, das eine Volks
schädigung darstellt, eine wichtige Aufgabe werden, der unbedingt 
mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden ist, als dies seit 1906 ge· 
schehen ist. 

Die Ergebnisse, die staatliche Einwirkung zu erzielen vermag, 
hängen in erster Linie davon ab, wie der Staat mit dem eingebo· 
renen Wandertrieb des Zigeuners und der damit verbundenen 
Lebenshaltung fertig wird. Soweit es sich um ausländische Zigeu
ner handelt, ist die Lösung nicht schwer und bietet sich von selbst 
an: Es werden ihnen die deutschen Grenzen gesperrt oder sie 
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werden, wenn sie sich schon Eingang in das Inland zu verschaffen 
gewußt haben, ausgewiesen. 

Für die inländischen Zigeuner ist der Kernpunkt an sich schon 
1906 erkannt worden: Wenn der im Lande herumziehende Zi
geuner seßhaft gemacht werden könnte, so wäre damit das 
Problem im wesentlichen gelöst. Was übrig bliebe, wäre eine Sache 
örtlicher Behörden, die 'Landplage' wäre gebannt. So wurde also 
schon in der genannten älteren VO. vorgeschrieben, daß anzu· 
streben se~ die Zigeuner möglichst an einem bestimmten Ort 
seßhaft zu machen. 

Für das Gelingen dieses Vorhabens fehlten aber alle Voraus
setzungen. Es war ein Irrtum, zu glauben, die Seßhaftigkeit dieser 
Nomaden mit der Erschwerung des Umherziehens und des Le· 
benserwerbs in dieser Form erzwingen zu können. Mü manchen 
dieser Maßnahmen hat man genau das Gegenteil erreicht. So 
wurde eine systematische polizeiliche Beobachtung in der Weise 
eingeführt, daß die Ortspolizeibehörden bei jedem Auftauchen 
von Zigeunern sogleich die Gendarmerie zu verständigen hatten, 
die ihrerseits den Weiterzu·g bis zur Grenze ihres Dienstbereichs 
n.icht aus den Augen zu lassen und gegebenenfalls auch den 
Nachbarbereich von dem Anrücken zu benachrichtigen hatte. 
Auch die Landräte waren zu unterrichten und hatten Vorsorge zu 
treffen, daß die Zigeuner unter dauernder Beqbachtung blieben 
und weitergemeldet wurden. 

Bei Viehseuchengefahr mußte seit 19 2 7 so gar ein Polizei. 
beamter die Zigeuner ständig begleiten, um für Beachtung der 
viehseuchenpolizeilichen Vorschriften zu sorgen. Alle diese Vor· 
schriften, die ja noch heute geltendes Recht darstellen, waren 
unter den gegebenen Umständen an sich richtig und vernünftig, 
wenn man nur darauf bedacht war, die Auswirkungen eines als 
Gefahr im polizeilichen Sinne sich auswirkenden Zustandes ab
zu wehren oder ganz unschädlich zu machen . .• : 



Es geht aber nicht an, daß Landrat und Gendarmerie ihre 
einzige Aufgabe darin sehen, jeden Wanderzugander Kreisgrenze 
in Empfang zu nehmen und auf kürzestem Wege aus dem Kreis 
wieder herauszuführen in der Gewißheit oder der Annahme, im 
Nachbarkreise würde es ebenso gemacht, diesem tue man also 
nicht weh, zumal man von ihm jederzeit die gleiche Maßnahme 
aus der anderen Richtung zu ertragen genötigt und bereit sei. Es 
ist klar, daß eine solche organisierte, aber in ihrer Wirkung doch 

planlose Weiterleitung nach dem Grundsatz: 'Mögen die Zigeuner 
bleiben, wo sie wollen, nur nicht in meinem Kreise ', vom Ganzen 
her gesehen, ein Unding ist. Damit wird der Wandertrieb der 
Zigeuner, dessen Gefahren man zu begegnen wünscht, behördlich 
gefördert. .... 

Es muß dabei zunächst in gewissem Umfange mit der Einstel
lung gebrochen werden, daß anziehende Zigeuner, wenn sie 
wirklich einmal in einem Ort zu längerem oder dauerndem 
Verbleib sich polizeilich anmelden wollen, mit allen gesetzlich nur 
irgendwie greifbaren Mitteln daran zu hindern und schleunigst 
wieder auf die Landstraße zu setzen sind, damit sie nur rasch 
außer Sicht kommen , gleichgültig, wo sie dann bleiben. 

Bis jetzt ist es in ganz weitgehendem Maße so - und man kann 
es den Bürgermeistern nicht einmal verübeln, daß sie sich so 
verhalten angesichts der zu erwarte nden Fürsorgelasten und der 
Belästigung der Bevölkerung. Es ist eine immer wiederkehrende 
Erfahrung: Wo Zigeuner sich für längere Zeit niederlassen, neh
men die Beschwerden aus der Nachbarschaft wegen aller mög-
lichen übelstände kein Ende. · 

Wie sich hieraus ergibt, ist es mit einer 'Seßhaftmachung' der 
Zigeuner in der Weise, daß man ihnen nur sozusagen gesetzliche 
Bremsklötze vor die Räder ihrer Wohnwagen schiebt, nicht getan. 
Man muß vielmehr die Wohnwagen in feste Behausungen um
wandeln und die Menschen darin aus Nomaden zu bodenständigen 
Einwohnern zu machen versuchen, die sich mit fortschreitender 

Seßhaftigkeit und ohne die Aussicht auf künftige Wanderfahrten 
auch auf einen ordentlichen und geregelten Lebensunterhalt 
umstellen. 

Dieses Ziel zu erreichen, darf kein geeignet erscheinendes 

Mittel unversucht gelassen werden. Die Schäden der Wanderung 
oder auch ihrer nur gelegentlichen Unterbrechung sind zu groß, 
als daß sie auf die Dauer ertragen oder mit bloßen Abwehrmitteln 
bekämpft werden könnten ..... 

Nebenher müßte das Bestreben gehen, dem Zigeuner die 
soziale Eingliederung nach Möglichkeit zu erleichtern. Es wurde 
schon erwähnt, daß die bloße Abwehr volksschädigenden Verhal
tens, vom völkisc-hen Standpunkt aus gesehen, nicht genügt. Man 
muß es vielmehr dahin bringen, daß solche Abwehr iiberhaupt 
mehr und mehr unnötig wird. 

Das gilt auch dann, wenn die Zigeuner in Siedlungen zusam
mengefaßt sein werden. Daß diese soziale Eingliederung nicht 
etwa in dem Bestreben bestehen kann, eine langsame 'Assimil
at ion' durch Vermischung mit der deutschen Bevölkerung zu 
erreichen, bedarf im nat.-soz. Staate keiner näheren Darlegung. 
Man muß aber versuchen, dem Zigeuner das Verständnis dafiir 
beizubringen , daß er als Bewohner deutschen Bodens und als 
Nutznie ßer deutschen Volksfriedens Pflichten gegenüber seinem 
Gastvolk hat. Hier öffnet sich für die Schu!erzie hung der Zigeu
nerkinder ein lohnendes Fe]..d. Aber auch die Erwachsenen 
könnten , solange sie noch nicht durch die entsprechende Schul
bildung gegangen sind, sehr wohl einer solchen Schulung unter
worfen werden. Im Zusammenwirken zwischen Partei- und Staats
stellen wiirde sich hierfiir die richtige Form nicht allzu schwer 
finden lassen. 

Alle europäischen Staaten haben mehr oder weniger unter der 
Zigeunerplage zu leiden. Sie haben deshalb die ' Internationale 
Zentra Istelle zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens' geschaffen, 

die in Wien ihren Sitz hat und mit der auch das Deutsche Reich 
i.iber die damit beauftragte Polizeidirektion in München zusam
menarbeitet. Es handelt sich dabei in der Hauptsache um die 
kriminalpolizeiliche Erfassung. Das ruhelose Um herziehen dieses 
Nomandenvolkes und die dauernde Beunruhigung der Gastvölker 
durch seine Angehörigen sind ein internationales Problem gewor
den. Gehen wir in Europa bei der Lösung dieser Fragen voran und 
geben wir dadurch der Umwelt ein Beispiel, wie man das fried
liche Zusammenleben der Völker fördert, indem man bei sich 
selbst eine schwierige Aufgabe so bewältigt, wie das Wohl des 
eigenen Volkes es verlangtl'' 

Dies alles haben - wie gesagt- D. Kenrick und G. 
Puxon auch gelesen. Ebenso gut konnten sie eine private 
und unverbindliche Auffassung eines örtlichen Bürger
meisters von der amtlichen Darlegung eines Regierungs
vertreters unterscheiden. Doch das paßte nicht in ihr 
Konzept. Und daher sind ihre Darlegungen unseriös und 
geschichtswidrig ! 

Vergegenwärtigt man sich aber den Sachverhalt, daß 
die Niedersächsische Landeszentrale für politische Bil
dung in Hannover in der von ihr veröffentlichten Publi
kation dieser beiden Autoren darauf verweist, daß die 
dort fehlenden Quellenbelege in der deutschen Über
setzung von "Destiny of Europe's Gypsies", also in dem 
hier zitierten Buch "Sinti und Roma, die Vernichtung 
eines Volkes im NS-Staat" zu finden seien (siehe dort 
aus Hannover Seite 73), dann -schauderts einen wegen 
der politischen Verantwortungslosigkeit, mit der hier 
amtlich üble Greuelagitation dem deutschen Volk vor 
die Füße geworfen wird. Wir kommen auf Seite 25 ff 
darauf zurück. 

Romani Rose (Sohn des Bundesverdienstkreuzträgers Vinzenz 
Rose? ). selbsternannter Zigeunerkönig von Deutschland, läßt sich 
aus dem Rathaus von Darmstadt schleifen, das er zusammen mit 
einigen Vergangenheitsbewältigern unter Mitführung von Ratten 
zu stürmen versucht hatte. (Deutsche Nationalzeitung, 4.5.1984) 
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"Der berühmte Zigeunerkönig Vajda Vojvod spricht von 

3.500.000 
getöteten Zigeunern" 

22) 

Prüfen wir die Zahlen, die für eine Bevölkerungs
statistik der Zigeuner uns 

Sie vergaßen zwar die Summe zu ziehen (oder war es 
Absicht? ), weil sie offenbar auf die "Schätzung" von 
219.000 Mordopfer fixiert waren, die kommentarlos 
danebengesetzt worden war, doch die Gesamtzahl be
trägt hiernach - also im Jahre 1939 in Europa -
935.000 Lebende. 

a) allgemein zur Verfügung stehen, 
b) speziell von den "Experten" der Zigeuner-Holo

caust-Literatur geboten werden. 
Die "Encyclopedia Americana International 

Edition", Vol. 13 weist unter dem Stichwort "Gypsies" 
aus, daß in der Vorkriegszeit, also bis 1939, in Deutsch
land ca 20.000 und in ganz Europa zwischen 7 50.000 
und 1,5 Millionen Zigeuner gelebt haben, je nachdem, in 
welchen Regionen man Osteuropa abgrenzt und welche 
statistisch nicht erfaßbare Dunkelziffer man berück
sichtigt. 

Auf Seite 12 ff haben wir nachgewiesen, das die
selben Leute für Europa nach dem Krieg, also für 
1945 und danach 1 Million, ja 6 Millionen Lebende 
auswiesen. Bei diesem Zahlenvergleich bleibt für die 
unterstellte "Vernichtung eines Volkes im NS- Staat" 
kein Zahlenspektrum mehr übrig. Man sollte dieser 
65.000 bzw. 5 Millionen plus 65.000 Vermehrungsquote 
in fünf- möglicherweise in 40 -Jahren die deutschen 
Kriegs v e r 1 u s t e von über 10 Millionen gegenüber
stellen und auch die historisch gesicherten Einzelbelege 

Donald Kenrick und Grattan Puxon wissen es jedoch 
genauer. In ihrem Buch "Sinti und Roma - die Ver
nichtung eines Volkes im NS-Staat" spezifizieren sie auf 
Seite 135 wie folgt: 

für diese ungeheure Größenordnung! 

Land 
Bevölkerung im 

Todesziffer Jahr 1939 

Belgien 500 400 
Böhmen 13.000 6.500 
Deutseitland 20.000 15.000 
Estland 1.000 1.000 
Frankreich 40.000 15.000 
Holland 500 500 
Italien 25.000 1.000 
Kroatien 28.500 28 .000 
Lettland 5.000 2.500 
Litauen 1.000 1.000 
Luxemburg 200 200 
Österreich 11.200 6.500 
Polen 50.000 35 .000 
Rumänien 300.000 36.000 
Serbien 60.000 12.000 * ) 

Slowakei 80.000 1.000 
Ungarn 100.000 28 .000 
UdSSR 200.000 30.000 * ) 

••••••••• 
~ Insge amt : 219.600 

Diese Surn 
1939 in rne Wurde " 

Europa Leb Vergessen''· 
ende· 935 . . .ooo 

Quellenangaben (Tod.ziffer) \ Wenn ein Befehl zur Ermordung der Zigeuner 
\ vqrge legen hätte und, wie unterstellt wird, 

Schätzuhng \. die Reichsregierung sogar "industriemäßig 
Horvat ova \I . " _ . 
Schätzung (siehe Sippel in Spiege l) \\ ausgestattete Vernichtungszentren ms-
Schätzung \'v besondere in Auschwitz - zur Massenver-
D . L'b . \\ 

rozt et 1 erte \\ nichtung von Menschen eingerichtet hätte 
&~~ ' ' 
Schätzung \\ so wären neben den Zigeunern aus Polen 

'\\ 
Uhlik \\ (auf die wir noch zu sprechen kommen 

\\ Kochanowsk.i (1946) 
Schätzung 
Schätzung 

\\ werden) mit Sicherheit zunächst jene 
\ aus der Slowakei in den Sog dieser 

'\ "Akt· " t s· .. 1· h b Steinmetz ~\ lOn gera en. le nam lC e-
Schätzung \r, fanden sich in unmittelbarer Nach-
Rumänische Kommission für Kriegsverbrechen ~\barschaft von Auschwitz. Man· hätte 
s h"" .;; c ~tzung fJ die geringsten Transportprobleme, 
Schatzung .;; .. 
Nacizmus üldözötteinen Bizottsaga / wenn uberhaupt welche gehabt. 
Schätzung 

11
71 Denn man hätte sie praktisch zu Fuß 

i ' in Marsch setzen können. Die bündnis.;; 

24) 
.J.- _.:.....r....... ____JI._ .L_ 
-r ~-,.. -.;---r 

/ treue slowakische Regierung hätte prob-
/ lernlos mit Sympathie geholfen, jene 80.000 

71 
lt' Sinti abzuschieben. 

• ) Mögl icherweise werden sich diese Zahlen als viel höher erwe isen, 
wenn weiteres Dokumentationsmaterial vorliegt . 

22) Selma Steinmetz, "Österreichs Zigeuner im NS-Staat", Wien- Frank
furt / M - Zür i eh 1966, S. 45 

23) D. Kenrick + G. Puxon, "Sinti und Roma - die Vernichtung ~ines 
Volkes im NS-Staat", Göttingen 1981, Reihepogrom 69/70, S. 99 

24) D. Kenrick + G. Puxon, "Sint i und Roma" aao., S 135 
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Doch ausgerechnet hier weist die von Kenrick und 
Puxon beweislos angeführte Schätzung nur 1.000 Opfer, 

. noch nicht einmal Mordopfer, sondern Kriegsopfer aus. 
Besondere Gründe für diese hier im Vergleich zu anderen 
Ländern relativ geringfügige Anzahl werden nicht ge
nannt. Auf Seite 99 desselben Buches stocken sie die 
Sinti-Lebendziffer für die Slowakei 1939 auf 100.000 
auf, reduzieren hingegen die Kriegsopferzahl auf "nur 
einige Hundert". 23) Sie scheinen ihre eigenen Zahlen 
nicht verglichen zu ha};len. 

80.000 bzw. 100.000 in der Slowakei ehemals lebenden 
Zigeuner und ihre genannte Kriegsopferzahl - "einige 
Hundert" bzw. 1.000 - unter Berücksichtigung ihrer 
Partisanentätigkeit mit den Ausführungen desselben 
Autoren Puxon im genannten rororo-Taschenbuch s) S. 
56 vergleicht. Dort weist er zum Jahr 1980 für die 
Tschechoslowakei über 400.000 Zigeuner aus, wo laut 
seiner Statistik-Schätzung 24) nur 85.000 überlebt haben 
sollen. - Eine unfaßliche Wachstumsrate, zumal ange
sichts von "Völkermord" und "Vergasung in 

Auschwitz"! 

Nun zu den Zigeunern in Polen: 

Obgleich es uns selbst widerlich 

Zigeuner um 1909 Lebensweise schon damals problematisch 

aufstößt, immer wieder gleicha1tig 
unpräzise und sadistisch untermalte 
Greuelgeschichten lesen zu müssen, 
kann es dem Leser nicht erspart 
bleiben, wenigstens beispielhaft jene 
Art der "Beweisführung" zur Kennt 
nis zu nehmen, wie jene Leute Mord
politik in die deutsche Geschichte 
festschreiben wollen. Ganze Bücher 
sind zu Tausenden in dieser Diktion 
in nicht endenwollendem Federfluß 
geschrieb~n worden und vergiften 
die internationale Verständigung. 
Denn das, was in derartigen Büchern 
zur Darstellung gebracht wird, kenn
zeichnet allgemein das Agitations
niveau auch gegenüber anderen poli
tischen Gegnern. Lediglich der Grad 
der Unverfrorenheit richtet sich 
nach den Perspektiven der Machtver
hältnisse, je nachdem, ob es riskant 
oder nicht riskant erscheint, ein an-

- Der Spiegel, Nr. 43, 22. Okt. 1979, S. 103 

deres Volk oder Regime für "vogel
frei" zu erklären, um auf den Aus
druck von Ronald Reagan zurück
zukommen. 

Prüft man ihre Abschnitte dort auf den Seiten 99 -
100 genauer, so befindet man sich zunächst im Sommer 
1944 und erfährt, daß "sich die Roma in der Slowakei 
aktiv am nationalen Aufstand .gegen das Marionetten
regime beteiligt" haben. Dann wird man zurückversetzt 
in den November '1943 in ein Dorf in Böhmen und 
Mähren , um schließlich zusammenhanglos am 1. Septem
ber 1939 in Polen und im westpreußischen Korridor zu 
landen. Der hier zum Aasdruck kommende Gliederungs
wirrwarr ist kennzeichnend sowohl für den Gliederungs
und Gedankenaufbau des ganzen Buches als auch für die 
geistigen Subst rate, die sich vielfach widersprechen und 
durchgängig der konkreten Details und Beweisführungen 
entbehren. 

Geradezu lächerlich grotesk wirkt es, wenn man jene 

So meinen auch offenbar Kenrick und Puxon Ge
schichte schreiben zu können: 

" In vielen Teilen Polens fielen von 1942 an die Roma syste· 
matischcn Massakern zum Opfer, die häufig von ukrainischen und 
polnischen Faschisten verübt wurden. Andere Roma·Gruppen 
wurden -in Konzentrations· und Vernichtungslager deportiert. 
Insgesamt wurden 1942 = 115 Roma in Lohaczy ermordet, 1943 
= 96 in Szczurowa und 15 in Berna, 104 in Zahroczyma, 30 in 
Grochow und etwa 50 in Karczwe umgebracht. Erschossen wurde 
die gesamte Roma-Bevölkerung von Olyce. Auch in Pyrach, 
Zyradow, Targowka, Radom, Sluzeca und Komorow spielten sich 
solche Gemetzel ab. In Posen hetzte man Hunde auf die Roma. 

In Wolhynien und in den Karpaten fanden Massenexekutionen 
statt, in Wolhynien töteten deutsche und ukrainische Faschisten 
etwa 3.000 · 4.000 Roma. Erschossen wurden nur die Er· 
wachsenen, die Kinder ermordete man meist, indem man sie an 
den Beinen faßte und dann den Kopf an einem Baumstamm 
zerschmetterte. Außerdem wurden die mobilen Vergasungswagen 

19 



eingesetzt. Eine Rarna-Gruppe wurde ertränkt, indem man die 
Opfer auf einen Fluß mit einer nur sehr dünnen Eisdecke trieb. 

Tausende Roma fielen diesen wahllosen Morden und 
Massakern zum Opfer, den anderen drohte die Deportation nach 
Auschwitz, Belsen, Chelmno, Majdanek und Treblinka. Etwa 600 
polnische Roma und 2.600 Roma aus Bialystok wurden nach,veis
Iich nach Auseilwitz deportiert .... " 

Im September 1944 begann dann schließlich die Vernichtung 
der überwiegenden Mehrheit der noch in den Ghettos lebenden 
Roma. Man schätzt, daß während des Nazi-Regimes etwa 35.000 
Roma (zwei Drittel der gesamten polnischen Roma-Bevölkerung) 
ermordet wurden .... " 

In diesem Stil geht es unentwegt weiter. Beweis
führung: ihre Quellenangaben: kommunistisch-polnische 
Literatur, in der das von Kenrick und Puxon Behauptete 
auch nicht konkretisiert und bewiesen wird, sondern 
lediglich vorher auch schon einmal in gleicher unpräziser 
Diktion b e h a u p t e t worden ist, entweder als 
Zeugenaussage vor einem kommunistischen Gericht oder 
in einer Publikation eines die Meinungsfreiheit be
kämpfenden kommunistischen Staatsverlages. 
Vorbehalte gegenüber solchen Quellen haben Kenrick 
und Puxon in keinem einzigen Fall dargetan. Sie 
schöpfen geradezu ständig aus diesen für sie uoentbehr~ 
liehen und offensichtlich unversiegbaren Quellen. 

Immerhin: der von Kenrick und Puxon zitierte 
polnisch-kommunistische Kronzeuge Ficowski gibt für 
die Zigeunerverlustziffer in Polen "eine geringere Zahl 
an" (S. 165), ohne daß Kenrick und Puxon jene Zahl 
benennen oder sich damit sachlich befassen. Das nennt 
sich dann bei ihnen "wissenschaftliche Auseinander
setzung". 

Daß bei Kenrick und Puxon ab und zu kurze Sachver
halte einfließen, die zutreffen, wertet die übrigen Aus
sagen in keiner Weise auf. So ist auf folgende Aussagen 
aufmerksam zu machen: 

"Bis 1944 blieben die Roma jedoch im Ghetto von Lernberg 
und durften sich frei bewegen und konnten ihre traditionellen 
Berufe ausüben." 

"Bislang ungeklärt ist die Frage, von wem und zu welchem 
Zeitpunkt der Befehl zur Liquidierung der in der So,\jetunion 
lebenden Roma gegeben wurde. Außerdem ist es auch nicht 
möglich , mit einigermaßen genauen Zahlen die Gesamtzahl der 
Opfer anzugeben ..... 

Es existieren keine schriftlichen Dokumente mehr über Be· 
fehle , die zur Massenexekution von Roina und Juden in der 
So~etunion erlassen worden sind." 

"Die Einsatzgruppen hatten mit Sicherheit keinen verbind
lichen Befehl, Roma zu töten, insbesondere Frauen und Kinder." 

"Natürlich haben sich die Roma als Partisanen aktiv am 
Widerstand in der UdSSR beteiligt." 

"Man kann jedoch qaraus schließen, daß ein verhältnismäßig 
großer Teil der russischen Roma den Krieg überlebte ." 

"In einem Bericht der polnischen 'Hauptkommission zur 
Untersuchung von Naziverbrechen in Polen' wird angegeben, daß 
5.000 Roma in Chelmno ermordet worden seien, aber genaue 
Einzelheiten sind bisher noch nicht bekannt. In einer anderen 
Quelle wird die Zahl von 15.000 Ermordeten angegeben, von 
insgesamt 1.300.000 Menschen, die dort vernichtet wurden." 
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Wie gesagt, "genaue Einzelheiten sind bisher noch 
nicht bekannt", nicht einmal für die 5 .000, was jedoch 
nicht hindert , anschließend die Zahlen sogleich weiter 
aufzustocken. Alles wird als "historische Tatsache" aus
gegeben, was von einer kommunistischen !'Hauptkom
mission" bzw. anderen kommunistischen Desinforma
tionszentren ohne jegliche neutrale und wissenschaft
liche Beweisführung in hemmungsloser Umkehr der wah
ren Tatsachen den Öffentlichkeitsmedien der Welt in 
Verfolg eigener Macht- und Herrschaftsinteressen zu
gespielt wird. 

Das gesamte Argumentationsniveau entbehrt den An
sprüchen, die eine wissenschaftliche Untersuchung er
fordert. Quellenhinweise - wie z.B. des Instituts für 
Zeitgeschichte oder der Zentralstelle für politische 
Bildung und anderer Publikationsorgane - auf diese 
Schriften von Kenrick und Puxon oder auch Ziilch (das 
rororo-Taschenbuch, in dem Puxon ebenfalls als Ver
fasser aufscheint, enthält das gleiche Diskussionsniveau), 
können somit keinerlei wissenschaftlichen Wert haben. 

Selbst in Fällen, da Zeugen Behauptungen aufgestellt 
haben, oder "Dokumente" Sachverhalte ausweisen, die 
sich technisch, physikalisch, organisatorisch als völlig 
unmöglich erwiesen, ist bis 40 Jahre nach Kriegsende so 
gut wie niemals der Meineidcharakter einer Zeugenaus
sage bzw. die Dokumentenfälschung eingestanden und 
die damit verbundene Greuelaussage fallengelassen oder 
gar dementiert worden. Das einzige Mal, da dies ge
schehen ist, dürfte das offizielle Eingeständnis gewesen 
sein, daß es - entgegen ursptiinglichen offiziellen Ver
lautbarungen - in Dachau k e i n e Gaskammern ge
geben habe. Doch selbst hier wagte man lediglich zu 
verbessern", ,sie seien bis 1945 "nicht in Betrieb ge
wesen". Daß die Sieger grundsätzlich gelogen hatten und 
eine "Gaskammer" nach Kriegsende durch gefangene 
SS-Angehörige haben bauen lassen, wagte man hier n.icht 
"von Amts wegen" deutlich zu machen. Die Lügen 
behielten somit auch hier weiterhin hochrangigen 
Stellenwert bei allen jenen, die mittels Publizistik ihr 
Brot verdienten. 

Was waren das noch für Ze-iten, als nach dem Ersten 
Weltkrieg hochrangige britische Politiker von der Tri
büne des Unterhauses in London offiziell die ungekeuer
lichen Kriegslügen zwischen 1914 und 1918 eingestan
den, bedauert und Abhilfe gefordert hatten! - Nach 
1945 hat man in der westlichen Welt lediglich von der 
Dachau-, Seifen- und Lampenschirmlüge stillschweigend 
- und selbst dies auch nur teilweise und zeitweilig! -
Abstand genommen. Bedauert haben die Sieger und 
Mitsieger - jedenfalls offiziell - nichts. Sie spielen 
weiter die Ankläger. Die Verlogenheit geht weiter. Mehr 
denn je. Sie setzt die Zeichen für die Geschichtsschrei
bung der Menschheit, aber auch für die Existenzgefähr
dung der Menschheit in unmittelbarer Zukunft, was 
noch ungeheuerlicher ist! 



Im Sinn der Setton Delme r- Schule 

Es ist zwar nicht unseres Amtes, Staatsanwälten 
und Richtern die Paragraphen des Strafgesetzbuches 
zur Lektüre zu empfehlen oder zu unterbreiten. Doch 
wenn hier der § 193 StGB vorangestellt wird, so hat 
das seinen be ondern Grund darin, um alle, die es an
geht, daran zu erinnern, daß es einen solchen Para
graphen gibt, der leider im Verfahren der Großen 
Strafkammer Bielefeld in bezug auf das Heft Nr. 15 
dieser Schriftenreihe "Kenntnismängel der Alliierten" 
im Jahre 1984 mißachtet wurde. Dort hatte nämlich 
die Große Strafkammer "die Herabsetzung anderer 
Autoren" zum Strafdelikt erklärt. Wir erinnern daher 
insbesondere hier bei der Abhandlung des Vorurteils
forschers Hobmann an diesen Paragraphen 193 StGB, 
der da lautet: 

''§ 193. Wahrnehmung berechtigter Interessen. 

Tadelnd e Urteile iiber wissenschaftliche, kiinstlerischc oder ge
werbliche Leistungen, desgleichen Außerungen, welche zur Aus
fiihrung oder Verteidigung von Rechten oder zur Wahrnehmung 
berechtigter Interessen gemacht werden, .... sind nur insofern 
strafbar, als das Vorhandensein einer Beleidigung aus der Form 
der Äul.\erung oder aus den Umständen, unter welchen sie ge
schah, hervorgeht. " 

Joachim S. Hohmann, Geburtsjahrgang 1949, Dr. 
phil. und Dr. rer. soz., Wissenschaftspublizist, schwer
punktmäßig mit Vorurteilsforschung befaßt, hat in 
seinem neuen Buch "Geschichte der Zigeunerverfolgung 
in Deutschland", Campus Verlag (Auslieferung: Herder 
Verlag) , Frankfurt/M - New York 1981, noch einmal 
alles zusammengetragen und erneut "wissenschaftlich 
verpackt" , was die Weltpropagandisten in Ost und West 
in Verleumdung Deutschlands sich bereits seit Jahr
zehnten bemüht haben, publizistisch zu "offenkundi
gen historischen Tatsachen" zu machen. Alles, was 
diese Leute für ihr Repertoire benötigen, wird als 
"wissenschaftliche Erkenntnis" serviert: 

Von den "etwa eine halbe Million umgebrachter Zi
geuner" (8. 144, 17 8 - 179) bis zu den "Deportationen 
zum Zwecke der Ausrottung in großem Umfang" (S. 
172); 

von einer "freilich nicht näher umrissenen 'Gesamt
lösung' des Zigeunerproblems, die die Abteilung für 
Erb- und Rassenpflege des Reichsgesundheitsamtes 
bereits vor dem Zweiten Weltkrieg als ihre Aufgabe 
angesehen hat" (S. 138 - 139) bis zur Euthanasie
ermordung von "Hunderttausenden von Homosexuellen, 
Kommunisten und Zigeunern"; 

von der Zwangssterilisation "zwischen 200.000 
bis 350.000 Personen" (S. 140) bis zur "Ermordung 
mindestens einer halben Million Zigeuner durch den 
per Schnellbrief vom Reichssicherheitshauptamt 
am 29. Januar 1943 verschickten Auschwitz-Erlaß -
ein Befehl Himmlers - ("Anstoß zur Endlösung der 
Zigeunerfrage") "; 

von dem Gaskammertod der schließlich als Zigeuner 
erkannten Wehrmachtsangehörigen selbst mit Tapfer
keitsauszeichnungen (S. 158) bis zu Kälteversuchen 
an männlichen Gefangenen mit anschließendem Auf
wärmen durch - natürlich nackte - weibliche Häft
linge (S. 164); 

von " Zerstörungen von Gaskammern im April 1945 
durch die SS" (S. 176), die in Wirklichkeit niemals 
existiert haben, bis zu den vor dem Krieg "bürokratisch 
und juristisch nach Plan vorbereiteten Maßnahmen" 
(S. 167); 

von den absurdesten, total unseriösen kommunisti
schen Quellen bis zu notorisch bekannten Meineidzeu
gen in westlicher sowie in östlicher Gefangenschaft (z. 
B. Mr. Gräbe und Broad S. 158), bis zum Umfunktio
nieren belletristischer Erzählungen in Faktenbeweise 
für historisches Geschehen. (Martha Adler u.a.) 

"Schicken Sie Ihren Mann (ein fiir das Afrikakorps vorgesehener 

Soldat, der, weil Zigeuner, angeblich aus der Wehrmacht ausge
stoßen, später sterilisiert und dann in Auschwitz ermordet S. 
122), wenn er zuriick ist, zu uns hier herauf: denn es ist wegen 
der Sterilisation. Wie Ihnen vielleicht bekannt sein diirfte, werden 
die Zigeuneralle sterilisiert." (S. 114, 150) 

Vorurteilsforscher Hobmann verwunderte sich indes 
seltsamerweise nicht, daß Martha Adler nicht des offen
bar beabsichtigten Eingriffs wegen sogleich dortbehalten 
wurde, zumal auch gerade Zeit für einen derattigen 
"kriegswichtigen" Einsatz war. 

Wie unseriös er arbeitet, zeigt sich insbeso'ndere an 
jenen Beispielen seiner eigenen Wottwahl, die nach
weisen, daß er historisch geschehene Sachverhalte be
hauptet, den Quellenbezug für diese Aussagen jedoch 
selbst in die Möglichkeitsform kleidet. Beispiele: 

"war man wohl bereits 1938 entschlossen, zumindest die 
'Zigeun ermischlinge' und die nach Zigeunerart umherziehenden 
'Asozialen' in Lagern unterzubringen und zu sterilisieren." 
(S . 139) 

"Sterilisierungs- und Kastrationsexperimente an Zigeunern 
und anderen Häftlingen wurden versuchsweise d urchgefiihrt, 
um die dabei erprobten Methoden später eventuell in größerem 
Maße zur Unfruchtbarmachung von Zigeunern und 'Asozialen' 
einzusetzen." {S. 165) 
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"Die Erlaubnis zw· Durchführung der Menschenversuche hatten 
die SS-Mediziner teilweise bereits im Sommer 1942 von Heinrich 
HIMMLER, dem R eichsführcr-SS oder seinem persönlichen 
Adjutante n bekommen." (S. 165) 

"Da man besonders in 'Mischrassigen' die bedeutendste Gefahr 
für das 'deutsche Blut' sah, forderten die 'Rassehygieniker' die 
Sterilisierung von Zigeunermischlingen ersten und zweiten Grades, 
solcher Zigeuner also , die mit 'asozialen Deutschen' zusammen
lebten bzw. die Frucht einer solchen Beziehung waren." (S. 1 14) 

"Der Nationalsozialismus ging das 'Zigeunerproblem' zunächst 
auf der Grundlage der bereits bestehenden Gesetze an, um mit 
der ihm eigenen verbrecherischen Akribie das übernommene 
kriminalpolizeiliche und rassenbiologische Material Zug um Zug 
zu überprüfen. " (S. 132) 

Man achte auf die Worte des 

gerichtsillstanzen vorgeschaltet waren, daß Erbkrank
heiten in der Verwandtschaft keineswegs von diesem 
Gesetz erfaßt wurden, auch keine vererbbaren Ver
brechensmerkmale, daß Deutschland damals keines
wegs als das einzige Land der Welt eine solche Ge
setzgebung angemessen fand, hat der Vorurteils
forscher Rohmann daher auch gar nicht erst ange
schnitten. 

So war das erste Gesetz zur Verhütung erbkranken 
Nachwuchses im Jahre 1907 im US-Staat Indiana ver
abschiedet worden. Zwar hob im Jahre 1919 der 
dortige Bezirksgerichtshof das Gesetz als verfassungs
widrig wieder auf, doch in den USA folgten andere 
Staaten mit Gesetzen zur Verhütung erbkranken 

Vorurteilsforschers, "man war 
wohl bereits 1938 ent chlos
sen" (also nichts Gerraues 
weiß der Vorurteilsforscher!), 
"später eventuell in größerem 
Maße .... einzusetzen" (auch 
hier stolpert der Vorurteils
forscher in die Sprechblasen
Eventualität!). Und ob Himm
ler oder sein Adjutant "die Er
laubni~ erteilt" hat, wagte er 
auch nicht zu überprüfen oder 
ist an der Prüfung offensicht
lich gescheitert. Weder hat er 
Belege für seine Behauptungen 
angegeben noch dargetan, 
weshalb er hier keine Klä
rung vornehmen konnte. 
Doch diese offene Frage ver
anlaßt ihn keineswegs zur Zu
rückhaltung im Urteil, ob es 
überhaupt eine solche "Erlaub
nis" gegeben hat. 

Rom-Zigeuner aus dem Burgenland (um 1939 in Wien) 

Schließlich weiß der Vorurteilsforscher zu berich
ten: "Man sah in den 'Nlisch ra ·sigen' dir bedeutend
~te Gefahr", - ohne dem wißbegierigen Leser nun 
klaren Wein einschenken zu wollen oder zu können, 
wer denn diese "man" nun eigentlich waren. 

Vorurteilsforscher Hobmann läßt sich zwru· seiten
lang über Sterilisierung zu Hunderttausenden im 
Dritten Reich aus, beruft sich auch auf damals er
schienene Presseartikel, die diesen Begriff beinhal
teten, und erweckt beim Leser den Eindruck, als 
habe die diktatorische Führung im Dritten Reich 
wie selbstverständlich die Möglichkeit gehabt, jeden 
zu sterilisieren, den sie "wollte". Mit keinem einzigen 
Wort hat er "das Gesetz zur Verhütung erbkranken 

achwuchses" vom 14.7.1934 erwähnt, in dem genau 
festgelegt war, wer unter welchen Voraussetzungen 
der nachgewiesenen Erbkrankheiten wie angebnrenem 
Schwachsinn, Schizophrenie, zirkulärem (mamscn-de
pressivem) Irresein, erblicher Fallsucht, erblichem 
Veitstanz, erblicher Blindheit, erblicher Ta_ubheit, 
schwerer körperlicher Mißbildung, schwerem Alko
holismus auch zwangsweise sterilisiert werden konnte. 
Daß hier mehrere Fachärzte und zwei Erbgesundheits-
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Nachwuchses, die in bestimmten Fällen schwerer 
Erbkrankheiten eine Zwangssterilisierung vorsahen: 
California 1913, 1917, 1923, 1929 mit jeweils ent
sprechenden Änderungen, Arizona 1929, Delaware 
1923, Idaho 1923 - 1929, Indiana 1907 - 1927, Iowa 
1915 - 1924, 1929, Kansas 1917, Maine 1925, Michi
gan 1929, Minneseta 1925, Mississippi 1928, Montana 
1923, orth Carolina 1929, North Dakota 1913, 
Oregon 1923, Utah 1925, Virginia 1924, Nebraska 
1915, ewada 1912, New Hamshire 1926 - 1929, 
New Jersey 1929, Washington 1909 - f921, West
Virginia 1929, Wisconsin 1917 - 1919, Oklahoma 
1931, Alabama und Connecticut 1909 - 1919, South 
Dakota 1917, 1919, 1925 schließlich Vermont. 

Außer den genannten Staaten in den USA sind 
gleichartige Gesetze erlassen worden in der Provinz 
Alberta in Kanada (1928), 1925 im Kanton Waadt 

in der Schweiz, 1933 in British Columbia, 1934 in 
Norwegen, Dänemark und Schw~den. Auch in England, 
Finnland, Japan, Neuseeland, Polen und anderen Län
dern sind die intensiven Verhandlungen der Gesund
heitsministerien mit dem Ziel, derartige Gesetze zu ver
abschieden, geführt worden, wenn es auch bei Gesetz-



entwürfen geblieben war. 
Bis zum 1 . Januar 1937 wurden z.B. in den USA rund 

25.000 Menschen, davon allein in Kalifomien 11.500 
sterilisiert. 2 s) 

Einem Informationsbrief von 
D-7290 Freudenstadt-Frutenhof, 
entnehmen wir folgende Meldung: 

Joachim Nehring, 
vom März 1981 

"70.000 Zwangssterilisierungen in den USA 
Erst jetzt wurde gegen den amerikanischen Bundesstaat Virgi

nia ein Verfahren wegen Anwendung Eugenischer Gesetze 
durch Zwangssterilisierung eingeleitet. 70.000 Personen sollen 
zwische n den zwanziger und sicbziger Jahren(!) in 30 amerika
nischen Bundesstaate n ohne ihr Wissen sterilisiert worden sein. 
Nach Angaben der 'American Civic Libcrties Union' wurden die 
Eingriffe in ervcnheilanstaltcn unter dem Deckmantel von 
Erbgesundheitsgesetzen praktiziert, 'um die Gesellschaft von 
Asozialen und Geisteskranken zu säubern'." 

In Deutschland war es Reichskanzler Bethmann
Hollweg, der am 5. 7.1914 dem Reichstag einen ent
sprechenden Gesetzentwurf vorgelegt hatte, in dem eine 
Regelung der Unfruchtbarmachung und Schwanger
schaftsunterbrechung in bestimmten erbkranken Fällen 
vorgesehen war. War dieser Entwurf auch infolge des 
Ersten Weltkrieges nicht mehr weiter erörtert worden, 
so hat doch vornehmlich das Land Preußen in den 
zwanziger Jahren an einem neuen diesbezüglichen Ge
setz gearbeitet, und der Preußische Landesgesundheits
rat hat am 2.7.19-32 diesen Gesetzentwurf der Öffent
lichkeit vorgelegt. Dieser noch in der Weimarer Zeit 
öffentlich stark diskutierte Entwurf wurde späterhin 
die Grundlage für das 8-Gesetz zur Verhütung erb
kranken achwuchses. Es ist hier nicht der Platz, die
ses Thema naturwissenschaftlich oder juristisch umfas
send zu erörtern. Es sei auf die diesbezügliche Literatur 
verwiesen. 26) 

Aus Gründen der Rassehygiene war die Unfrucht
barmachung in Deutschland gesetzlich weder in der 
Form der Sterilisation noch der Kastration erlaubt. 2 7) 

Doch dies war lediglich ein kurzer achtrag zu dem, 
was Vorurteilsforscher Hohmann vergessen hatte zu 
erwähnen, die anderen neuzeitlichen Schreiber über 
dieses Thema ~freilich ebenfalls. Sie haben leider alle 
ähnliche Merkmale, indem sie d a s behaupten, was 
andere ebenfalls behaupten, d a s mit zweifelhaftes
ten "Quellen" belegen, was die anderen auch auf die 
gleiche Provenienz zurückführen, - und d a s ver
schweigen, wovon die anderen apscheinend auch nichts 
wissen oder wissen wollen . Sie haben sogar n o c h 

25) 1-IJ . Diiring, "D ie Zigeuner im S-Staat", 1-lamburg 1964, S. 175, 176 + 
Waller Kopp, "Gesetzliche Unfrucht barmachung und -Maßnahmen im Aus
land" in: " Fortschrillte der Erbpathologie, Rassenhygiene und illre Grenzge
biete" , I . Jg. Leipzig I <ß7/38, 5~206. 

---------------------
261 Genannte Hinwe ise in: 

Dr. Hans Frank, "Nat ionalsozialistisches Handbuch für Recht und Ge
setzgebung", München 1935, S. 812 · 827. 

27) Seit dem 24 .11. 1933 konnten die Strafgerichte aus Gründen der Kri
mina lprävention kraft § 42 k StGB Kastration ano rd nen, sofern ein 
r üc kfäl lig gewordener Sexualverbrecher nach mindestens zweimaliger 
Verurteilung zu Frei heitsstrafen von einem ha lben Jahr und bei Gesamt
bewertung der Taten als gefährl-Icher Sittlichkeitsverbrecher zu erkennen 
ist. 

etwas Gemeinsames: Keinerlei Vorbehalt gegenüber 
selbst den unwahrscheinlichsten "Zeugenaussagen" 
oder "Dokumenten" mit einem gegen Deutschland, 
sprich das Dritte Reich, aussagenden Inhalt. 

Von "Umerziehung", Dokumentenfälschungen, of
fizie llen, also amtlichen, "Desinformations"-praktiken, 
ideologisch von einer diktatorisch regierenden Welt
machtführung vorgeschriebenen "dialektischen Be
trachtungsweise", - von all dem haben sie, folgt man 
ihren Publikationen, noch nie etwas gehört. Vorur
teilsforscher Rohmann gehört zu diesen Leuten. 

Aussichtsreicher, als sich mit den auf die Jahre 
v o r 1945 beziehenden Behauptungen bei Herrn Roh
mann zu befassen, scheint es, seine Sezierungen der 

achkriegsverhältnisse zu beachten, als da sind: 

1 .) Seite 186: Es wird auf eine offizielle Veröffent
lichung des Bayerischen Landeskriminalamtes in "Krimi
nalistik", Hamburg, Mai 1954, S. 124 ff verwiesen. 
Dort hat Krim.-Amtmann Hanns Eller unter dem Titel 
"Die Zigeuner- ein Problem" vermerkt: 

"Während des Dritten Reiches wu.rde eine Anzahl zigeuneri
scher Personen wegen ihrer teils asozialen, teils kriminellen 
Lebensweise als polizeiliche Vorbeugungshäftlinge in KZ·Haft 
genommen. Erst im J ahrc~ 1943 wurde auch die familienweise 
Einweisung von Zigeunern in KZ·Lager verfügt. Inwieweit und 
unter welchen Umständen hierbei Zigeuner ihr Leben lassen 
mußten, kann mangels konkreter U nteilagen nicht festgestellt 
werden. Soweit jedoch bekannt, wurden auch viele Zigeuner 
ein Opfer von Seuchen, die zum Teil auf die mangelhafte nter
bringung in Lagern, zum Teil aber auch auf die persönliche und 
angeborene Unsauberkeit der Betroffenen selbst zurückzuführen 
ist. Eine rassische Verfolgung schlechthin muß aber im Gegensatz 
zu derJudenverfolgungverneint werden." 

Vorurteilsforscher Hohmann bestätigt zwar, daß 
das Bay,erische Landeskriminalamt "bei der Ermitt
lung von S-Straftätern" eingeschaltet gewesen war, al
so hätte Kenntnis in der Sache haben müssen. Doch ver
meidet er, konkrete Beweise oder Unterlagen vorzule
gen, die die Aussagen des Bayerischen Landeslaiminal
amtes Lügen strafen würden. Der Hinweis auf das "ras
senkundliche" Material des Reichskriminalpolizeiamtes 
Berlin ist total unsubstantiell und reicht hierfür nicht, 
wo es schließlich um Hunderttausende gehen soll. 

2.) Seite 189: Der Vorurteilsforscher schreibt: 

"So teilte das baden-württembcrgische Landesamt für Wieder
gutmachung in einem Runderlaß E 19 vom 22. Februar 1950 
(AZ: 202 / 1330) mit, die Prüfung der Wiedergutmachungsberech
tigung von Zigeunern und 'Zigeunermischlingen' nach den Vor
schriften des Entschädigungsgesetzes habe zu dem Ergebnis ge
führt, daß 'der genannte Personenkreis üb erwiegend nicht aus ras
sischen Gründen, sondern wegen seiner asozialen und kriminellen 
Haltung verfolgt und inhaftiert worden' sei. " 

3.) SP-iten 189 und 197: Der Bundesgerichtshof hat 
mit Urteil vom 7.1.1956 (AZ: IV ZR 211/55) festge
stellt, daß die Deportation von 2.500 Zigeunern aus dem 
Reichsgebiet im Jahr 1940 in das Generalgouvernement 
nicht aus Gründen rassischer Verfolgung angeordnet 
worden sei, sondern als sicherheitspolizeiliche Maßnah
me. Seite 197: 
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Zigeuner-Plakat 
500 000 umgebracht 

So "Der Spiegel" in W ahrnehrnung seiner 

Meinungsfreiheit arn 6. Okt. 1930, Nr. 41, Seite 93 

.............................................................. 

"Noch am 30. Oktober 1 959 halte der Bundesgerichtshof die 
Ansicht vertreten, die - ... - Sterilisierungsdrohwtgen gegen Zi· 
geuner seien ebenso wie bei der Androhung der Verbringung in 
ein KZ nur ein Mittel gewesen, die deportierten Zigeuner mög
lichst wirksam von einem Verlassen ihres Deportationsortes 
abzuhalten." 

Der Bundesgerichtshof hat die Behauptungen von 
Zwangssterilisationen - zumal bei "Abertausenden" 
- "nicht in Betracht gezogen". 

Noch 1967 wies das Oberlandesgericht München 
"verschiedene Entschädigungsansprüche von Zigeunern 
zurück". - Das Wort "verschiedene" läßt darauf schlie
ßen, daß es wohl nicht allzu zahlreiche Anträge gewesen 
sein dürften. 

4.) Seite 198: 

" Die Zigeunerwissenschaft der Nachkriegszeit wurde in den 
ersten Jahren besonders durch zwei Autoren und ihre Veröffent
lichungen geprägt: Hermann ARNOLD mit seinen Büchern 
über 'Vaganten, Komödianten, Fieranten und Briganten' und 'Die 
Zigeuner' - und Hans-J oachim DORING mit seiner in einer 
kriminologischen Schriftenreihe veröffentlichten Dissertation 
über 'Die Zigeuner im NS-Staat'." 
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Amold und Döring bestätigten die Ergebnisse der 
bundesdeutschen Behörden. Ja, Amold war lange Zeit 
Mitglied des Zigeunerrats des Bonner Familienministe
riums und verfügte über das sippe- und rassenkund
liehe Material des einstigen Berliner Instituts. Immerhin, 
Vorurteilsforscher Rohmann rechnete die Arbeiten von 
Arnold und Döring der Wissenschaft zu. Man wird ihre 
Ergebnisse also auch heute nicht verschweigen und ohne 
neue Nachweise, also lediglich mit Behauptungen umfäl
schen können. 

5.) Der ehemalige Leiter der rassehygienischen 
Forschungsstelle des Reichsgesundheitsamtes in Berlin
Dahlem, Dr. Robert Ritter, isttrotzseiner-von Vor
urteilsforscher Rohmann auf Seite 200 bestätigten -
Weiterarbeit bis zum Jahre 1944 nach dem Kriege kei
nerlei Strafprozessen unterzogen worden, obgleich ein 
Ermittlungsverfahren anhängig gemacht worden war. 

"Eine Anzeige führte 1948 zu einem staatsanwaltschaft
liehen Ermittlungsverfahren (StA. Frankfurt/Main 55/3 J S 
5582/48), das im August 1950 eingestellt wurde, nachdem 
62 Personen - zwn Teil richterlich - vernommen worden waren. 
Die Verfügung begründet die Einstellung des Verfahrens damit, 
daß Ritters Unterlagen wohl für die Einweisung in zahlreichen 
Fällen ursächlich gewesen sind, ihm aber nicht nachzuweisen 
ist, daß er zur Zeit der Untersuchungen wußte, wozu seine 
Aufzeichnungen in Zukw1ft dienen werden .... " 2 s) 

Angesichts dieser Sachlage und jahrzehntelangem 
Verfolgungseifer der bundesrepublikanischen Behörden 
gegen "NS-Straftäter" sind die Behauptungen des Vor
urteilsforschers Rohmann auf Seite 168 grotesk, denen
zufolge dieser Mann "für den Tod von Tausenden von 
Zigeunern verantwortlich war", und "alle diese Maßnah
men in den Jahren zuvor (vor dem Krieg) bürokratisch 
und juristisch nach Plan vorbereitet worden waren" 
(S. 167). Grotesk, wie so vieles in diesem Buch. 

Würde der nachkriegsgeborene Vorurteilsforscher, 
der nicht die geringste eigene Erlebnisresonanz für 
sein Thema mitbringt, inzwischen wirklich begriffen 
haben, was Vorurteile sind, so wäre sein Buch sicher 
anders ausgefallen. Doch er bleibt gefangen von Vorur
teilen, die es ihm augenscheinlich unmöglich machen, 
zur wissenschaftlichen Unvoreingenommenheit zu fin
den. Und dies trotz der akademischen Grade Dr. phil. + 
Dr. rer. soz. Es muß wohl auch an den Doktorvätern 
liegen. Die Umerziehung dauert ja schließlich schon zwei 
Generationen! 

Eine persönliche Anfrage des Verf. über den Campus-Verlag 

bei Herrn Hohmann, um welche Gaskammern es sich handelte, 
die seinen Ausführungen zufolge im April 1945 von der SS zer
stört worden sein so llen, wo der von ihm erwähnte Himmler
Befehl vom 16.12.1942 ("Ausrottung der Zigeuner") nachzu
prüfen sei usw., blieb unbeantwortet. Typisch I 

28) H.J_ Döring, "Die Zigeuner im NS.Staat", Harnburg 1964, S. 82 

Vergl. hier S_ 13 Fußnote 14) 



Amtlich .geförderte 

Der Steuerzahler, der "mündige Bürger" bezahlt 
heutzutage noch die Literatur, die amtlich für seine Ver
dummung in Umlauf gesetzt wird. Einen solch "hohen" 
St~ll:nwert genießt seine Wahlstimme bei den gegen
wartlg . herrschenden "Demokraten". Und hier ist es 
tatsächlich einmal angebracht, einen gewissen Pauschal
begriff anzuwenden, denn von "den herrschenden De
mokraten" hat sich seit Jahrzehnten niemand mit er
kennbarem achdruck gegen die Methode der gegen 
das deutsche Volk gerichteten verleumderischen histo
rischen Darstellungen mit Hilfe von Falschaussagen und 
gefälschten Unterlagen zur Wehr gesetzt. 

Wir befassen uns mit der Veröffentlichung der Nie
dersächsischen Landeszentrale für politische Bildung 
von Donald Kenrick, Grattan Puxon und Tilman Zülch 
mit dem Titel "Die Zigeuner verkannt, verachtet, ·ver
folgt", Hannover 1980. 

Da sich vieles wiederholt, was bereits in den übrigen 
Publikationen genannt ist, können wir hier nur Bei
spiele herausgreifen. 

Diese Broschüre, die als Leitwert voranstellt, "Die 
Würde des Menschen ist unantastbar", hat für "die 
Würde der Deutschen" nicht einmal einen Nebensatz 
vorgesehen. Von den über 10 Millionen Deutschen 
die im Verlauf und nach Ende des Zweiten Weltkriege~ 
ihr Leben - davon viele in grauenhafter Weise - haben 
lassen müssen, ist kein Wort erwähnt! Folgt man den 
Publizisten der Gesellschaft für bedrohte Völker so 
hatten die Repräsentanten der Deutschen während' des 
furchtbarsten aller bisherigen Kriege offenbar nur Sinn 
für sadistische Experimente und Morde, und die gleich 
in Größenord nungen über Hunderttausende bis unmit
telbar zum Zeitpunkt der Kapitulation der deutschen 
Wehrmacht. Dafür war offenbar Zeit, Personal, 'I'rans
portraum und Energie, auch zum Beseitigen aller Spu
ren, in ausreichendem Umfang vorhanden, wie bei den 
anderen gleichartigen Geschichten auch. 

In der gesamten Broschüre ist selbst keinerlei wissen
schaftlicher Quellenbeleg angeführt, obgleich durch
gängig grauenhafteste historische Vorgänge in Form von 
Behauptungen abgehandelt werden. Die kommunisti
sche "polnische Kommission für Kriegsverbrechen" 
ist doch woh l nicht als ... ein solcher wissenschaftlicher 
Quellenbeleg zu bewerten! Zwar wird darauf verwiesen 
daß bereits ein Buch in englischer Sprache "'I'he Destin; 
of Europes Gypsies" erschienen sei, das demnächst in 
deutscher Übersetzung auf den Markt kommen werde 
(was inzwischen geschehen ist 29 ) ), doch offensichtlich 

29) Donald Kenrick u. Grattan Puxon, "Sinti und Roma -d ie Vernich-
tung emes Volkes im NS-Staat", Göttingen 1981, Reihe pogrom 69/70 

"politische Bildung" 

haben die Verantwortlichen der Niedersächsischen 
Landeszentrale für politische Bildung keine einzige der 
dort genannten Quellen überprüft. Dieser bereits beim 
ersten überfliegen der Seiten aus Hannover aufkeimende 
V erdacht wurde durch den anschließenden Schrift
wechsel mit der Landeszentrale bestätigt. 

Was dort an geschichtswidrigen Sachverhalten mit 
unseriösen Quellenbezügen behauptet wird, ist geradezu 
schauerlich. Die Landeszentrale für politische Bildung 
nahm noch nicht einmal daran Anstoß, daß die Autoren 
die deutschen Dokumente offensichtlich selbst niemals 
eingesehen haben, auf die sie sich berufen, sondern auf 
die "englisch-sprachige Version der deutschen Doku
mente" verwiesen (S. 74). Sie nahmen auch keinen An
stoß daran, wenn es in zwei aufeinander folgenden Ab
sätzen heißt: (Bezug: Auschwitz, 2. August 1944) 

"Dann mußten die Zurückgebliebenen zum Appell antreten. 
Um 20 Uhr kamen die Lastwagen an. Jedem einzelnen wurde eine 
Brotration und Salami gegeben, als sie aus ihren Hütten kamen. 
Zunächst fuhren die Lastwagen in Richtung Krematorium ab .... 

Wir befanden uns in Hörweite der schrecklichen letzten Sze
nen, als deutsche kriminelle Gefangene unter Führung der SS mit 
Knüppeln und Hunden im Lager auf die Frauen, Kinder und alten 
Männer losgelassen wurden. Schließlich wurden alle Insassen in 
die Lastwagen gepfercht und weggefahren. Frauen und Kinder 
flehten auf Knien: Habt Mitleid, habt Mitleid mit uns! Es half 
nichts .. Sie wurden niedergeschlagen, brutal getreten und in die 
Wagen getrieben .... " 

Also entweder stimmt das eine oder das andere. 
Niemals beides zugleich. Doch es sind für das eine wie 
für das andere nur Behauptungen. Beweise werden 
weder für das eine noch für das andere vorgelegt. Zeu
genaussagen reichen nach alledem, was man seit 1945 
über dieses Thema hat hören müssen, nicht aus. Die 
Unterstellungen, in Auschwitz seien zu jener Zeit 
"bis Oktober 1944''täglich bis zu 20.000 (allein nachts 
zuweilen über 4.000) Menschen vergast, verbrannt und 
zu Kunstdüngerasche zermahlen oder auch in Form von 
Knochenasche "in die Weichsel geworfen" worden 30), 
die Verbrennung von "bis zu drei Leichen in einer Ofen
kammer" habe " im Durchschnitt nur 20 Minuten gedau
~~~ usw. sind wissenschaftlich längst widerlegt. 31) 

30) "Kommandant in Auschwitz - Autobiographische Aufzeichnungen 
von Rudolf Höß", hrsg. v. Institut für Zeitgeschichte München 1958 
s. 167 • . 

31) An Hand der chemisch-physikalischen Wirkweise von Zyklon-B, der 
Fotodokumente der US-Air-Force Aufklärer vom "Tatort und Tat
zeitpunkt" aus sämtlichen Frühjahrs-, Sommer- und Herbstmonaten 
des Jahres 1944, an Hand der Erfahrungswerte der Krematorien und 
weiteren vielfältigen Nachweisen. - Vergl. vornehmlich liistoriscllP 
Tatsachen Nr. 5, 9, 15, 
"A uschwit z im IG-Farben Prozeß - Holocaustdokumente7" hrsg 
v. Udo Walendy, . ·• · 
Dr. Wilhe lm Stäglich, "Der Auschwitz-Mythos", Tübingen 1979, 
Prof. Dr. Arthur Butz. "Der Jahr hundertbetrug", Vlotho 1977 u.a. 
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Anderes Beispiel: 

"In Natzweiler wurden Experi

mente mit Typhusbazillen an Zigeu
nern vorgenommen. 1944 wurden 
achtzig Leute in zwei Gruppen auf
geteilt und in zwei getrennten Räu
men untergebracht. Während jene in 
dem einen Zimmer eine experimen
telle Schutzimpfung gegen Typhus 
erhielten, bekamen die anderen kei
ne. Dann wurden beiden Gruppen 
Typ.husbazillen injizier t , sie wurden 
in ihre Räume zurückgebracht und 
eingesperrt. In einem Zentrum in Da
chau wurden Experimente veranstal
tet, bei denen man eine Salzlösung 
injizierte. Später im ] ahre 1944 wur
de eine Gruppe Zigeuner und Ungarn 
fünf Tage lang in einem Raum einge
schlossen. Man gab ihnen nichts 
anderes als Salzwasser zu trinken. 
Anderen Gefangenen gelang es, Essen 
in den Raum zu schmu1,rgeln, und so 
überlebten sie. In Sachsenhausen 
gab man Zigeunern eine Injektion 
gegen Gas, und dann wurden sie in 
einen mit Senfgas gefüllten Raum 
gebracht. Das Gegengift wirkte nicht 

Zigeunersiedlung bei Obcrwarth/Burgenland 

~································································· und vier Personen starben bei diesem Experiment. Es wurde mit 
zehn anderen Leuten wiederholt, zweien davon, die als Kontroll
gruppe dienten, spritzte man das Gegengift nicht ein. Sie starben. 
Einer der Überlebenden wurde später getötet und seziert. In 
Buchenwald wiederum wurden sechsundzwanzig Zigeuern Fleck
fiebcrviren injiziert, und sechs von ihnen starben. Im selben Lager 
wurde an vier Frauen experimentiert, um festzustelle n , wie Men
schen sich bei extremer Kälte verhalten. 

Dr. Mcngele war insbesondere an Zigeunern interessiert. Neben 
seinen Experimenten mit Zwillingen spritzte er Zigeunern in 
Auschwitz Phenol. Von ihm wird auch behauptet, daß er einige 
Zigeuner getötet habe, weil er die Farbe ihrer Augen interessant 
fand. Er soll die Augen zur Untersuchung in ein Labor nach Ber
lin geschickt haben. Die entsetzlichsten Experimente waren je
doch die, bei denen man versuchte, neue schnelle Methoden zur 
Sterilisation zu finden ..... 

Ein Zigeuner erinnerte sich, wie er ohne ein Betäubungsmittel 
sterilisiert wurde. Nach der Operation war er für sechs Wochen 
im Krankenblock. Die Männcr, die sterilisiert worden waren, 
wurden dann aufgefordert, sich freiwillig zum Militärdienst zu 
melden.] ene, die sich nicht meldeten, wurden vergast. "(S . 71 - 72) 

In diesem Stil geht " die politische Bildung" weiter! 

So "gab man" (wer eigentlich? Doch wohl einige 
Arzte? Welche? Wann? Wem? - alles bleibt anonym!) 
den Leuten "eine Injektion gegen .Gas". Der "Versuch" 
scheiterte. Sie starben im mit Senfgas geflillten Rawn. 
Dann wird "das Experiment" wiederholt und "man 
versuchte es als Kontrollgruppe mit Leuten, denen 
nichts injiziert wurde". Sie starben erstaunlicherweise 
auch. Eine gewiß überrasch~nde Erkenntnis. -

Aber das gehört ja auch zwn System, selbst die 
deutsche Intelligenz einschließlich der medizinischen 
Experten als so sadistisch, dumm, ja schizophren darzu
stellen, daß sie selbst unsinnigste Sachverhalte nicht er
kennen. Die deutschen Ärzte waren ja offenbar so däm
lich, daß sie erwarteten, daß womöglich diese so 
"imunisierten Häftlinge" überleben könnten, wenn sie 
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in eine Gaskammer gebracht würden? Sie starben natür
lich auch. - Das ist doch wirklich schauerlichste Kriegs
propaganda in Friedenszeiten 1981, amtlich herausge
geben von der Niedersächsischen Landeszentrale für po
litische Bildung! 

Wie gesagt, "Die Würde des Menschen ist unantast
bar". 

Wir sind darauf gespannt, ob nicht in künftigen 
Jahren jemand mit der Geschichte aufwartet, daß deut
sche Ärzte - natürlich wieder kurz vor dem Zusammen
bruch des Reiches, als anscheinend besonders viel 
Zeit für "Experimente mit Gefangenen" war, aber eben
so natUrlieh die Erlebniszeugen nicht mehr da sein kön
nen, die die wahren Lebensverhältnisse am "Tatort" 
belegen könnten - den KZ-Häftlingen Injektionen gegen 
den Ertrinkungstod verabreicht und sie anschließend 
ins tiefe Wasser getaucht haben, wn mit Hilfe dieses 
"Experimentes" zu ergründen, ob ein solches Senun 
vielleicht doch Erfolg verspricht. An die "Kontroll
gruppe" sei erinnert, die das "Experiment" vielleicht 
auch ohne Serwn durchsteht. Möglicherweise gehen sol
che "politischen Bildungsinhalte" auch dann noch amt
lich, mit Hilfe von Steuergeldern über die Bühne. Gemes
sen an dem heutigen Niveau ist das nicht ausgeschlossen. 
Schließlich erfahren wir auch erstmals am 5.2.1985 aus 
dem Ber.~enbrücker Kreisblatt von einem israelischen 
"Augen- und Erlebniszeugen", der im großen Hörsaal 
der Holocaust-Gedenkstätte Jad Waschern sich unter 
Qualen daran "erinnerte", daß der Dr. med. Mengele 
seinerzeit in Auschwitz "ein Zwillingspaar wie Siame
sische Zwillinge aneinandergenäht" hatte. - Man hatte 
nach 1945 doch immer den Eindruck, das Bisherige 
konnte noch nicht die letzte Variation im Repertoire 
sein. 

I 
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Weiteres Beispiel: 
Der "Wahrheitsbeweis" wird von den Autoren zu

weilen dadurch "erbracht", daß sie ein anderes Buch 
zitieren. - Wir greifen eines heraus: Selma Steinmetz, 
"Österreichs Zigeuner im NS-Staat", Wien 1966. 

Schaut man sich die dürftige Broschüre von Selma 
Steinmetz an, so gelten neben den bereits genannten 
obskuren Quellen sämtliche offiziellen kommunistischen 
Behauptungen als Wahrheitsbeweise ohne jede ach
frage . Wie einfach und unseriös! Oder an anderer Stelle: 

"Erst das Häftlingskalendarium ermöglichte eine exakte Sta
tistik über die Häftlingszahlen und die Zahl der Opfer im KZ 
Auschwitz. " 

Diese Angabe ist in 2-facher Hinsicht aufschlußreich: 
1.) Das "Häftlingskalendmium", ohnehin anonym, 

ist kommunistisch-polnischen Ursprungs. Seine Angaben 
sind in bezug auf Richtigkeit keinerlei neutraler Be
weispri.ifung unterzogen worden. 

2 .) "Erst das Häftlingskalendarium ermöglichte", -
~ heißt doch nichts anderes, als daß keinerlei andere Be

weise für die dort genannten Zahlen und Angaben er
bracht werden können. Und dies, obgleich man mit Hilfe 

~ aller internationalen Macht- und Expertenmittel über 20 
Jahre Zeit zur Ermittlung hatte und dabei noch unge
stört diktatorische Vollmachten auswerten konnte. 

Allein diese Tatsache ist ausreichend, 
dieses "Häftlingskalendarium" als histori
sche Quelle für den Nachweis Hunderttau
sender, ja Millionen Menschen zu verwer
fen. Selma Steinmetz gesteht auf Seite 45 : 

"Die stat istischen Angaben über die Zigeuner 
beruhen auf Schätzungen." · 

Damit entwertet sie selbst ihre nach:fiol
gende Aussage, derzufolge "das Häft
lingskalendarium eine exakte Statistik 
ermöglichte". "Schätzungen" können ja 
wohl nicht "exakt" sein! Dazu fehlen jeg
liche Angaben, wer eigentlich "geschätzt" 
hat und nach welchen Anhaltspunkten! 

Grundsätzlich um den Ruf einer wis
senschaftlich ernstzunehmenden Autorin 
bringt sich Selma Steinmetz jedoch mit 

(S. 31). Selma Steinmetz hat sich damit aber nicht 
weiter aufgehalten, weder mit der technisch-medizini
schen Untersuchung dieser "Methode" noch mit Einzel
heiten wie Namen und Belegen. - Wahrlich eine "wür
dige historisch-wissenschaftliche Quelle", auf die sich 
Leute wie Kenrick, Puxon, Zülch, Rohmann sowie die 
Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung 
berufen! 

Ende November 1984 wurde der Niedersächsischen 
Landeszentrale für politische Bildung ein Fragenkatalog 
vorgelegt, inwiefern man dort die Angaben von Kenrick, 
Puxon und Zülch überprüft habe und wie diese und jene 
Behauptungen über historische Sachverhalte zu verifi
zieren seien. - Ohne auf die Fragen überhaupt einzu
gehen, verwies der Verantwortliche der Niedersächsi
schen Bildungsstelle, Dr. Loebel, auf den von ihm als 
"kompetent" ausgewiesenen Tilman Zülch und leitete 
kurzerhand den Brief weiter an die Gesellschaft für be
drohte Völker in Göttingen, von der Antwort zu erwar
ten sei, die dann jedoch nicht gekommen ist. 

Dr. Loebel vergaß nicht, auf den beachtlichen "Un
terschied zur Schulung in unseligen Zeiten" zu verweisen 
und lobpreisend hervorzuheben, daß glücklicherweise 
in der nunmehrigen Demokratie mittels Steuergelder 
"zu jeweils einem politischen Problem verschiedene Informatio
nen und Meinungen angeboten" werden, und "es dem Leser 
überlassen bliebe, sich selbst ein abschließendes Urteil zu 

bilden". 

Hoch erfreut über diese Seg
nungen der Demokratie bot ich 
prompt darauf schriftlich an, ein 
solches Manuskript frist- und um
fanggerecht einzureichen, in dem 
die zahllosen Falschdarstellungen 
von Kenrick, Puxon und Ziilch 
widerlegt seien. Ich verwies noch 
betonend auf die Gewissenser
leichterung, die die Niedersächsi
sche Landeszentrale für politi
sche Bildung empfinden müsse, 
wenn sie von dem Vorwurf, wis
sentlich unwahre historische 
Sachdarstellungen - zudem zum 
Schaden des deutschen Volkes 
publiziert zu haben, dadurch ent
lastet würde, wenn sie nunmehr 
"den anderen Informationen und der Behauptung schon auf Seite 31 ihres ~~~~E~~~ 

Buches, demzufolge im KZ Ravensbrück "seit Dezember Meinungen" Platz einräume. Doch am 28.12.1984 sorgte 
der flexible Dr. Loebel für die Ernüchterung des mündi
gen Staatspürgers: 

1944 SterilisationsvetSuche" vorgenommen worden sei
en, wohingegen anderen Autoren zufolge zu jenem 
Zeitpunkt "die Zwangssterilisation bereits bei Hundert
tausenden vollzogen" worden sein soll. -Hier also erst 
"Versuche seit Dezember 1944" angesichts zusammen
brechender Fronten in Ost und West und einer Totalzer
störung der deutschen Städte und Verkehrswege durch 
britisch-amerikanische Bomberpulks bei Tag und Nacht! 
Die Feinde waren bereits über die Reichsgrenze vorge
drungen, als "noch wenige Wochen vor der Befreiung des 
Lagers Ravensbrück Sterilisierungen mittels mehrmaliger 
Röntgeneinspritzung vorgenommen" worden sein sollen 

"Unsere derzeitige Haushaltsituation erlaubt es nicht, uns wei
terhin mit diesem Problem politischer Bildung zu befassen." 

Welch überzeugender "Unterschied zur Schulung in 
unseligen Zeiten"! - E i n Unterschied freilich ist 
gravierend: Der iedersächsischen Landeszentrale für 
politische Bildung wurde vorgeworfen, amtlich, mit 
öffentlichen Geldern historische Falschdarstellungen -
zum Schaden unseres Volkes -, im Klartext: Lügen, 
publiziert zu haben! Die Weigerung - ganz gleich, aus 
welchen Gründen -, diese richtigzustellen, ist leider 
seit 1945 durchgängig zu konstatieren. 
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HALBWEGS 
Das in der gesamten uns vorliegenden "Zigeuner

Literatur" mit Abstand qualifizierteste Buch ist jenes 
von Hans-Joachim Döring "Die Zigeuner im nationalso
zialistischen Staat", Kriminalistik Verlag Hamburg, 
1964. H.J. Döring hat recht umfangreich recherchiert, 
seine Publikation · als Band 12 der "Kriminologischen 
Schriftenreihe" trägt auch einen gewissermaßen amt
lichen Charakter. 

Dennoch fordert dieses Buch zu folgender Kritik 
heraus: 32) 

H. J. Döring hat vielfach keine Distanz gegenüber 
Dokumenten und Zeugenaussagen erkennen lassen, die 
die Siegermächte und ihre Helfer unter Ausnutzung der 
deutschen Niederlage und Wehrlosigkeit zur Moti
vierung eigener Interessen vorgelegt, vorgetragen, zu 
"Beweismitteln" und schließlich "historischen Tatbe
ständen" aufgewertet haben, die in Wirklichkeit jedoch 
bis heute keinerlei neutraler Beweisprüfung unterzogen 
worden sind. 

Es findet sich bei H.J. Döring kein Hinweis auf die 
grundsätzliche Fragwürdigkeit der von kommunistischen 
Autoren, Zeugen, Politikern, Publizisten vorgebrachten 
Aussagen und "Dokumentationen", obgleich er wissen 
müßte, daß der dogmatische Zwang zur "Dialektik", 
sprich "Parteilichkeit", und damit zu Lüge und Betrug 
zum offiziellen Ritus der kommunistischen Diktaturen 
in der politischen Auseinandersetzung mit Freund und 
Feind gehört. Die Fälschung von historischen Sachver
halten hat bei der Bekämpfung des "Hitler-Faschismus" 
einen wohl historisch einmaligen Höhepunkt bis zur 
Stunde erreicht, - bewerkstelligt von den ideologisch 
einseitig vorgehenden Sowjets im Verein mit ihren auf 
das gleiche Ziel der machtpolitischen Zerschlagung eines 
geeinten Deutschland hinarbeitenden westlichen V er
bündeten. Auch deren Gesellenstücke in dieser Branche 
sind seit 1914 Legion. 

Doch davon weiß H.J. Döring nichts, oder besser ge
sagt, davon gibt H.J. Döring .keine Kenntnis. Zwar 
empfindet es ein Sachkenner schon als wohltuend, von 
allzu vielen Greuelgeschichten verschont zu werden 
und sich auf ein allgemein hohes iveau konzentrie
ren zu können, doch ohne die seit Jahrzehnten gewohn
ten Pflichtübungen in GrJUldsatzfragen geht es auch bei 
H.J. Döring nicht. Ein solches Buch wie "Medizin ohne 
Menschlichkeit - Dokumente des Nürnberger Ärzte
prozesses", hrsg. von A. Mitscherlieh und F. Mielke 
(Fischer Bücherei, Frankfurt/M - Harnburg 1960/1962) 

32) Die Große Strafkammer Sie lefeld sei auch hier wieder vorab an den § 

193 StGB erinnert , der eine K r itik anderer Autoren für straffrei 
ausweist, soweit diese sich nicht selbst als beleidigt beschweren und die 
Kritik keine Beleidigung enthält. 
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SACHLICH 
rangiert bei ihm unter Abkürzung "Wissenschaft", -
allerdings ohne Anführungszeichen! Wir verweisen zur 
Skizzierung dieses Buches auf die dortigen Seiten 17 4 ff 
" Jüdische Skelettsammlung". Die sachgebotene Richtig-

. stellung dieses Themas findet der Leser in Historische 
Tatsachen Nr. 18 "Adolf Eichmann und die Skelett
sammlung des Ahnenerbe e.V.". Auch folgendes Buch 
gehört zu seinen "seriösen Quellen": Eugen Kogon "Der 
SS-Staat", Berlin 1947, ein Buch, das laut Landgerichts
urteil München I, 10. Zivilkammer (AZ: 10-0 409/58) 
vom 13. Dezember 1958 als Pamphlet bezeichnet wer
den darf, was Herr Döring schon beim überfliegen eines 
solchen Buches hätte erkennen müssen. 

Zwar vermerkt H.J. Döring auf Seite 11, daß es 
nach dem Kriege vielfach genügte, Insasse eines Konzen
trationslagers gewesen zu sein, um bevorzugte Gerichts
urteile zu bekommen. Zwar verweist er auch einmal (8. 
167) darauf, daß der Bundesgerichtshof fehl gehe, 
wenn er als verfolgtes Endziel des RSHA-Schnellbriefes 
vom 29.1.1943 ' 'deutlich die gänzliche Ausrottung 
der im Herrschaftsbereich der ns-Gewalttäter lebenden 
Zigeuner" feststellen zu können glaubt. - Doch über
nimmt er in vielen anderen Fällen unkritisch Gerichts
urteile und wertet dortige Feststellungen als "histori
sche Tatbestände", ohne selbst die jenen Urteilen zu
grundeliegenden "Dokumente" oder Zeugenaussagen 
sowie den politischen Hintergrund dieser Prozesse mit 
Sorgfalt zu analysieren. 

Solche Fehlleistungen von H.J. Döring führen natür
lich bei ihm zu groben Falschdarstellungen in zahlrei
chen Einzelheiten. 

Dennoch bleibt vieles beachtenswert: 

"... Verf olgtc Zigeuner und nichtverfolgte Zigeuner konnten 
sich {nach dem Kriege) aus mehrerlei Gründen bisweilen Straf
taten leisten, ohne daß sie deshalb vor den Richter kamen. 
Führte ein eingeleitetes Ermittlungsverfahren zur Erhebung 
der Anklage, dann genügte in manchen Fällen die frühere Haft 
in einem Konzentrationslager (KL), um eine recht weitgehende 
Strafmilderung zu erreichen ... (S. 11). 

Wichtige Unterlagen verdanken wir einem Kriminalbeamten, 
der die Erlaßsammlung r. 15 'vorbeugende V crbrechensbe
kämpfung' nach dem Kriege vergraben hatte und später damit 
nachweisen konnte, daß seine früheren Maßnahmen nicht auf 
persönlicher Willkür, sondern auf Grund von geheimen Erlassen 
des Reichskriminalpolizeiamtes getroffen worden waren. 

Leider ist auch der größte Teil der Materialien der Rassen
hygienischen und bevölkerungsbiologischen Forschungsstelle 
des Reichsgesundheitsamtes durch den Krieg verloren gegangen. 

Soweit die Zigeuner durch die Geheime Staatspolizei {Gestapo) 
in Konzentrationslager gelangten, fehlen Unterlagen nahezu 
völlig. Jedoch genügten sie, um wenigstens einige Rückschlüsse 
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auf die Behandlung der Zigeu nerfrage von dieser Seite zu ziehe n. 
... (S . 13) 

Mit der Z igeunerfrage speziell beschäftigte sich die dama lige 
· Reichsregierung überhaupt nicht. ... (S. 34) 

Als schärfstes Mittel war die polizeiliche Vorbeugungshaft 
vorgesc hen. Das V erhängen dieser Haft setzte voraus, daß es sich 
um Berufsverbrech er handelte , dit: wegen aus Gewi nnsucht 
begangener Straftaten mind este ns dreimal z u Zuchthaus oder 
zu ~cfängnis von mindestens sechs Monaten rechtskräftig ver
urteilt ware n (A, II, I, b). Gewohnheitsverbrecher mit entsprcch· 
enden Stra ftaten, die sie 'aus verbrecherischem Trieb oder ver
brecherischer Neigung' begangen habe n , konnten ebenfalls 
cin)!;cwiesen werde n (A, 11 , 1, e). Die Bestimmungen setzten 
Wertungen mit erheblichen Konsequ enzen für die Vorbestraften 
voraus, w e lche bisher nur Richter vornehmen durften. Von 
dieser :'.laßnahme wurden aber nur wenige Zigeuner betroffen. 
Wesentliche Bedeutung hingegen hatte fiir Zigeuner die Bestim
mung, wo nac h jeder, der 'ohne Berufs· und Gewohnheitsver
brecher zu sein, durch sein asoziales V erhalten die Allgemein
heit geEihrdet', in polizeiliche Vorbeugungshaft genomme n wer
den konnte (A, II , l, c) . 

Bei asozialem V erhalte n genügt<:: zur H aft schon ein e bloße 
Gefährdung .... (S. 50) 

Vielmehr heißt es e infach: 'Als Asozialer gilt, wer durch 
gcme inschaftswidriges, wcnn auch ni cht verbrecherisches Ver
halten zeigt , daß er sic h nich t in die Gem einsc haft einfügen 
will.' .. . (S . 5 L) 33) 

'Asozial si nd J>ersonen, die a uf Grund anlagebedlngtt:r und da
her ni cht besserungsfähiger Geistes haltung fortgeset:tt mit den 
Strafg-esetzen, der Polizei und den Hehörden in Konflikt geraten 
oder arbeitsscheu sind und d en U nter halt für sich und ihre Kinder 
laufend öffentlichen oder privaten Wohlfa hrtseinric htungen, ins· 
besondere d ·r NSV und dem WHW aufzubürden suchen.' ... 
(S.5 1)34) 

Die polizeiliche Vorbeugungshaft wurde nur offiziell in Besse
rungs· und Arbeits lagern vollzogen. Zum Bau dieser Lager 

ist es jedoch nie gekommen. Offiziell b emühte man sich jedoch 
bis in die Kricgszcit, den Anschein zu erwecken, daf.l Vorbeu
gungshäfllingc nicht mit den Konzentrationslagern in Berüh
rung kam en .. .. (S. 53) 

Die Dauer der Haft wurde dem Häftling grundsätzlich nicht 
m itgeteilt. Die Entlassung erfolgte meist ebenso überraschend 
wie d ie Festsetzung. Die polizeiliche Vorbeugungshaft wurde 
durch die Kriminalpolizeistellen angeordnet und bedurfte in 
den ersten Jahren stets der Bestätigung durch das RKPA. 35) 
Die erste Einweisu ng von Zigeunern ohne Haftbestätigung 
erfo lgte im März 1943 . Auf die Gestaltung der Haft in den KL 
hatt e das RKI' A keinen Einfluß. Es entschied über die E nt
lassungen. 

Tatsächlich hat die polizeiliche Vorbeugungshaft bei Zi
geunern in vielen Fällen länger bzw. bis Kriegsende gedauert, 
wie aus den Akten zahlreicher Wiedergutmachungsverfahren 
h ervorgeht. Einzelne Gruppen wurden seit 1940 im Gegen
satz zu Deutschblütigen grundsätzlich nicht iiberpriift . ... (S. 53) 

Doch · schon An[ang 1941 stand nicht mehr die Zigeuner-
forschung, sondern die ntersuchung der J ugendkriminali-
tät im Vordergrund .... (S . 69) 

Es ist aber selrr fraglich, ob im Herbst 1939 geplant gewesen 
war, die evakuierten Z ige uner in Polen in Lagern unterzubringen. 
Die west- und nordwestdeutsche n Zigeuner wurden nach iluer 
Umsiedlung jed enfalls nicht alle in Lagern festgesetzt . Im 

Distrikt Radom sind noch im Jahre 1943 häufig bettelnde Zi
geun er anzutreffen gewesen, die nicht in Lager eingewiesen 
wurde~ ... . (S. 94) 36) 

In Radom erhielte n die Zigeuner Wohnungen, durften sich 
frei bewegen, doch die Stadt nicht verlassen, keine deutschen 
Lokale · besuche n und sich abends nicht auf d er Straße aufhalten. 
Für ihre Arbeit erhielten sie kein Geld, sondern lediglich gemein
same V crpfl egung. 

Nach anderen Festste llungen 3 7) wurden die Zigeuner in der 
R egel in Wohnungen untergebracht, die zuvor Juden innehatten 
und die noch mit deren Möbeln ausgestattet waren. In anderen 
Gege nd en wiederum wurden sie in Lager eingewiesen und vo n 
dort zur Arbeit geführt. Die Zigeuner aus Karlsruhe ha tte n im 
Generalgouvernement sofort einen Arbeitsplatz gefunden und 
sich durch Vermittlung der Kriminalpolizei ihr Arbeitsbuch, 
F iihrerschein usw. nachschicken lasseiL Es ist sogar ein Fall be
kannt, daf.l ein umgesiedelter Zigeu ner in die deutsche Poli
zei im Generalgo uvernem ent eintrat , unter Feldpostnummer mit 
Karlsruhe korrespondierte, sich von dem Standesamt rkunden 
schicken ließ und von Polen aus die Kriminalpolizei in Karls
ruhe bat, ihm die dortige Habe an Brennmaterial usw. zu ver· 

kaufen. Die Kdminalpolizei hat 
dieser Bitte entsprochen, weil 
die Reichsbank eine Devisenge
nclunigung zur Oberwe isung er
teilte. 

Einige Mitglieder einer Zigeu ner
familie wurd en in einem Vorort 
von Krakau in eine polnische 
Wohnung e ingewiesen und wan
derten iiber Neumarkt bis nach 
Mosty in d en ßeskidcn. 38) 

Die Freiziigigkeit .der Zigeuner 
im Generalgouvernement ist dem
nach recht unterschiedlich be
schränkt gewesen. Während sich 
manche in konzentrationslager
ähnlichen Verhältnissen befanden, 
lebte n ander e in Städten und 
Dörfern, in denen sie bei Ein
halten verschiedener Einschrän · 
kungen unbehelligt blieben .... (S . 
99) 

Zi;!:c uncraussicdlun~ aus dem Rheinland im Sommer 1938 tmd 

1 a~crmiif~ig;c ntcrbrin!!U 11" in Berlin 
t:> "' 

Als sp~iter die Evakuierung der 
Zigeunt:r aus anderen Rt:ichsgcbic
ten nach Polen nicht melu beab
sichtigt war, hat da RSHA 

29 









Iager eingewiesen werden sollen, schon gar nicht be
inhaltet er "Unfruchtbarmachung". 

Beachtet man die Rechtslage im damaligen 
Deutschland, Befehlswege und Kompetenzen der ein
zelnen Behörden, schließlich den Zeitpunkt der Sta
lingrad-Katastrophe, des amerikanischen Vordringens 
in I ord-Afrika, des sich verschärfenden zivilen Bom
benkrieges, so erweist sich der Schnellbrief-Text, der 
eine "Unfruchtbarmachung" eines "angeführten Per
sonenkr ises anzustreben" befiehlt, als so abartig, daß 
er zweifellos ein Kriegsgerichtsverfahren ausgelöst 
hätte. Als ob es in Deutschland gerade in diesem Zeit
punkt nicht andere Sorgen gegeben hätte! Und dann 
schaue man sich den "in Il. 3 - 9 angeführten Per
sonenkreis" einmal genau an: Es sind ausgerechnet 
jene Leute, für die eine Sicherungsverwahrung nicht 
nötig schien: Rechtsgültig mit Deutschblütigen Ver
heiratete, sozial angepaßt Lebende, die in fester 
Arbeit standen, und Versehrte, mit Tapferkeitsaus
zeichnungen Dekorierte. 

Weder ist ein Gesetz genannt, nach dem dies 
möglich gewesen wäre, noch eine Begründung 
w a r u m eine Unfruchtbarmachung ausgerechnet 
bei jenem "Personenkreis" im Gegensatz zu den als 
sicherheitsgefährdend angesehenen anderen Personen
kreisen "anzustreben ist". Ein Arbeitsbeschaffungs
programm für Arzte hatte das RSHA 1943 auch nicht 
nötig, - man versetze sich in dieses Kriegsjahr! 
Außerdem wäre es dafür auch nicht zuständig ge
wesen! 

Analysieren wir den Sprachstil des Abschnittes 
III: 

Eine "sterile Person" gibt es nicht. Steril bedeutet 
keimfrei. Eine Formulierung "noch nicht sterilen 
zigeunerischen Personen" ist somit Unsinn. Wenn 
mit dieser Formulierung "sterilisierte" Personen 
gemeint gewesen seien, so hat der Schreiber solcher 
Zeilen keine Sprachkenntnis. Ein solcher Mann wäre 
im RSHA niemals auf einen Posten avanciert, der 
es ihm erlaubt hätte, Schnellbriefe des RSHA zu 
formulieren, zu überprüfen, zu verantworten, zu 
versenden! Doch w iter: 

Position 2: Eine "unterschriftliche Erklärung" 
sei abzugeben. - Ein ebensolcher Schwachsinn! 
Es gibt allenfalls eine Erklärung, die zu unter
schreiben ist, niemals aber eine "unterschriftliche 
Erklärung". - Position 4: "Im Falle der Weigerung 
entscheidet nach Darlegw1g der Gründe das Reichs
kriminalpolizeiamt i.iber das zu Veranlassende". -
Wenn laut Pos. 1 "Die Einwilligung .... anzustreben 
ist", so setzt Pos. 4 dieses widersprüchlich dadurch 
außer Kraft, daß- dem Reichskriminalpolizeiamt 
"im Falle der vVeigerung"..,. Vollmacht erteilt wird, 
lllicft ohnl' Eitllr illigung über die "Unfruchtbar
machung" zu entscheiden, - "Nach Darlegung 
der Gründe", versteht sich. Welche Gründe sollen 
dafür schon ' dargelegt" werden? Will man wirk
lich die Welt glauben machen, das RSHA hätte zu 
damaliger Zeit nichts anderes zu tun gehabt? -
Abartiges, Gesetzloses, Undurchführbares, Kriegs-

unwichtiges, Widersprüchliches als täglicher Dienst
plan für die deutsche Polizei in den Jahren 1943, 1944, 
1945? 

Verständlich wird das freilich alles, wenn man sich 
der ausländischen "Schwarzkünstler" erinnert. Dann 
bekommt das Abartige seinen Sinn! 

Wir haben den Absatz III dieses Dokumentes näher 
untersucht. Auf das fein säuberlich ausgeschnittene und 
neu eingeklebte Blatt 324 haben wir bereits verwiesen. 
Die Druckbuchstaben inclusive der für SS damals übli
chen Siegrunenzeichen stimmen mit den übrigen Seiten 
der Erlaßsammlung überein. Dieser Sachverhalt ist je
doch kein schlüssiger B'eweis für die vollständige Authen
tizität dieses "Dokumentes". Eine Vielzahl von Fäl
schungen der sogenannten "Schwarzpropagandisten" 
in britischen, sowjetischen und amerikanischen Diensten 
enthalten angebliche "Originale" an Stempeln, Brief
köpfen, Schrifttypen u.ä Klischeeanfertigungen. Man 
lese hierzu Sefton Delmer, "Die Deutschen und ich" 
oder Ellic Howe "Die schwarze Propaganda - Ein 
Insider-Bericht über die geheimsten Operationen des 
britischen Geheimdienstes im Zweiten Weltkrieg" 
(Mlinchen 1983). Auch die Einschmuggelung solcher 
Fälschungen in die deutschen Akten war nicht nur ein 
Anliegen, dem sich Sefton Delmer und sein Stab nach 
Kriegsende in Deutschland mit besonderer Vorliebe 
angenommen hatte. 

Das Institut für Zeitgeschichte teilte mit Schreiben v. 
18 .12.1984 mit, daß die Erlaßsammlung "Vorbeugende 
Verbrechensbekämpfung" in einer vertraulichen Auflage 
"im Dezember 1941 in Berlin gedruckt wurde" . - Es ist 
kaum anzunehmen, daß die späteren Schnellbriefe eben
falls noch während des Krieges gedruckt worden sind, 
dafür waren damals die Möglichkeiten für "Schnell
briefe", zumal mit nur geringem Verteiler, infolge der 
Kriegsbedingungen kaum mehr vorhanden. Jedenfalls 
wäre das einer Nachprüfung wert, was uns bisher kon
kret zu beantworten nicht möglich war. Fest steht 
indessen, daß die Siegermächte nach dem Mai 1945 die 
ehemals deutschen Druckbuchstaben für ehemals offi
ziellen deutschen Dokumententext zur Publizierung der 
von ihnen dann herausgegebenen Akten verwendet 
haben. 

Ein konkretes Beispiel dafür sei aufgezeigt, wie ein 
angebliches deutsches Dokument, das nach 1945 
von alliierter Seite mit SS-Siegrunenzeichen gedruckt, 
im Text zudem verfälscht wurde: Es handelt sich um 
das in den -Akten des ürnberger Militärtribunals im 
Band XXVI unter der Dokumentenbezeichnung 1061-
PS als letzte Meldung angehängte Fernschreiben des 
58-Brigadeführers Stroop vom 16. Mai 1943 an den 
Höheren SS- und Polizeiführer Krüger über die Nieder
werfung des Aufstandes im Ghetto von Warschau. 
Dort heißt es u.a. 

"Gesamtzahl der erfaßten und nachweislich vernichteten 
Juden beträgt insgesamt 56.065." 

Aus den. übrigen Einzelberichten des sogenannten 
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"Stroop-Berichtes ", die unter derselben Dok.Nr. 
abgedruckt sind, geht eindeutig hervor, und zwar 
durchgängig, daß sich diese Zahl 56.065 zusammen
setzt aus der Zahl der Toten und der "Umgelagerten", 
d.h. der an andere Orte V erbrachten, wobei selbst 
die "aus Bunkern Erfaßten" von den Toten bzw. Er
schossenen numerisch gesondert genannt wurden, 
beide Kategorien jedoch in die Gesamtsumme der 
Umgelagerten und Toten aufgenommen wurden. 
Stroop hatte am 16. Mai 1943 also nicht schreiben 
können "und nachweislich vernichtet". Im übrigen 
liegt zum Warschauer Ghetto-Aufstand auch eine 
umfangreiche Schilderung der jüdischen Aufständi
schen vor: Yuri Suhl, "They fought back", ew York 
1975 ("Sie schlugen zurück"). Nirgendwo in dieser 
Beschreibung des Aufstandes im Ghetto von War
schau ist von einem Massenmord der Deutschen die 
Rede, schon gar nicht an 56.000 Menschen, sondern 
ausschließlich von Kampfhandlungen. Die deutschen 
Verluste in diesen Kämpfen werden dort mit 360 
Toten und 1.000 Verwundeten angegeben (S. 115). 

ach Kenntnis dieser Sachverhalte kann es nicht 
verwundern, wenn diese von den Alliierten nach Kriegs
ende nachweislich verwendeten - und auch für Text
verfälschungen verwendeten! Druckstöcke -auch 
noch für andere "Dokwnente" 
und ihre Bearbeitung benutzt 
wurden. 

Mit Ausnahme dieses Schnellbriefes des RSHA gibt es 
weder eine einzige überlieferte Reaktion der zahlreichen 
Empfänger oder der von ihnen in Bewegung gesetzten 
nachgeordneten Instanzen noch überhaupt einen Nach
weis für "eine generelle zwangsweise Sterilisation". Dies 
ist erweislich aus den nach dem Krieg vorgetragenen 
Wiedergutmachungsanträgen bzw. durchgeführten 
-verfahren. 51) Der Abschnitt III dieses Schnellbriefes, 
der - allein schon seinem Sprachstil nach zu urteilen 
von einem Ausländer formuliert wurde, ist für diesen 
Sachverhalt wiederum symptomatisch. 

In der gesamten Erlaßsammlung des RSHA ist in 
bezug auf Männer stets von "Entmannung", in bezug 
auf Frauen von "Unfruchtbarmachung" die Rede. 
Einen Hinweis auf "Sterilisation, Entmannung oder 
Unfruchtbarmachung von Zigeunern" gibt es im Sach
register dieser Erlaßsammlung nicht. 

So auch schon früher im Deutschen Reich. Beispiel: 
"Der Reichsführer-SS .... Berlin SW 11, den 20.5.1939. 
An das Reichskriminalpolizeiamt 
Betrifft: Freiwillige Entmannung von Vorbeugungshäftlingen 
Im Runderlaß des Reichs- und Preußischen Ministers des 

Innern und des Reichsjustizministers vom 23.1.36 (RMBliV. 
S. 258) ist ausgeführt, daß die Freiwilligkeit des Entschlusses 
zw Entmannung durch keinen - auch keinen mittelbaren -
Zwang beeinträchtigt werden darf. 'Insbesondere' heißt es dort, 

Wo schließlich ist in den 
damaligen deutschen Gesetzen 
auch nur der geringste Hinweis 
dafür gegeben, daß Eltern 
durch bloße Willenserklärung 
körperliche Eingriffe in den 
Lebensstatus ihrer minder
jährigen Kinder - Sterilisie
rung wäre ein solcher gewalt
samer Eingriff - hätten ver
fügen können? So etwas zu 
unterstellen ist schon eine 
Ungeheuerlichkeit in sich! Als 
ob auch je zu erwarten war -
wie es Abschnitt III des ge
nannten Schnellbriefes unter
stellt daß Eltern einer 
solchen Zumutung irgend
welcher staatlichen Behörden 
gegenüber ihren "Kindern ab 
12 Jahren" auch nur die 
geringsten Chancen gäben! 
"Freiwilligkeit war ja anzu
streben"! Und solche A!;;>artig
keit soll in einem "Schnell
brief des RSHA" ohne weitere 
Erläuterung der durch einen 
solchen Text völlig verwirrten 
und aufgebrachten Polizeibe
amten übermittelt worden 
sein? 

• Der zweite Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Oskar Birken-
* 

• ,. 
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: felder (rechts) nimmt aus den Händen des Freiburger Oberbürgermeisters Böhme das 
: Verdienstkreuz a m Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ent-
! gegen. 
: Nach Auskunft der Ordenskanzlei des Bundespräsidialamtes erhielt Herr 
: Birkenfelder diese Auszeichnung auf Grund der von ihm konzipierten und 
• ,. entwickelten sozialen Beratungsstellen, organisierter Bürgerrechtsarbeit, sei-• : nes Einsatzes für die Völkerverständigung und- so wörtlich : 
: "Die Anerk ennung national. oziali.~tischen Unrechts an Sinti und Roma 
: durch die Bundevegierung irn fahre 1982 beruhle auf seiner intensiven 

• ,.. 
• ,.. 
• ,.. 
• ,.. 
• ,.. 
• ,.. 
• ,.. 
• ,.. 
• ,.. 
• ,.. 

: Mitarb eit." .,. • 
51) H.J. Oör ing, "O ie Zigeuner im NS-Staat", Hamburg 1964, S. 178 



'ist es daher unzulässig-, die Gewährung bedingter Strafaus
setzung von der Einwilligung abhängig zu machen' . 

Um einer falschen Auslegung dieser Bestimmung vorzubeugen, 
betone ich irn Einvernehmen mit dem Reichsminister der Justiz, 
daß die nach der Bestimmung des § 14 Abs. 2 des Gesetzes zur 

Verhütung erbkranken achwuchses erforderliche Freiwilligkeit 
nicht in Frage gestellt werden darf, wenn der in Vorbeugungshaft 
befindliche Sittlichkeitsverbrecher darüber helehrt wird, daß nach 
Vornahme der Entmannung wahrschei nlich seine Entlassung aus 
der Vorbeugungshaft wird erfolgen können. 

Ich ersuche, in geeigneten Fällen entsprechend zu verfahren." 

Weiteres Beispiel: 

"Rcichssichcrhcitshauptamt Rerlin, den 13. Mai 1942 
An alle Kriminalpolizeilcitstellen und -abteilungen 
Betrifft: Schwangere Prostituierte 
Auf Grund der mir von den Krirninalpolizei (leit)stellen über

sandten Berichte über bekanntgewordene Schwangerschaften 
von Prostituiertt:n habe ich beim Reichsministerium des Innern 
t:ine grundsätzl iche Klärung der Frage der Unterbrechung dieser 
Schwangerschaft angeregt. 

Der Reichsminister des Innt:rn hat nunmehr durch Erlaß vom 

28.4. 1942 - IV b 7 46/42 / I 06 7 - an die Gesundheitsämter und 
ihre Aufsichtsbehörden folgendes angeordnet: .... 

Ich weise darauf hin, daß derartige Fälle in den Rahmen meines 
Erlasses vom 19. September 1940 ... fallen und daher bei mir die 
Genehmigung zur Schwangerschaftsunterbrechung und die etwa 
notwend:.~ gehaltene Unrruchtbarmachung nachgesucht werden 
kann ..... 

Am 13. Oktober 1942 hatte Himmler in einem 
Erlaß bekanntgemacht, daß die reinrassigen Sinte-Zi
geuner sowie die von ihnen aufgenommenen Zigeuner
mischlinge, sofern sie sich einwandfrei verhalten und 
zu keinerlei Beanstandungen Anlaß geben, eine gewisse 
Bewegungsfreiheit erhalten sollen und ihrer arteigenen 
Beschäftigung nachgehen können. Für das Reichsgebiet 
sind neun ihrer Sprecher bestellt worden, deren Anträge 
auf Wandergewerbescheine und Zulass1.ll1g zur Reichs
musikkammer zu unterstützen seien. Mag sich dieser 
Erlaß auch lediglich auf die Sinte-Zigeuner beziehen, 
so zeigt sich doch hier, daß ihnen - offensichtlich 
aus guten Gründen - eine besondere Bevorzugung zu
erkannt worden war. Doch folgt man dem Abschnitt 
Ill des "Schnellbriefes vom 29.1.1943", der sich auf 
einen nicht aufgefundenen Befehl Himmlers vom 
16.12.1942 beruft - also zwei Monate später datiert 
ist, so fallen ausgerechnet auch diese bevorzugten 
Sinte-Zigeuner unter jenen "angeführten Personen
kreis, deren Einwilligung zur Unfruchtbarmachw1g 
anzustreben ist", denn (Position 9) ihre "Einweisnng 
in das Zigeunerlager war ja auszusetzen". Das wider
spricht sich doch alles! . 

Im Nürnberger Militärtribunal der Siegermächte 
1945 - 1946 scheint im Stichwortregister das Wort 
"Sterilisation" zweimal au:&.: Es verweist auf die Seiten 
344 und 345 Band VIII. Der sowjetische Ankläger 
Oberst Smirnow verliest Texte zweier Zeugen, die 
angeblich irgendwo ausgesagt haben, sie seien mit 
"200 Mann" bzw. "alle jW1gen Männer zwischen 18 
und 20 Jahren" seien in Auschwitz-Birkenau mi ttels 
Rön genstrahlen sterilisiert und anschließend kastr iert 
worden . Als nächstes verweist er auf eine "von der 

Außerordentlichen staatlichen Kommission beglaubigte" 
Mitteilung des Leutnant Frank, derzufolge die Zi
geunerin Lucia Strasdinsch erst dann wieder in Libau 
wohnen dürfe, wenn sie sich sterilisieren ließe. Der 
Präfekt der Stadt, H. Gauds, schreibt, daß das 
"hiesige Krankenhaus" die durchgeführte Sterilisa
tion der Lucia Strasdinsch schriftlich bestätigt habe. 
Zm Beweisführung für das alles legte Sowjetoberst 
Smimow dem IMT vier Stücke Papier vor. Mehr Be
weise dafür gibt es bis heute nicht. - Es war die große 
Rede des Herrn Smirnow am 27. Febr. 1946, in der 
er noch "ein Stück Seife aus Menschenfett" vorlegte. 
Schließlich handelte es sich in Nürnberg um jenes 
Verfahren, das auch sein amerikanischer Anklage
kollege Jackson als "hochgradige Lynchparty" auf
faßte 52). Wozu also sich um Wahrheit bemühen! -
Immerhin: eine einzige Zigeunerin wurde dem Tri
bunal genannt, nicht etwa Hunderttausende, wie man 
sie 40 Jahre später aus dem Ärmel zaubert. 

Abschließend ist festzustellen, daß es nns weder 
gelungen ist, irgendwelche historisch gesicherten 

Belege dafür zu finden, daß jemand über das Gesetz 
zur Verhütung erbkranken Nachwuchses hinaus
gehend im Herrschaftsbereich des Nationalsozialis
mus zwangssterilisiert worden ist oder zur frei
willigen Anerkenntnis einer Sterilisierung ·veranlaßt 
oder gedrängt nnd unter solchen Voraussetzungen 
eine Sterilisierung durchgeführt worden ist. - Jeder 
Leser dieser Zeilen ist aufgerufen, uns Beweise zu
gänglich zu machen, die Gegenteiliges belegen sollten. 
Wir gewährleisten, in einer künftigen Ausgabe der 
"llistorischcn Tatsachen" nach sachgerechter Prüflillg 
solche Belege zu publizieren. Bloße Behauptnngen, auf 
Hörensagen beruhende Zeugenaussagen oder auch auf 
Vermutungen gestützte Wiedergutmachungsurteile 
würden freilich fi.ir eine wissenschaftliche Beweisführung 
nicht ausreichen. 

Im übrigen weisen wir noch auf den bereits während 
des Ers ten Weltkrieges prakti zie rten Sachverhalt hin , 
jaß ~ana er der der psychologischen Krieg führung 

vielfach ihrem deutschen Kriegsgegner das an grauen
haftem Tun unterstellt haben, was sie selbst durch
geführt haben oder aber zu tun beabsichtigten. Hierfür 
wmde bereits damals der Begriff "Spiegelgedanke" ge
prägt (vergl. " 1/istn ri. ehe Tatsachen" Ir. 22, S. 32). 
Jene "Schwarzki.instler" versuchten entweder von ihren 
eigenen Initiativen abzulenken oder diese als '~'Reak
tion" auf cl.ie ''deutsche Barbarei" zu "rechtfertigen". 

Der hier beschriebene Zusammenhang "Sterilisa
tion" in Verbindung mit dem RSHA liegt auf der 
Hand : Bereits 1941 hatte in den USA mit offizieller 
Unterstützung der Roosevelt-Administration eine Bro
schüre weiteste Verbreitung gefunden, die als Ziel 
us-amerikanischer Politik die Zwangssterilisation des 
gesamten deutschen Volkes zum Inhalt hatte. Ihr 
Verfasser war der Präsident der "amerikanischen 

52) Thomas Mason, "Harlan Fiske Stone- Pil lar of the Law" , New York 
1956, s. 716. 
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Friedensliga", Theodor Nathan Kaufman ! 

"Deutschland muß für immer untergehen - in der Wirklich
keit, nicht in der Fantasie. Es bleibt also nur eine Art, die Welt für 
immer vom Germanenturn zu befreien , das ist: die Quelle zu 
verstopfen, aus der diese kriegsgierigen Seelen entspringen, indem 
man das deutsche Volk für alle Zeiten daran· hindert, seine Art 
fortzupflanzen. 

Nach der vollendeten Sterilisation wird in Deutschland keine 
Geburtenziffer mehr vorhanden sein. Bei der normalen Todesrate 
von 2% im Jahr werden 1,5 Millionen Deutsche jährlich sterben. 
·Daher wird in einem Zeitraum von zwei Generationen die Ver
nichtung des Germanismus und seiner Träger vollendete Tatsache 
sein . .. . 

Das stetige allmähliche Verschwinden der Deutschen aus 
Europa wird keine ungünstigere Wirkung auf diesen Erdteil haben, 
als das allmähliche Verschwinden der Indianer in Amerika .... 

Nehmen wir an, Deutschland habe den Krieg verloren und 
bitte um Frieden. Die gebieterischen Forderungen des Sieger
volkes, daß Deutschland für immer vernichtet werde, macht es für 
die Sieger notwendig, die Massensterilisation der Deutschen als 
das beste Mittel, sie für immer auszulöschen, durchzuführen." s3) 

Dieses Buch ist geschrieben, veröffentlicht und vom 
Präsidenten der USA, F .D. Roosevelt gefördert worden, 
bevor sich die Vereinigten Staaten überhaupt im Kriegs
zustand mit Deutschland befunden haben! Auch das 
sollte man nicht vergessen! 

F.D. Roosevelt, . 
"der hauptsächlichste Schmied der Werkzeuge, die zur Mobil

machung der Welt gegen Hitler geführt hätten, obwohl sein Land 
nicht unmittelbar gefährdet gewesen sei", 54) 

531Th . Nathan Kaufman, "Germany must perish". New York 1941 
54) Ausspruch Stalins am 8.2.1945 auf der Konferenz in Jalta. 
Die Jalta-Dokumente, Göttingen 1956, S. 225. 
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Der sowjetische Mordhetzer 
llja Ehrenburg, während des 
Krieges haßblind vom Tötungs
wahn gegen alle Deutschen, 
auch Frauen und Kinder, die er 
sämtlich als Tiere verschrie, 
nach dem von ihm miterrunge
nen "Sieg" bei seinem (r.i.B.) 
"alten Freund Picasso" in 
Nizza/Frankreich. 

Foto: UPI 

~···················· 

hatte sich nicht nur die Sterilisierungspläne Th. Nathan 
Kaufmans zu eigen gemacht. Sondern er betrieb -
besonders eindeutig abgestimmt mit seinem sowjeti
schen Kriegsverbündeten - grundsätzlich eine Poli
tik der Vernichtung des deutschen Volkes, was nicht 
nur im Morgenthau-Plan seinen offiziellen Ausdruck 
fand. In der Tat wurde von jenen Leuten dem deutschen 
Volk "das Menschsein abgesprochen". Man denke auch 
an den sowjetischen Chefpropagandisten, der mit seinen 
westlichen Glaubensbrüdern in enger Verbindung stand 
und jahrelang die Sowjetarmisten mit den sowjet
offiziellen Parolen anfeuerte: 

"Tötet die Deutschen, die Deutschen sind keine Menschen!" 

" Die en Stamm (die Deutschen) werden wir vernichten . Aber 
den letzten Fritzen kann man dann in den Zoopark setzen, mit 
der übcrschrift: 'Fritz vulgaris, der nach den Bemühungen des Dr . 
Gepke aus dem Menschen entstand'. " 

Der britische Premierminister Winston Churchill, 
Hauptkriegsbrandstifter und Entfacher des Bomben
krieges gegen die Zivilbevölkerung am 10. Mai 1940, auf 
der Jalta-Konferenz "der Großen Drei" am 7.2.1945: . 

" ... in bezugauf die Frage des Raumes in Deutschland für diese 
deportierten Personen (18 MiJlionen zu vertreibende Deutsche aus 
den deutschen Ostgebieten sowie aus Südost-Europa, - d. Verf.) 
glaube er, daß die Tatsache, daß Deutschland im Kriege sechs bis 
sieben Millionen Menschen verloren habe und voraussichtlich 
noch eine Million mehr verlieren werde, dieses Problem verein
fachen werde." ss) 

Oder gegen Kriegsende zum exilpolnischen Minister
präsidenten Mikolajcyk: 

"Machen Sie sich keine Sorge über die fünf oder melu 
Millionen Deutscher .... Stalin wird sich darum kümmern. Sie 

55) Die Ja lta -Dokumente. Göttingen 1956, S. 164. 



werden mit ihnen keine Schwierigkeiten haben: Sie we:tden zu 
existieren aufhören." 56) 

Diese Haßorgien, die sich in bestialischen Morden 
an Millionen · Deutschen, insbesondere auch an Frauen 
und Kindem auswirkten, sind in ihrer Größenordnung 
und Schauerlichkeit gar nicht zu vergleichen mit den 
hier untersuchten Formulierungen angeblicher Passagen 
aus deutschen Dokumenten. Allein der Morgenthau
Plan hätte nach Aussagen amerikanischer Fachleute, 
wäre er so durchgeführt worden, wie ihn Präsident 
Roosevelt in Gang gesetzt hatte, mindestens 28 Millio
nen Deutschen das Leben gekostet,- und zwar nach 
Beendigung des Krieges! 57) 

Und auch in der anschließend "befreiten" sowjeti
schen Besatzungszone - also auch hier n a c h Kriegs
ende -blieb diese offizielle Vernichtungsstrategie reale 
Praxis. Wir können hier nur ein kleines Beispiel 
geben: 

" Der sowjetische Befehl 201 wies die Zonenregierung an, 
3.432 deutsche Frauen und Männer aus den aufgelösten Inter
nierungslagern Mitteldeutschlands nach Kontrollratsdirektiven 
abzuurteilen. 

Die nach der Nummer des sowjetischen Befehls kurz '201er' 
genannten Deutschen hatten zum allergrößten Teil bereits seit 
1945 in sowjetischen Internierungslagern auf deutschem Boden 
jämmerlich dahinvegetiert, ohne daß ihnen die So\o\jets einen 
Prozeß gemacht hatten . Solche Internierungslager bestanden in: 
Bautzen, Buchenwald bei Weimar, Hohenschönhausen bei Berlin, 
J amlitz bei Lieberose, Ketschendorf bei Fürstenwalde, Landsberg 
an der Warthe, Mühlberg bei Riesa, Neubrandenburg (auch Fünf· 
eichen genannt), Posen, Sachsenhausen bei Oranienburg, Torgau 
an der Eibe mit Fort Zinna, Tost in Schlesien und Weesow bei 
Werneuchen ... .. 

Aus der Zahl von rund 185.000 in die Internierungslager 
verschleppten Frauen und Männer waren 40.000 in die So\o\jct
union deportiert worden; von den in den Lagern Mittel- und 
Ostdeutschlands verbliebenen Internierten sind nach vorsichtiger 
und sorgfältiger Berechnung 65%, also annähernd 100.000 Men
schen mit Willen und Wissen der Sowjets umgekommen. 

Die auf mittel- und ostdeutschem Boden Internierten waren · 
von der Besatzungsmacht zu Klassenfeinden und Störern des 
demokratischen Aufbaus gestempelt und zur Abschreckung aller 
ideologischen Gegner in der Sowjetzone zur physischen Ver · 
nichtung ausersehen. Sie wurden weder zu Aufbauarbeiten heran
gezogen , noch bedienten sich die Sowjets ihrer zum eigenen 
Nutzen. Nach einem teuflischen Plane sollten sie allmählich 
verhungern und erfrieren. Erst nachdem aus den fast hermetisch 
abgeschlossenen Internierungslagern Milleldeutschlands er
schreckende Nachrichten vom Massenstc~ben in die freie Welt 
hinausgesickert waren, sahen sich die Sowjets gezwungen, die 
Zustände in den Lagern ein. wenig zu bessern und im Februar 
1950 die letzten aufzulösen. Ein kleiner Rest seltener Exemplare 
menschlicher Lcbcnszähigkeit, schwer angeschlagen an Körper 
und Seele, wurden der inzwischen im sowjetisch-kommunistischen 
Sinne herangebildeten mitteldeut~hen Justiz übergeben, fast drei
einhalbtausend wahllos tusammengewürfelte deutsche Frauen und 
Männer. 

56) "Review of Wortd Affairs ". New York , 5 . Okt. 1945; - siehe auch: 
Emmanuel J . Reichenberger, "Wider Willkür und Machtrausch", Graz 
Götti ngen 1955, S. 400. 

57) Cordeil Hull, "The Memoirs of Cordeil Hull", New York 1948, Bd. II, 
s. 1617 

Das moskauhörige Regime in Pankow zögerte auch keine 
Minute, mit der Verurteilung der fast 3.500 Zweihunderteinser 
einen einmaligen Rechtsbruch in der Geschichte der deutschen 
Justiz der euzeit zu begehen und in der Zeit vom 21. April 1950 
bis Anfang Juli 1950 alle diese Männer und Frauen ohne eine 
Ausnahme zu hohen Freiheitsstrafen, in vielen Fällen auf Lebens
zeit und in zweiunddreißig Fällen zum Tode zu verurteilen .... " 58) 

.................... 
Antworten an den mündigen Bürger 

An die 
Landeszentrale für politische Bildung 
Postfach 
3000 Hannovtor 

den 29.11.1984 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
Mit Interesse habe ich die Broschüre Ihres Hauses von 

Donald Kenrick, Grattan Puxon und Tilman Zülch 
"Die Zigeuner verkannt, verachtet, verfolgt" durchgelesen. 

Zwecks weiterer Verarbeitung habe ich mich bereits an das 
Institut für Zeitgeschichte in München gewendet, um mir noch 
einiges weitere Material zu diesen fast vergessenen Vorgängen zu 
beschaffen. Ich möchte dieses Thema nämlich meinerseits noch 
publizistisch bearbeiten, damit es mehr als bisher ins öffentliche 
Bewußtsein gelangt. Hierfür scheint es mir jedoch sinnvol~ mich 
hier und dort noch etwas besser quellenmäßig abzusichern. 

Daher wäre ich für die Beantwortung folgender Fragen dank
bar: 

a) Auf Seite 7 3 ist als Quelle vermerkt: Kenrick und Puxon: 
Dest iny of Europe's Gypsies, Reinemann 1972 (Deutsche über
setzung in Vorbereitung). - Diese Aussage bezieht sich auf das 
Jahr 1980. Ist die deutsche übersetzung inzwischen erschienen, 
wenn ja, wo? Was ist unter "Hcinemann 1972" zu verstehen? In 
unserer Bibliothek wußte damit niemand etwas anzufangen, so 
daß ich das Buch bisher nicht habe besorgen können. 

b) Kann' kh, wenn ich die in Ihrer Broschüre dargestellten 
historischen Vorgänge unter Berufung auf Ihre Veröffentlichung 
darlege, davon ausgehen, daß Sie die von Ihnen veröffentlichten 
Sachverhalte auf ihre historische Richtigkeit hin überprüft haben? 
- Ich hoffe, daß es so ist, aber ich wurde etwas stutzig, als ich auf 
Seite 71 letzte Zeile las, daß die Nazis den Zigeunern sogar 
Injektionen gegen Gas verabreicht haben, um zu ermitteln, ob dies 
zu einer Resistenz gegen Senfgas führe. Da ich weder Chemiker 
noch Mediziner bin, möchte ich mich jedoch mit einer solchen 
bemerkenswerten Neuheit (m.E.!) nicht womöglich falsch äußern. 
Bitte verschaffen Sie mir auch in diesem Sachverhalt Gewißheit 
darüber, daß hier keine Falschinformation vorliegt. 

c) Leider sind die in Ihrer Broschüre genannten Fälle der 
Sterilisation von Zigeuner~ stets nur mit Buchstabenabkür:tungen 
genannt, was auf den Leser etwas anonym wirkt. Ich möchte mich 
dazu etwas .:. ·für die "skeptische Jugend" scheint mir das 
notwendig - beweiskräftiger äußern. Vielleicht könnten Sie mir 
hierfür irgendwelche nachprüfbaren Beweisunterlagen benennen 
oder einen Betroffenen namhaft machen. 

d) Auf Seite 62 ist von einer Verordnung Himmlers vom 15. 
November 1943 die Rede, die mich in ihrer Gesamtheit inter
essieren würde. Wo kann ich von dieser Verordnung eine Kopie 
erhalten? ..... Mit freundlichem Gruß 

58) "Die Zwei hunderteinser - Bericht über den Schicksalsweg der in den 
Waldheimer Prozessen von April bis Anfang Juli 1950 verurteilten 
deutschen Frauen und Männer, bearb. v. Fritz Göh ler, Essen o.J.I1959) 
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Antwort: 

"Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung 
Hohenzollernstraße 46 
D3000 Hannover 

Hannover 4. Dez. 1984 
Sehr geehrter Herr 
besten Dank für Ihre Zuschrift vom 29. November. Wir haben 

Ihr Schreiben an die Gesellschaft für bedrohte Völker in Göttin· 
gen mit der Bitte um Erledigung weitergeleitet. Sie werden von 
dort Bescheid erhalten. 

Leider ist unsere Auflage seit langem vergriffen. Ich vermag 
daher Ihrer Bitte um Zusendung von weiteren Exemplaren nicht 

zu entsprechen. 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 
Im Auftrage Dr. Loebel" 

Erneute Anfrage: 

An die 
Landeszentrale für politische Bildung 
Hohenzollernstr. 46 
3.000 Hannover 

7.12.1984 

Bezug: Die Broschüre Ihres Hauses: Donald Kenrick, Grattan 
Puxon und Tilman Zülch "Die Zigeuner verkannt, verachtet, 
verfolgt" 

Sehr geehrter Herr Dr. Loebel! 
Besten Dank für Ihre Antwort vom 4.12.1984. 
Leider haben Sie keine meiner Fragen beantwortet. - Ich 

möchte keine Antwort von der Gesellschaft für bedrohte Völker 
in Göttingen, sondern ich möchte meine Fragen gerne von !!!!!!!!_ 
beantwortet haben, da Sie die o.g. Broschüre amtlich veröffent
licht haben. Ich stelle meine Fragen daher noch einmal: ... 

Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, daß ich als mündiger 
Bürger einen nterschied mache zwischen dem Verfasser eines 
solchen Themas, der womöglich Partei ist, und dem amtlichen 
Herausgeber einer diesbezüglichen Broschüre. Daher ist mir Ihre 
Antwort wichtiger, als die der Verfasser, denn Sie zeichnen 
schließlich mit der Herausgabe als amtliche Stelle auch für die 

Richtigkeit des Inhalts verantwortlich. 
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Mit freundlichem Gruß 

Auf diese Korrespondenz 
erfolgte keine Antwort mehr, 
weder seitens., der Nieder
sächsischen Landeszentrale für 
politische Bildung, noch 
seitens der Gesellschaft für be
drohte Völker. 

Herrn 

Der nachfolgende Schriftwechsel ist separat 
vom Verfasser direkt geführt worden: 

GESELLSCHAFT FÜR BEDROHTE VÖLKER 
~'"'lon"-"Wiflolgt•"""--'-""""-Mindort1ol1on 

QemolnnOblgor-
!Weiaty for endangered peoples auocl1tlon pour l 'aid& a.w: peuples men111cVs 

eJ$DCiacl6n pa.ra Ia delensa d8 los puebtos. ln<ligenes 
. 

Su<VIvoJ International, Deutsche Sektion 

BundesbOro: Poetfach 20 24 
[).3400 GOt11ngen 

Udo Walendy Teleion (0551) 5 58 22 I 23 
Teletex; 55t 8101 ~ GfbVGoe 
Tele.: 17 55t 8101 

4973 Vlotho 

6.12.1984 
"Sehr ~ehrter Herr Walendy! 

Unsere Verpflichtungen gegenüber verfolgten Sinti verbietet es, 
die Aktenzeichen und Inhalte der uns vorliegenden Entschädi
gungsfalle wegen Zwangssterilisationen an uns unbekannte Per
sonen mitzuteilen. Ob und in welcher Form mit dem Material an 
die Öffentlichkeit gegangen wird, bedarf zudem nicht nur der 
Zustimmung der betroffenen Sinti, sondern auch der Sinti-Ver
bände, die den Rahmen der politischen· und Öffentlichkeitsarbeit 

abstecken. Mit freundlichem Gruß 

An die 
Gesellschaft für bedrohte Völker 
z.H. Frau Katrin Reemstma 
Postfach 2024 
D-3400 Göttingen 

Sehr geehrte Frau Reemtsma! 

(Katrin Reemtsma) 

Vlotho , 7.12.1984 

Für Ihren Brief vom 6.12.84 bedanke ich mich 

Ihre Antwort hat mein Anliegen jedoch leider nicht erfaßt, 
weder in der einen noch in der anderen Frage. 

Mein zweites Anliegen betraf dokumentierte Nachweise für 
Sterilisierungen von Zigeunern während der NS-Zeit, die hier in 
der Bundesrepublik ja doch nun in unzähliger Anzahl vorliegen 
müssen. Das kann und braucht doch nicht "geheim" zu bleiben 
und abhängig gemacht werden von der Zustimmung der Sinti
Verbände! Schließlich war es doch die Gesellschaft bedrohter 
Völker, die darüber so umfangreich berichtet hat, so daß man 
doch erwarten kann, daß die Beweise für das in den Büchern 
Behauptete, dem Leser jedoch damit noch nicht Bewiesene, nun 
auch an Hand der vorhandenen Beweise im Falle einer Nachfrage 
selbstverständlich zur Verfügung stehen müßten . .... · .. · 

Mit freundlichem Gruß 

""************************** •• " •••••••• * 

Aus der von unserem Verlag weiterhin veranlaßten 
Korrespondenz sind folgende Antworten beachtlich: 

1) Die Zentrale Stelle der Justizverwaltungen, Lud
wigsburg verweist "bezüglich der während des Dritten 
Reiches vorgenommenen Sterilisierungen" an das Insti-



tut für Zeitgeschichte in München 19, Leonrodstr. 46 b 
und das Bundesarchiv Koblenz, Am Wöllershof 12. 
_(Brief v. 11.1.1985) 

2) Der Bundesminister der Justiz kann das erbetene 
Material nicht beschaffen und verweist auf den Bundes
minister des Innern. (Brief v. 11.1.1985) 

3) Das Bundesinnenministerium verwies telefonisch 
an das Bundesarchiv in Koblenz. 

4) Das Institut für Zeitgeschichte teilte mit, 
"Leider läßt sich der Himmler-Erlaß bei uns nicht nach

weisen. Da er auch unter den Nürnberger Dokumenten nicht 
auftaucht, ist eine Anfrage beim Staatsarchiv Nürnberg zweck
los. Wir empfehlen Ihnen vielmehr eine Anfrage beim Bundes
archiv Koblenz (Postfach 320}." (Brief v. 11.12.19841 

"daß unser Archiv eine kleinere Sammlung von Dokumenten 
zur Zigeunerfrage im Dritten Reich besitzt, die in unserem 
Lesesaal eingesehen werden kann. Die Art von Dokumenten, die 
Sie suchen, dürften darunter allerdings am wenigsten zu finden 
sein." (Brief v.18.12.19s4l 

"keine amtliche Untersuchung über die während des NS
Regimes vorgenommenen Zwangssterilisationen verfügbar ist, 
jedoch eine Forschungsarbeit darüber im kommenden Jahr publi
ziert werden soll." (Brief v. 10.12.1984) 

Falls die angekündigte Arbeit erscheint, werden 
·wir sie prüfen und darüber berichten. 

6) Das Staatsarchiv Nürnberg verwies auf die Nürn
berger Militärtribunale der Siegermächte, speziell auf die 
Unterlagen des Ärzte-Prozesses (KV- Prozesse, Fall 1), 
des Oswald Pohl-Prozesses (KV-Prozesse, Fall 4) sowie 
auf die Reihe der NO-Anklagedokumente. Da uns die 
Art dieser NO-Anklagedokumente bereits seit langem 
bekannt ist (siehe Beispiele in Historische Tatsachen 
Nr. 2 S. 35) und sie sich im übrigen in der bisherigen 
Zigeunerliteratur überhaupt nicht niedergeschlagen ha
ben, weil sie offensichtlich von keinem der Autoren 
ernst genommen worden waren, haben wir in diesem 
Heft auf ihre Analyse verzichtet. Wir kommen jedoch 

5) Das Bundesarchiv teilte mit, daß dort darauf zurück. 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Welcher Leser unserer Analyse glaubt noch nach dem Vergleich mit nachfolgenden Pressemeldungen an 
die Unabhängigkeit und Meinungsvielfalt der bundesdeutschen Presse? 

Aus Platzmangel nur wenige Beispiele. Seitens der Bundesregierung ist sowieso nichts zu bringen, da sie 
_selbst zum Thema schweigt und "die Unabhängigkeit der Presse~' gewähren läßt.- Wußten Sie schon, daß 
Sie als demokratischer Wähler die Zeitungskonzernbosse gar nicht abwählen können? Veranlassen Sie also 
die Regierung zum Handeln, aber bitte nicht im Sinne einer Strafverfolgung der Presse-Kritiker, auf dem 
Sektor herrscht schon genug Aktivität! 

Sowjetunion heute v. 
Sept. 1984 S.15: 

"Die SS -Männer ... haben 
... die Liquidierung von 
520.000 Zigeunern ... auf 
dem Gewil8en. " 

Welt am Sonntag vom Frankfurter Allge- Der Rheinische Mer- D e r S p i e g e j · Washington Journal 
18. Juni 1978: meine 16. Oktober 1979: kur/Christ und Welt vom 6.10.1980, s. 97, Nr. bringt am 18. April1980 

"In deut1chen Konzentro- "... der national.toziali&- 18. April 1980 schreibt: 41/1980: auf Seite 2 dieselbe 
tionslogern 1torben fort t ische n · S chreckensherr· "Zum besseren Vernänd- "Während Nachricht wie die F AZ 
500.000 Zigeuner." schaft ... fielen mit Sicherheit nis 80ilten wir wiuen, daß der Noziz:eit vom 8.4.1980. - Ein Bei-

~· .n. d d z wurden viele Zigeuner ver· · I d f" · 
Frankfurter Al'·"' e- JrinJ .. un erttau-'6n igeuner während der NS . Zeit ~ nd b d Spie a ur, Wie sogar 

't> 0 -~ A A · Jolgt u vertrie en, an ie 
zum PJer. m 1. ugun 500.000 Romo (Romo = Ge- Amer1'kaner bere1'ts von meine 8. April 1980: 1944 d' Iet t d' 500.000 in Konzentrations· 

· war re r e re~er wmtheit aller Zigeuner- Iogern umgebracht." den deutschen Medien 
"Zur Erinnerurur an die Mouenvernichtung«Jktionen Sippen), darunter Zehn-. d' . .., L A übernehmen. "Wenn 1e 

mehr ol& 500.000 Zigeuner im ager u&chwit:&· tor.uende deutscher Sinti und 
B . k · · halbt d Deutschen es schon unter den Opfern de& rr enau: vrerern ausen fan alle Lollerli, ermordet 

Notionol.tozialilmu• hatteom Zigeuner ltarben allein an wurden. (Sinti und Lollerli selbst schreiben", - was 
Karfreitag in Dachou eine jenem Tag in den Gos· sind die deutschen Sippen soll man dann von den 
Gedenkfeier ltattgefunden." kommern. " der Roma)." anderen erwarten ? 

••D .. D .. D••Dii•D .. •D ••D••••D••••D .. D •••D••D••D • D .. D••D•D .. D••D •D•D••D••D•D•D••D••D .. D• 

Originaltext: Übersetzung umseitig S. 40: 

On February 29, 1944 the British Ministry of Information sent the following note to the higher British clergy and to the BBC: 
"Sir 
I a:O directed by the Ministry to send you the following circular Ietter: 
It is often the duty of the good citizens and of the pious Christians to turn a blind eye on the peculiarities of those associated with 

us. 
But the time comes when such peculiarities, while still denied in public, must be taken into account when action by us is called for. 
We know the methods of rule employed by the Bolshevik dictator in Russia itself from, for example, the writing and speecbes of 

the Prime Minister hirnself during the last twenty years. We know how the Red Army behaved in Poland in 1920 and in Finnland, 
Estonia, Latvia, Galicia, and Bessarabia only recently. • 

We must, tberefore, take into account how the Red Army will certainly behave when it overruns Centrat Europe. Unless 
precautions are taken, the obviously inevitable borrors whicb will result will tbrow an undue strain on public opinion in thiS country. 

We cannot reform the Bolsheviks but we can do our best to save them - and ourselves- from the consequences of their acts. The 
disclosures of the past quarter of a century will render mere denials unconvincing. The only alternative to denial is to distract public 
attention from the whole subje!!t. · 

Experience has shown that the best distraction is atrocity propaganda directed against the enemy. Unfortunately the public is no 
Ionger so susceptible as in tbe days of the 'Corpse Factory', the 'Mutilated Belgian Babies' and the 'Crucified Canadiens'. 

Your cooperation is therefore earnestly sought to distract public attention from the doings of the Red Anny by your wholebearted 
support of various charges against the Germansand Japanese which bave been and will be put into circulation by the Ministry. 

Your expression of belief in such may convince others. 
I am, Sir, Your obedient servant, 

(Signed} H. Hewet, Assistant Secretary 
The Ministry can enter into no correspondence of any kind with regard to tbis communication which should only be disclosed to 

responsible persons." 
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Des britischen Premiers Winston Churchill engste Berater: 
Links: Informationsminister und Erster Lord der Admiralität, Brendan 
Bracken (siehe das hier abgedruckte, von ihm veranlaßte Rundschreiben 
vom 29.2.1944) im Gespräch mit Lord Beaverbrook, dem Besitzer des 
Londoner Express und Evening Standard , dessen langjähriger Auslands
korrespondent Sefton Oelmer war. (Life. 11.6 .1945) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ablenkung der Öffentlichkeit mittels verstärkter 

Greuelpropaganda gegen die Deutschen 

"Am 29.2.1944 gab das britische Informations
ministerium eine Note an alle höheren Beal?ten und 
Gestalter qer öffentlichen Meinung in Umlauf, durch die 
sie angewiesen wurden, von den zu erwartenden Greueln 
der nach Mitteleuropa vorstoßenden Roten Armee durch 
eine 'gegen den Feind gerichtete Greuelpropaganda ab

. zulenken': 

'Sir, 
ich bin vom Ministerium angewiesen, 

Ihnen den folgenden Rundbrief zu über
senden: Es ist oft die Pflicht guter Bürger 
und frommer Christen, ein Auge zuzumachen 
gegenüber Besonderheiten jener, die mit uns 
verbündet sind. 

Aber es kommt die Zeit, da solche Be· 
sonderheiten, während sie noch in der Öffent
lichkeit geleugnet werden, berücksichtigt 
werden müssen, wenn eine Stellungnahme von 
uns gefordert wird. 

Wir kennen die vom bolschewistischen 
Diktator angewandten Herrschaftsmethoden 
in Rußland selbst, und zwar durch die Artikel 
und Reden des Premierministers persönlich 
im Verlauf der letzten zwanzig Jahre. Wir 
wissen, wie die Rote Armee sich in Polen 
1920 verhielt und in Finnland, Estland, 
Litauen, Galizien und Bassarabien erst kürz
lich. 

Wir müssen daher in Rechnung stellen, wie 
die Rote Armee sich sicherlich verhalten wird, 
wenn sie Zentrai-Europa überrennen wird. 
Wenn nicht Vorsichtsmaßnahmen in Angriff 
genommen werden, dann werden die augen
scheinlich unvermeidlichen Schrecken, die 
sich ergeben, eine unpassende Belastung auf 
die öffentliche Meinung in diesem Lande 
werfen. Wir können die Bolschewisten nicht 
reformieren, aber wir können unser Bestes 
tun, um sie - und uns - vor den Konse
quenzen ihres Handeins zu retten. Die Ent· 
hüllungen des letzten Viertels eines Jahr
hunderts geben lediglich nicht überzeugende 
Leugnungen wieder . Die einzige Alternative 
zur Leugnung ist, die öffentliche Aufmerk
samkeit von dem ganzen Thema abzulenken. 

Erfahrung hat gezeigt, daß die beste Ab
lenkung eine gegen den Feind gerichtete 
Greuelpropaganda ist. Unglücklicherweise ist 
die Öffentlichkeit nicht mehr so empfänglich 
wie in den Tagen der 'Leichen-Fabriken', der 
'verstümmelten belgischen Kinder' und der 
'gekreuzigten Kanadier'. 

Ihre Zusammenarbeit ist daher ernsthaft 
erbeten, um die öffentliche Aufmerksamkeit 
von den Taten der Roten Armee abzulenken, 
und zwar durch Ihre volle Unterstützung der 
verschiedenartigsten Anklagen gegen die 
Deutschen und Japaner, welche bereits vom 
Ministerium in Umlauf gebracht worden sind 
und weiter in Umlauf gebracht werden.-

lhre zum Ausdruck gebrachte Anschauung 
in diesen Dingen möge andere überzeugen. 

Ich bin, Sir, Ihr ergebener Diener, 
gezeichnet H. Hewet, Assistant Secretary 

Das Ministerium kann in keinerlei Korres
pondenz über diese Mitteilung, welche nur 
verantwortlichen Persönlichkeiten eröffnet 
werden sollte, eingehen." 

59) 

59) Edward J. Rozek, "AIIied Wartime Diplomacy - A Pattern in Poland", 
Lnndon 195R, S. 109 210. 
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